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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

1. Abschnitt 

Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes 

1. Unterabschnitt 

Publizistik- und Presseförderung 

Artikel 1 

Änderung des Publizistikförderungsgesetzes 1984 

§ 2. (1) Jedem förderungswürdigen Rechtsträger sind auf sein Verlangen 
Förderungsmittel zuzuweisen, die aus einem Grundbetrag und aus einem 
Zusatzbetrag bestehen. 

§ 2. (1) Die Förderungsmittel sind nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes und 
der im Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Mittel jedem förderungswürdigen 
Rechtsträger auf sein Verlangen zu gewähren. Die Förderungsmittel bestehen aus 
einem Grundbetrag, einem Zusatzbetrag und aus einem Betrag für internationale 
politische Bildungsarbeit. 

(2) Der Grundbetrag entspricht dem Jahresbruttobezug von fünf Ordent-
lichen Universitätsprofessoren der 8. Gehaltsstufe sowie sieben Vertrags-
bediensteten der Entlohnungsgruppe b, Entlohnungsstufe 17, jeweils einschließ-
lich der Sonderzahlungen. Als Zusatzbetrag erhält der Rechtsträger für jeden Ab-
geordneten der politischen Partei gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 einen Jahresbruttobezug 
eines Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppe c, Entlohnungsstufe 15, ein-
schließlich der Sonderzahlungen. Veränderungen der oben genannten 
Jahresbruttobezüge während eines Kalenderjahres sind aliquot nach Monaten zu 
berücksichtigen. Für die Jahre 2011 bis 2014 sind jeweils die Gehalts- und 
Entgeltsansätze des Jahres 2010 als Berechnungsgrundlage heranzuziehen und 
für das Jahr 2011 um 3,6 vH, für das Jahr 2012 um 5,6 vH, für das Jahr 2013 um 
6,5 vH und für das Jahr 2014 um 7,2 vH zu reduzieren. 

(2) Der Grundbetrag beträgt 46 vH, der Zusatzbetrag 24 vH und der Betrag 
für internationale politische Bildungsarbeit 30 vH der im Bundesfinanzgesetz 
vorgesehenen Mittel. Der Grundbetrag wird gleichmäßig auf die einzelnen 
Rechtsträger nach deren Anzahl verteilt. Der Zusatzbetrag und der Betrag für 
internationale politische Bildungsarbeit werden auf die einzelnen Rechtsträger 
entsprechend der Anzahl der Abgeordneten der den jeweiligen Rechtsträger 
gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 bezeichnenden politischen Partei verteilt. 

(3) ... (3) ... 

(4) Jedem förderungswürdigen Rechtsträger sind auf sein Verlangen 
zusätzliche Förderungsmittel für internationale politische Bildungsarbeit in der 
Höhe von 40 vH der ihm gemäß Abs. 2 gebührenden Förderungsmittel  
 

(4)   
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zuzuweisen. Diese Förderungsmittel sind für internationale politische Bildungs-
arbeit, zu höchstens 15 vH für den daraus erwachsenden Verwaltungsaufwand, zu 
verwenden. Nicht für internationale politische Bildungsarbeit verbrauchte 
Förderungsmittel können auch für staatsbürgerliche Bildungsarbeit gemäß § 1 
Abs. 1 Z 2 verwendet werden. Projekte der internationalen politischen 
Bildungsarbeit mit Kosten von mehr als 10 vH der gesamten zusätzlichen 
Förderungsmittel für internationale politische Bildungsarbeit sind zuvor vom 
Beirat (§ 3 Abs. 2) auf Grund der von diesem in Ausführung zu § 1 selbst zu 
erstellenden Richtlinien zu begutachten. 

Die für internationale politische Bildungsarbeit gewährten Förderungsmittel 
dürfen zu höchstens 15 vH für den daraus erwachsenden Verwaltungsaufwand 
verwendet werden. Nicht für internationale politische Bildungsarbeit verbrauchte 
Förderungsmittel können auch für staatsbürgerliche Bildungsarbeit gemäß § 1 
Abs. 1 Z 2 verwendet werden. Projekte der internationalen politischen 
Bildungsarbeit mit Kosten von mehr als 10 vH der gesamten zusätzlichen 
Förderungsmittel für internationale politische Bildungsarbeit sind zuvor vom 
Beirat (§ 3 Abs. 2) auf Grund der von diesem in Ausführung zu § 1 selbst zu 
erstellenden Richtlinien zu begutachten. 

(5) Der Grundbetrag ist bis zum 15. Februar, der Zusatzbetrag sowie die 
zusätzlichen Förderungsmittel für internationale politische Bildungsarbeit sind bis 
zum 1. Juli auszuzahlen. Für die Jahre 2012 bis 2016 ist die Gesamtsumme, die 
sich aus dem Zusatzbetrag sowie zusätzlichen Fördermitteln für internationale 
politische Bildungsarbeit ergibt, jeweils um den Betrag von 550 000 Euro zu 
reduzieren, wobei die Aufteilung dieses Reduktionsbetrages auf die einzelnen 
Rechtsträger im Verhältnis der Anzahl der Abgeordneten der den jeweiligen 
Rechtsträger gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 bezeichnenden politischen Partei zu erfolgen 
hat. 

(5) Der Grundbetrag ist bis zum 15. Februar, der Zusatzbetrag sowie die 
zusätzlichen Förderungsmittel für internationale politische Bildungsarbeit sind bis 
zum 1. Juli auszuzahlen. 

§ 3. (1) Die Feststellung, ob ein Rechtsträger die im § 1 Abs. 1 aufgezählten 
Voraussetzungen der Förderungswürdigkeit erfüllt und somit einen Förderungs-
anspruch hat, sowie die Festsetzung der Höhe der Zusatzbeträge gemäß § 2 Abs. 2 
obliegt der Bundesregierung.  
Die Feststellung der Förderungswürdigkeit setzt einen Antrag der in Betracht 
kommenden politischen Partei (des Rechtsträgers) voraus. Die Feststellung ist zu 
widerrufen, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Die Förderung 
darf jeweils nur für ein Finanzjahr bewilligt werden. 

§ 3. (1) Die Feststellung, ob ein Rechtsträger die im § 1 Abs. 1 aufgezählten 
Voraussetzungen der Förderungswürdigkeit erfüllt und somit einen Förderungs-
anspruch hat, sowie die Festsetzung der Höhe der Zusatzbeträge und der Beträge 
für internationale politische Bildungsarbeit obliegt der Bundesregierung.  
Die Feststellung der Förderungswürdigkeit setzt einen Antrag der in Betracht 
kommenden politischen Partei (des Rechtsträgers) voraus. Die Feststellung ist zu 
widerrufen, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Die Förderung 
darf jeweils nur für ein Finanzjahr bewilligt werden. 

(2) Beim Bundeskanzleramt ist ein Beirat mit beratender Funktion 
einzurichten. Den Vorsitz führt der Bundeskanzler oder ein von ihm bestellter 
Vertreter. Dem Beirat gehören ferner je ein Vertreter des Bundesministeriums für 
auswärtige Angelegenheiten und des Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur sowie je zwei Vertreter der politischen Parteien gemäß 
§ 1 Abs. 1 Z 3 an. 

(2) Beim Bundeskanzleramt ist ein Beirat mit beratender Funktion 
einzurichten. Den Vorsitz führt der Bundeskanzler oder ein von ihm bestellter 
Vertreter. Dem Beirat gehören ferner je ein Vertreter des Bundesministeriums für 
Europa, Integration und Äußeres, des Bundesministeriums für Bildung und 
Frauen und des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
sowie je zwei Vertreter der politischen Parteien gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 an. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 

§ 7. (1) bis (4) … § 7. (1) bis (4) …  

 (5) Wird in einer periodischen Druckschrift eine gerichtlich strafbare 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Handlung nach § 283 StGB oder nach den Bestimmungen des Verbotsgesetzes 
verwirklicht, so entfällt – vorausgesetzt es liegt eine rechtskräftige Verurteilung 
dieser Tat vor – die Förderungswürdigkeit für das Kalenderjahr, in dem die 
rechtskräftige Verurteilung erfolgt. 

 (6) Bei Entfall der Förderungswürdigkeit sind allfällige bereits ausbezahlte 
Mittel unverzüglich zurückzufordern oder mit auszuzahlenden Fördermitteln 
gegenzurechnen. 

§ 12. (1) bis (10) ... § 12. (1) bis (10) ... 

 (11) Im Jahr 2014 ist § 2 Abs. 5 letzter Satz in der Fassung des 
1. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 22/2012, mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass die sich ergebende Gesamtsumme um 1 250 000 Euro zu reduzieren ist. 

 (12) § 7 Abs. 5 und 6 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, 
BGBl. I Nr. xxx/2014, tritt mit 1. Mai 2014 in Kraft. § 3 Abs. 2 in der Fassung des 
genannten Bundesgesetzes tritt mit 1. Juli 2014 in Kraft. § 2 Abs. 1, 2, 4 und 5 
sowie § 3 Abs. 1 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes treten mit 
1. Jänner 2015 in Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Presseförderungsgesetzes 2004 

Voraussetzungen und Berechnung Voraussetzungen und Berechnung 

§ 2. (1) bis (7) ... § 2. (1) bis (7) ... 

 (8) Wird in einer Tages- oder Wochenzeitung eine gerichtlich strafbare 
Handlung nach § 283 StGB oder nach den Bestimmungen des Verbotsgesetzes 
verwirklicht, so entfällt – vorausgesetzt es liegt eine rechtskräftige Verurteilung 
dieser Tat vor – die Förderungswürdigkeit für das Kalenderjahr, in dem die 
rechtskräftige Verurteilung erfolgt. 

 (9) Bei Entfall der Förderungswürdigkeit sind allfällige bereits ausbezahlte 
Mittel unverzüglich zurückzufordern oder mit auszuzahlenden Fördermitteln 
gegenzurechnen. 

§ 8. (1) ... § 8. (1) ... 

(2) Eine Förderung nach diesem Abschnitt erhalten Tageszeitungen, deren 
verkaufte Auflage pro Nummer im Jahresdurchschnitt auf das gesamte 

(2) Eine Förderung nach diesem Abschnitt erhalten Tageszeitungen, deren 
verkaufte Auflage pro Nummer im Jahresdurchschnitt auf das gesamte 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesgebiet bezogen 100 000 Stück nicht übersteigt und deren jährlicher 
Seitenumfang nicht zu mehr als der Hälfte aus Anzeigen besteht. 

Bundesgebiet bezogen 100 000 Stück nicht übersteigt, deren jährlicher 
Seitenumfang nicht zu mehr als der Hälfte aus Anzeigen besteht und die 
mindestens 12 hauptberuflich tätige Journalisten beschäftigen. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 

Evaluierung der Maßnahmen  

§ 13. Die KommAustria hat im Verlauf des Jahres 2006 eine Evaluierung 
der in diesem Bundesgesetz festgelegten Fördermaßnahmen durchzuführen und 
der Bundesregierung darüber einen schriftlichen Bericht bis Ende 2006 
vorzulegen. Dieser Bericht hat insbesondere eine Bewertung der in diesem 
Bundesgesetz vorgesehenen Maßnahmen sowie allfällige Vorschläge zur 
Modifikation derselben zu enthalten. 

 

Übergangsbestimmungen und In-Kraft-Treten Übergangsbestimmungen und In-Kraft-Treten 

§ 17. (1) bis (6) ... § 17. (1) bis (6) ... 

 (7) § 2 Abs. 8 und 9 sowie § 8 Abs. 2 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten mit 1. Mai 2014 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt § 13 samt Überschrift außer Kraft. 

2. Unterabschnitt 

Kunst und Kultur 

Artikel 3 

Änderung des Bundesmuseen-Gesetzes 2002 

§ 1. Dieses Bundesgesetz gilt für die nachstehend aufgezählten 
Einrichtungen des Bundes: 

§ 1. Dieses Bundesgesetz gilt für die nachstehend aufgezählten 
Einrichtungen des Bundes: 

 1. ...  1. ... 

 2. Kunsthistorisches Museum mit Museum für Völkerkunde und 
Österreichischem Theatermuseum, 

 2. Kunsthistorisches Museum mit Weltmuseum Wien und Theatermuseum 
Wien (KHM-Museumsverband), 

 3. bis 8. ...  3. bis 8. ... 

§ 2. (1) und (2) ... § 2. (1) und (2) ... 

(3) Den Geschäftsführern der Bundesmuseen obliegt bei ihrer 
Geschäftsführung die Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Geschäftsmannes. Sie 
haben der/dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur jährlich einen 

(3) Den Geschäftsführern der Bundesmuseen obliegt bei ihrer 
Geschäftsführung die Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Geschäftsmannes. Sie 
haben dem Bundeskanzler jährlich einen Jahresbericht (§ 8) sowie einen mit dem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Jahresbericht (§ 8) sowie einen mit dem Prüfbericht und Bestätigungsvermerk 
eines Wirtschaftsprüfers versehenen Jahresabschluss samt Lagebericht 
vorzulegen. Der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers hat sich auch auf die 
Einhaltung der Grundsätze der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit zu erstrecken. 

Prüfbericht und Bestätigungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers versehenen 
Jahresabschluss samt Lagebericht vorzulegen. Der Prüfbericht des 
Wirtschaftsprüfers hat sich auch auf die Einhaltung der Grundsätze der 
Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu erstrecken. 

(4) ... (4) ... 

§ 3. (1) Die Bundesmuseen unterliegen der Aufsicht der 
Bundesministerin/des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Kultur. Die 
Aufsicht bezieht sich auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen sowie 
insbesondere der in § 2 Abs. 3 festgelegten Grundsätze. Die/Der 
Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur ist ermächtigt, die in 
Erfüllung dieser Aufsicht erforderlichen Verordnungen, insbesondere das 
Berichtswesen betreffend, zu erlassen. 

§ 3. (1) Die Bundesmuseen unterliegen der Aufsicht des Bundeskanzlers. 
Die Aufsicht bezieht sich auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen 
sowie insbesondere der in § 2 Abs. 3 festgelegten Grundsätze. Der Bundeskanzler 
ist ermächtigt, die in Erfüllung dieser Aufsicht erforderlichen Verordnungen, 
insbesondere das Berichtswesen betreffend, zu erlassen. 

(2) Die/Der Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur ist 
berechtigt, in Erfüllung ihrer/seiner Aufsichtspflicht Überprüfungen 
vorzunehmen und die von ihr/ihm angeforderten Unterlagen einzusehen. Jedes 
Bundesmuseum ist verpflichtet, der/dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst 
und Kultur alle zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen, Geschäftsstücke und 
Unterlagen über die von ihr/ihm bezeichneten Gegenstände vorzulegen und von 
ihr/ihm angeordnete Erhebungen anzustellen. 

(2) Der Bundeskanzler ist berechtigt, in Erfüllung seiner Aufsichtspflicht 
Überprüfungen vorzunehmen und die von ihm angeforderten Unterlagen 
einzusehen. Jedes Bundesmuseum ist verpflichtet, dem Bundeskanzler alle 
zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen, Geschäftsstücke und Unterlagen über die 
von ihm bezeichneten Gegenstände vorzulegen und von ihm angeordnete 
Erhebungen anzustellen. 

(3) Der/Dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur obliegen 
die Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses und die Verteilung der 
Basisabgeltung gemäß § 5 Abs. 4 an die Bundesmuseen, ferner die Entlastung des 
(der) Geschäftsführer(s) sowie des Kuratoriums. 

(3) Dem Bundeskanzler obliegen die Prüfung und Feststellung des 
Jahresabschlusses und die Verteilung der Basisabgeltung gemäß § 5 Abs. 4 an die 
Bundesmuseen, ferner die Entlastung des (der) Geschäftsführer(s) sowie des 
Kuratoriums. 

§ 5. (1) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, im Einvernehmen 
mit der/dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur und dem 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend die in der Anlage A 
verzeichneten Immobilien (bzw. Teile von Immobilien) samt Zubehör den 
Bundesmuseen zum entgeltlichen Gebrauch zu überlassen, wobei sich das Entgelt 
am Kategoriemietzins D orientiert. Die Überlassung erfolgt auf Grund eines 
Überlassungsvertrages, der gleichzeitig mit der Erlassung der Museumsordnung 
des jeweiligen Bundesmuseums abzuschließen ist. Im Überlassungsvertrag ist 
festzulegen, dass die Erhaltung der Immobilie im Äußeren und in den 
konstruktiven Teilen vom für den staatlichen Hochbau zuständigen 
Bundesminister (derzeit Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend) 

§ 5. (1) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend die in der Anlage A verzeichneten Immobilien (bzw. Teile von 
Immobilien) samt Zubehör den Bundesmuseen zum entgeltlichen Gebrauch zu 
überlassen, wobei sich das Entgelt am Kategoriemietzins D orientiert. Die 
Überlassung erfolgt auf Grund eines Überlassungsvertrages, der gleichzeitig mit 
der Erlassung der Museumsordnung des jeweiligen Bundesmuseums 
abzuschließen ist. Im Überlassungsvertrag ist festzulegen, dass die Erhaltung der 
Immobilie im Äußeren und in den konstruktiven Teilen vom für den staatlichen 
Hochbau zuständigen Bundesminister (derzeit Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend) wahrgenommen wird; weiters, welche Teile der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wahrgenommen wird; weiters, welche Teile der Liegenschaftsverwaltung vom 
jeweiligen Museum zu übernehmen sind; weiters Bestimmungen über die 
Verpflichtungen des jeweiligen Museums zur Erhaltung des betriebsbereiten 
Zustandes für dessen Zwecke, über das Zustimmungsverfahren des Bundes bei 
baubewilligungspflichtigen Maßnahmen des Museums und über die Inanspruch-
nahme technischer Dienstleistungen der Burghauptmannschaft Österreich; weiters 
unter welchen Bedingungen der Vertrag aufzulösen ist. Weiters ist der Bundes-
minister für Finanzen ermächtigt, gleichzeitig mit Erlassung der Museums-
ordnung und im Einvernehmen mit der/dem Bundesminister/in für Unterricht, 
Kunst und Kultur 

Liegenschaftsverwaltung vom jeweiligen Museum zu übernehmen sind; weiters 
Bestimmungen über die Verpflichtungen des jeweiligen Museums zur Erhaltung 
des betriebsbereiten Zustandes für dessen Zwecke, über das Zustimmungs-
verfahren des Bundes bei baubewilligungspflichtigen Maßnahmen des Museums 
und über die Inanspruchnahme technischer Dienstleistungen der 
Burghauptmannschaft Österreich; weiters unter welchen Bedingungen der 
Vertrag aufzulösen ist. Weiters ist der Bundesminister für Finanzen ermächtigt, 
gleichzeitig mit Erlassung der Museumsordnung und im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler 

 1. das bereits vorhandene sowie das vom Bund gemäß § 31a FOG und das 
gemäß § 4 Abs. 1 erworbene Sammlungsgut dem jeweiligen 
Bundesmuseum als Leihgabe zu überlassen; 

 1. das bereits vorhandene sowie das vom Bund gemäß § 31a FOG und das 
gemäß § 4 Abs. 1 erworbene Sammlungsgut dem jeweiligen 
Bundesmuseum als Leihgabe zu überlassen; 

 2. die mobile Ausstattung und die Nutzungsrechte an immateriellen Gütern 
ins Eigentum des jeweiligen Bundesmuseums zu übertragen. Hiezu ist 
vom Bundesministerium für Finanzen eine Amtsbestätigung 
auszustellen. Eine solche Amtsbestätigung gilt als Urkunde im Sinne des 
§ 33 des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 39. 

 2. die mobile Ausstattung und die Nutzungsrechte an immateriellen Gütern 
ins Eigentum des jeweiligen Bundesmuseums zu übertragen. Hiezu ist 
vom Bundesministerium für Finanzen eine Amtsbestätigung 
auszustellen. Eine solche Amtsbestätigung gilt als Urkunde im Sinne des 
§ 33 des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 39. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

(4) Der Bund leistet den in § 1 aufgezählten Einrichtungen des Bundes für 
die Aufwendungen, die ihnen in Erfüllung ihres kulturpolitischen Auftrages 
entstehen, ab dem 1. Jänner 2012 eine jährliche Basisabgeltung in Höhe von 
107,653 Millionen Euro im Verhältnis von 84,625 Millionen Euro für die 
Bundesmuseen und von 23,028 Millionen Euro für die Österreichische 
Nationalbibliothek. Ergibt sich aus dem Gebarungsvollzug ein vom 
veranschlagten Saldo abweichender Betrag, so ist dieser bei der Basisabgeltung 
des jeweils folgenden Finanzjahres gegenzuverrechnen. Die Aufteilung dieser 
Mittel auf die einzelnen in § 1 aufgezählten Einrichtungen des Bundes obliegt 
der/dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur. Sie/Er hat hiebei die 
besondere Zweckbestimmung der einzelnen in § 1 aufgezählten Einrichtungen 
des Bundes zu berücksichtigen. Dazu gehören insbesondere der Personalbedarf, 
der Sachbedarf der wissenschaftlichen Aktivitäten und der Ausstellungen, die 
Neuerwerbungen sowie die Instandhaltungserfordernisse. 

(4) Der Bund leistet den in § 1 aufgezählten Einrichtungen des Bundes für 
die Aufwendungen, die ihnen in Erfüllung ihres kulturpolitischen Auftrages 
entstehen, ab dem 1. Jänner 2012 eine jährliche Basisabgeltung in Höhe von 
108,153 Millionen Euro im Verhältnis von 85,094 Millionen Euro für die 
Bundesmuseen und von 23,059 Millionen Euro für die Österreichische 
Nationalbibliothek. Ergibt sich aus dem Gebarungsvollzug ein vom 
veranschlagten Saldo abweichender Betrag, so ist dieser bei der Basisabgeltung 
des jeweils folgenden Finanzjahres gegenzuverrechnen. Die Aufteilung dieser 
Mittel auf die einzelnen in § 1 aufgezählten Einrichtungen des Bundes obliegt 
dem Bundeskanzler. Er hat hiebei die besondere Zweckbestimmung der einzelnen 
in § 1 aufgezählten Einrichtungen des Bundes zu berücksichtigen. Dazu gehören 
insbesondere der Personalbedarf, der Sachbedarf der wissenschaftlichen 
Aktivitäten und der Ausstellungen, die Neuerwerbungen sowie die 
Instandhaltungserfordernisse. 

(5) Unbeschadet der Verpflichtungen des Überlassers der Immobilien gemäß 
Abs. 1 kann der Bund nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten den in § 1 

(5) Unbeschadet der Verpflichtungen des Überlassers der Immobilien gemäß 
Abs. 1 kann der Bund nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten den in § 1 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
aufgezählten Einrichtungen des Bundes einen finanziellen Beitrag für 
nutzerspezifische bauliche Investitionsvorhaben, Bestandsadaptierungen und 
technische Sicherheitsmaßnahmen leisten. Die Zuteilung dieser Mittel auf von 
den in § 1 aufgezählten Einrichtungen des Bundes eingereichte Projekte obliegt 
der/dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur nach Maßgabe der 
sachlichen und kulturpolitischen Prioritäten unter Berücksichtigung der diesen 
Einrichtungen sowohl aus eigenen finanziellen Ressourcen als auch durch 
Sponsoren zur Verfügung stehenden Mittel. 

aufgezählten Einrichtungen des Bundes einen finanziellen Beitrag für 
nutzerspezifische bauliche Investitionsvorhaben, Bestandsadaptierungen und 
technische Sicherheitsmaßnahmen leisten. Die Zuteilung dieser Mittel auf von 
den in § 1 aufgezählten Einrichtungen des Bundes eingereichte Projekte obliegt 
dem Bundeskanzler nach Maßgabe der sachlichen und kulturpolitischen 
Prioritäten unter Berücksichtigung der diesen Einrichtungen sowohl aus eigenen 
finanziellen Ressourcen als auch durch Sponsoren zur Verfügung stehenden 
Mittel. 

(6) ... (6) ... 

(7) Die/Der Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur schließt mit 
den in § 1 aufgezählten Einrichtungen des Bundes Rahmenzielvereinbarungen für 
die Dauer von jeweils drei Jahren ab, durch die der kulturpolitische Auftrag zur 
Absicherung des Bestandes und der Aktivitäten der Einrichtungen präzisiert wird. 

(7) Der Bundeskanzler schließt mit den in § 1 aufgezählten Einrichtungen 
des Bundes Rahmenzielvereinbarungen für die Dauer von jeweils drei Jahren ab, 
durch die der kulturpolitische Auftrag zur Absicherung des Bestandes und der 
Aktivitäten der Einrichtungen präzisiert wird. 

§ 6. (1) Die/Der Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur erlässt 
für das Kunsthistorische Museum bis zum 31. Dezember 1998 mit spätester 
Wirksamkeit zum 1. Jänner 1999, für die Österreichische Galerie, das Öster-
reichische Museum für angewandte Kunst und das Technische Museum Wien bis 
zum 31. Dezember 1999 mit spätester Wirksamkeit zum 1. Jänner 2000, für die 
übrigen in § 1 Z 1, 5 und 6 aufgezählten Bundesmuseen so rasch wie möglich, 
spätestens aber bis zum 31. Dezember 2002 mit spätester Wirksamkeit zum 
1. Jänner 2003 auf Vorschlag des jeweiligen Bundesmuseums oder nach dessen 
Anhörung eine Museumsordnung, in der jedenfalls folgende Angelegenheiten zu 
regeln sind: 

§ 6. (1) Der Bundeskanzler erlässt für das Kunsthistorische Museum bis zum 
31. Dezember 1998 mit spätester Wirksamkeit zum 1. Jänner 1999, für die 
Österreichische Galerie, das Österreichische Museum für angewandte Kunst und 
das Technische Museum Wien bis zum 31. Dezember 1999 mit spätester 
Wirksamkeit zum 1. Jänner 2000, für die übrigen in § 1 Z 1, 5 und 6 aufgezählten 
Bundesmuseen so rasch wie möglich, spätestens aber bis zum 31. Dezember 2002 
mit spätester Wirksamkeit zum 1. Jänner 2003 auf Vorschlag des jeweiligen 
Bundesmuseums oder nach dessen Anhörung eine Museumsordnung, in der 
jedenfalls folgende Angelegenheiten zu regeln sind: 

 1. Gliederung in Sammlungen;  1. Gliederung in Sammlungen; 

 2. Errichtung, Benennung und Auflösung von Abteilungen und sonstigen 
Organisationseinheiten unter Berücksichtigung der fachlichen 
Ausrichtungen und der Größe des Bundesmuseums; 

 

 3. Aufbauorganisation, wobei zumindest folgende Organe vorzusehen sind:  3. Aufbauorganisation, wobei zumindest folgende Organe vorzusehen sind: 

 3.1. ein oder zwei am Bundesmuseum bestellte Geschäftsführer, die nach 
Anhörung des Kuratoriums von der/dem Bundesminister/in für Unter-
richt, Kunst und Kultur nach einer von diesem durchgeführten öffent-
lichen Ausschreibung auf fünf Jahre bestellt werden; Wiederbestellungen 
sind möglich. Die vorzeitige Abberufung der/des Geschäftsführer(s) be-
darf eines Antrags des Kuratoriums, für den eine Mehrheit von zwei 
Dritteln der Stimmen erforderlich ist. Ist das Kuratorium säumig und Ge-

 3.1. ein oder zwei am Bundesmuseum bestellte Geschäftsführer, die nach 
Anhörung des Kuratoriums vom Bundeskanzler nach einer von diesem 
durchgeführten öffentlichen Ausschreibung auf fünf Jahre bestellt 
werden; Wiederbestellungen sind möglich. Die vorzeitige Abberufung 
der/des Geschäftsführer(s) bedarf eines Antrags des Kuratoriums, für den 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen erforderlich ist. Ist das 
Kuratorium säumig und Gefahr in Verzug, kann der Bundeskanzler auch 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
fahr in Verzug, kann die/der Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und 
Kultur auch ohne Antrag tätig werden. Sieht die Museumsordnung zwei 
Geschäftsführer vor, ist bis zum Ende der Dienstzeit des derzeit 
bestellten Direktors nur die zweite Position mit Schwerpunkt kaufmän-
nische Geschäftsführung auszuschreiben; 

ohne Antrag tätig werden. Sieht die Museumsordnung zwei 
Geschäftsführer vor, ist bis zum Ende der Dienstzeit des derzeit 
bestellten Direktors nur die zweite Position mit Schwerpunkt 
kaufmännische Geschäftsführung auszuschreiben; 

 3.2. ein von der/dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur 
bestelltes Kuratorium als wirtschaftliches Aufsichtsorgan der Geschäfts-
führung, insbesondere in Bezug auf Voranschlag, Budgetvollzug und 
Rechnungsabschluss; 

 3.2. ein vom Bundeskanzler bestelltes Kuratorium als wirtschaftliches 
Aufsichtsorgan der Geschäftsführung, insbesondere in Bezug auf 
Voranschlag, Budgetvollzug und Rechnungsabschluss; 

 4. bis 10. ….  4. bis 10. …. 

(2) ... (2) ... 

(3) Die Museumsordnung ist als Verordnung der Bundesministerin/des 
Bundesministers Unterricht, Kunst und Kultur kundzumachen. 

(3) Die Museumsordnung ist als Verordnung des Bundeskanzlers 
kundzumachen. 

(4) Gleichzeitig mit der Erlassung der Museumsordnung hat die/der 
Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur die Geschäftsordnungen für 
den/die Geschäftsführer und für das Kuratorium zu erlassen. 

(4) Gleichzeitig mit der Erlassung der Museumsordnung hat der 
Bundeskanzler die Geschäftsordnungen für den/die Geschäftsführer und für das 
Kuratorium zu erlassen. 

§ 7. (1) Die Kuratorien gemäß § 6 setzen sich wie folgt zusammen: § 7. (1) Die Kuratorien gemäß § 6 setzen sich wie folgt zusammen: 

 1. aus zwei von der/dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur 
bestellten Mitgliedern, 

 1 .  aus drei vom Bundeskanzler bestellten Mitgliedern, 

 2. aus einem vom Bundesminister für Finanzen entsandten Mitglied,  2. aus einem vom Bundesminister für Finanzen entsandten Mitglied, 

 3. aus einem vom Bundeskanzler entsandten Mitglied,  

 4. aus einem vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend 
entsandten Mitglied, 

 4. aus einem vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend 
entsandten Mitglied, 

 5. aus einem von der/dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und 
Kultur bestellten, auf dem Forschungsgebiet des betreffenden 
Bundesmuseums tätigen Wissenschafter, der nicht Bediensteter dieses 
Bundesmuseums sein darf, 

 5. aus einem vom Bundeskanzler bestellten, auf dem Forschungsgebiet des 
betreffenden Bundesmuseums tätigen Wissenschafter, der nicht 
Bediensteter dieses Bundesmuseums sein darf, 

 6. aus einem von der/dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und 
Kultur bestellten Mitglied aus dem Kreis der Förderer des betreffenden 
Bundesmuseums, 

 6. aus einem vom Bundeskanzler bestellten Mitglied aus dem Kreis der 
Förderer des betreffenden Bundesmuseums, 

 7. aus einem vom zuständigen Betriebsrat entsandten Mitglied,  7. aus einem vom zuständigen Betriebsrat entsandten Mitglied, 

 8. aus einem von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst entsandten 
Mitglied. 

 8. aus einem von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst entsandten 
Mitglied. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Die/Der Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur bestellt aus 
dem Kreis der Mitglieder des Kuratoriums einen Vorsitzenden sowie dessen 
Stellvertreter. 

(2) Der Bundeskanzler bestellt aus dem Kreis der Mitglieder des 
Kuratoriums einen Vorsitzenden sowie dessen Stellvertreter. 

(3) Die Geschäftsordnung des Kuratoriums hat vorzusehen, dass bei 
Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden entscheidet. Weiters ist 
vorzusehen, dass der Jahresbericht gemäß § 8 Abs. 1 auch der Zustimmung der 
Vertreter des Bundesministers für Finanzen und der Bundesministerin/des 
Bundesministers für Unterricht, Kunst und Kultur bedarf. 

(3) Die Geschäftsordnung des Kuratoriums hat vorzusehen, dass bei 
Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden entscheidet. Weiters ist 
vorzusehen, dass der Jahresbericht gemäß § 8 Abs. 1 auch der Zustimmung der 
Vertreter des Bundesministers für Finanzen und des Bundeskanzlers bedarf. 

§ 8. (1) Der/Die Geschäftsführer eines Bundesmuseums hat/haben (das erste 
Mal beginnend mit dem Jahr der Erlassung der Museumsordnung nach § 6) 
jährlich für das nächste Kalenderjahr sowie für mindestens die darauf folgenden 
zwei Kalenderjahre einen Jahresbericht (Vorhabensbericht), bestehend aus einem 
Strategiebericht und der Vorschaurechnung (Plan- Gewinn- und Verlust- 
Rechnung, Planbilanz, Plan- Finanzierungsrechnung) zu erstellen. Der Jahres-
bericht ist unter Beachtung der Grundsätze der Zweckmäßigkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit zu erstellen. Der Jahresbericht ist nach Genehmigung 
des Kuratoriums der/dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur bis 
spätestens sechs Wochen vor Beginn des nächsten Kalenderjahres zur Geneh-
migung vorzulegen. Sofern die/der Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und 
Kultur die Genehmigung des Jahresberichts nicht innerhalb von sechs Wochen ab 
Vorlage untersagt, gilt der Jahresbericht als genehmigt. 

§ 8. (1) Der/Die Geschäftsführer eines Bundesmuseums hat/haben (das erste 
Mal beginnend mit dem Jahr der Erlassung der Museumsordnung nach § 6) 
jährlich für das nächste Kalenderjahr sowie für mindestens die darauf folgenden 
zwei Kalenderjahre einen Jahresbericht (Vorhabensbericht), bestehend aus einem 
Strategiebericht und der Vorschaurechnung (Plan- Gewinn- und Verlust- 
Rechnung, Planbilanz, Plan- Finanzierungsrechnung) zu erstellen. Der 
Jahresbericht ist unter Beachtung der Grundsätze der Zweckmäßigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu erstellen. Der Jahresbericht ist nach 
Genehmigung des Kuratoriums dem Bundeskanzler bis spätestens sechs Wochen 
vor Beginn des nächsten Kalenderjahres zur Genehmigung vorzulegen. Sofern 
der Bundeskanzler die Genehmigung des Jahresberichts nicht innerhalb von sechs 
Wochen ab Vorlage untersagt, gilt der Jahresbericht als genehmigt. 

§ 10. (1) ... § 10. (1) ... 

(2) Beamte, die am Tag vor Erlangung der Rechtspersönlichkeit einer 
Einrichtung gemäß § 1 Z 1 bis 7 deren Personalstand angehören, werden mit 
Inkrafttreten der Museumsordnung in das Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur – Zentralleitung versetzt und gleichzeitig jenem Bundes-
museum, dessen Aufgaben sie überwiegend besorgen, zur dauernden Dienstleis-
tung zugewiesen, solange sie nicht zu einer anderen Bundesdienststelle versetzt 
werden. Der für die Personalangelegenheiten dieser Beamten zuständige 
Geschäftsführer ist in dieser Funktion an die Weisungen der Bundes-
ministerin/des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Kultur gebunden. 

(2) Beamte, die am Tag vor Erlangung der Rechtspersönlichkeit einer 
Einrichtung gemäß § 1 Z 1 bis 7 deren Personalstand angehören, werden mit 
Inkrafttreten der Museumsordnung in das Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur – Zentralleitung versetzt und gleichzeitig jenem Bundes-
museum, dessen Aufgaben sie überwiegend besorgen, zur dauernden Dienstleis-
tung zugewiesen, solange sie nicht zu einer anderen Bundesdienststelle versetzt 
werden. Der für die Personalangelegenheiten dieser Beamten zuständige 
Geschäftsführer ist in dieser Funktion an die Weisungen des Bundeskanzlers 
gebunden. Der Bundeskanzler ist ermächtigt, diesem Geschäftsführer dienst-
behördliche Angelegenheiten durch Verordnung zu übertragen, sofern dies im 
Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis 
gelegen ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 11. (1) Beamte, die am 31. Dezember 2000 dem Personalstand des 
Museums für Völkerkunde, des Österreichischen Theatermuseums oder der 
Österreichischen Phonothek angehören, werden mit Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes in das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur-
Zentralleitung versetzt. Gleichzeitig werden die Beamten des Museums für 
Völkerkunde und des Österreichischen Theatermuseums dem Kunsthistorischen 
Museum, die Beamten der Österreichischen Phonothek dem Technischen 
Museum Wien zur dauernden Dienstleistung zugewiesen, solange sie nicht zu 
einer anderen Bundesdienststelle versetzt werden. Die für die 
Personalangelegenheiten dieser Beamten zuständigen Geschäftsführer sind in 
dieser Funktion an die Weisungen der Bundesministerin/des Bundesministers für 
Unterricht, Kunst und Kultur gebunden. 

§ 11. (1) Beamte, die am 31. Dezember 2000 dem Personalstand des 
Museums für Völkerkunde, des Österreichischen Theatermuseums oder der 
Österreichischen Phonothek angehören, werden mit Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes in das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur-
Zentralleitung versetzt. Gleichzeitig werden die Beamten des Museums für 
Völkerkunde und des Österreichischen Theatermuseums dem KHM-Museums-
verbandes, die Beamten der Österreichischen Phonothek dem Technischen 
Museum Wien zur dauernden Dienstleistung zugewiesen, solange sie nicht zu 
einer anderen Bundesdienststelle versetzt werden. Die für die 
Personalangelegenheiten dieser Beamten zuständigen Geschäftsführer sind in 
dieser Funktion an die Weisungen des Bundeskanzlers gebunden. 

(2) Vertragsbedienstete des Bundes, die am 31. Dezember 2000 dem 
Museum für Völkerkunde oder dem Österreichischen Theatermuseum angehören, 
werden mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes Arbeitnehmer des 
Kunsthistorischen Museums, die der Österreichischen Phonothek angehören, 
Arbeitnehmer des Technischen Museums Wien. Die Bundesmuseen setzen die 
Rechte und Pflichten des Bundes gegenüber den Vertragsbediensteten fort. Den 
Vertragsbediensteten bleiben die am 31. Dezember 2000 zustehenden Rechte, 
insbesondere hinsichtlich Vorrückungen, Beförderungen und Einbeziehung in die 
allgemeinen Bezugserhöhungen, gewahrt. 

(2) Vertragsbedienstete des Bundes, die am 31. Dezember 2000 dem 
Museum für Völkerkunde oder dem Österreichischen Theatermuseum angehören, 
werden mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes Arbeitnehmer des KHM-
Museumsverbandes, die der Österreichischen Phonothek angehören, 
Arbeitnehmer des Technischen Museums Wien. Die Bundesmuseen setzen die 
Rechte und Pflichten des Bundes gegenüber den Vertragsbediensteten fort. Den 
Vertragsbediensteten bleiben die am 31. Dezember 2000 zustehenden Rechte, 
insbesondere hinsichtlich Vorrückungen, Beförderungen und Einbeziehung in die 
allgemeinen Bezugserhöhungen, gewahrt. 

 § 12a. (1) Für die zu den Einrichtungen gemäß § 10 Abs. 2, § 11 Abs. 1, 
§ 11a Abs. 2 und gemäß § 14 der Österreichischen Nationalbibliothek zur 
dauernden Dienstleistung zugewiesenen Beamten wird mit 1. Juli 2014 das Amt 
der Österreichischen Bundesmuseen und der Österreichischen Nationalbibliothek 
eingerichtet. Diese Dienststelle ist für diese Beamten eine dem Bundeskanzleramt 
nachgeordnete Dienstbehörde und wird von einer vom Bundeskanzler bestellten 
Person geleitet, die in dieser Funktion an dessen Weisungen gebunden ist. 

 (2) Die Beamten gemäß Abs. 1 gehören ab dem 1. Juli 2014 diesem Amt an, 
solange sie nicht zu einer anderen Bundesdienststelle versetzt werden. In der 
Zuweisung zur dauernden Dienstleistung zu den Einrichtungen gemäß § 10 
Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 11a Abs. 2 und zur Österreichischen Nationalbibliothek tritt 
dadurch keine Änderung ein. 

§ 21. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: § 21. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. hinsichtlich des § 4 Abs. 1 der Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit der/dem Bundesminister/in für Justiz und der/dem 
Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur; 

 1. hinsichtlich des § 4 Abs. 1 der Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit der/dem Bundesminister/in für Justiz und dem 
Bundeskanzler; 

 2. hinsichtlich des § 5 Abs. 1 erster bis vierter Satz der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend und der/dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst 
und Kultur; 

 2. hinsichtlich des § 5 Abs. 1 erster bis vierter Satz der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend und dem Bundeskanzler; 

 3. hinsichtlich des § 5 Abs. 1 fünfter bis letzter Satz der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit der/dem Bundesminister/in für 
Unterricht, Kunst und Kultur; 

 3. hinsichtlich des § 5 Abs. 1 fünfter bis letzter Satz der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler; 

 4. hinsichtlich § 6 Abs. 1 Z 4 der Bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend im Einvernehmen mit der/dem Bundesminister/in für 
Unterricht, Kunst und Kultur; 

 4. hinsichtlich § 6 Abs. 1 Z 4 der Bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler; 

 5. hinsichtlich § 7 Abs. 1 Z 2 der Bundesminister für Finanzen;  5. hinsichtlich § 7 Abs. 1 Z 2 der Bundesminister für Finanzen; 

 6. hinsichtlich § 7 Abs. 1 Z 3 der Bundeskanzler;  

 7. hinsichtlich § 7 Abs. 1 Z 4 der Bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend; 

 7. hinsichtlich § 7 Abs. 1 Z 4 der Bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend; 

 8. hinsichtlich § 9 der Bundesminister für Finanzen, soweit Gerichts- und 
Justizverwaltungsgebühren betroffen sind, die/der Bundesminister/in für 
Justiz; 

 8. hinsichtlich § 9 der Bundesminister für Finanzen, soweit Gerichts- und 
Justizverwaltungsgebühren betroffen sind, die/der Bundesminister/in für 
Justiz; 

 9. hinsichtlich § 18 die/der Bundesminister/in für Justiz;  9. hinsichtlich § 18 die/der Bundesminister/in für Justiz; 

 10. im Übrigen die/der Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur.  10. im Übrigen der Bundeskanzler. 

§ 22. (1) bis (7) ... § 22. (1) bis (7) ... 

 (8) § 1 Z 2, § 2 Abs. 3, § 3 Abs. 1 bis 3, § 5 Abs. 1, 4, 5 und 7, § 6 Abs. 1, 3 
und 4, § 7 Abs. 1 bis 3, § 8 Abs. 1, § 10 Abs. 2 und 6, § 11 Abs. 1 und 2, § 12a 
und § 21 sowie die Anlage A in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, 
BGBl. I Nr. xxx/2014, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 4 

Änderung des Bundestheaterorganisationsgesetzes 

Errichtung von Gesellschaften Errichtung von Gesellschaften 

§ 3. (1) Zur Führung des Betriebes im Sinne des kulturpolitischen Auftrages 
gemäß § 2 der im Bundestheaterverband vereinten Bühnen „Burgtheater”, 
„Staatsoper” und „Volksoper” wird der Bundesminister / die Bundesministerin für 
Unterricht, Kunst und Kultur ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Finanzen folgende Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit 
einem Stammkapital von jeweils zwei Millionen Schilling mit folgenden Firmen 
zu errichten: 

§ 3. (1) Zur Führung des Betriebes im Sinne des kulturpolitischen Auftrages 
gemäß § 2 der im Bundestheaterverband vereinten Bühnen „Burgtheater”, 
„Staatsoper” und „Volksoper” wird der Bundeskanzler ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen folgende Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung mit einem Stammkapital von jeweils zwei Millionen 
Schilling mit folgenden Firmen zu errichten: 

(2) ... (2) ... 

(3) Die Bundestheater-Holding GmbH steht zu 100% im Eigentum des 
Bundes und wird mit der Eintragung der Gesellschaften gemäß Abs. 1 Z 2 bis 5 in 
das Firmenbuch Eigentümerin aller Geschäftsanteile dieser Gesellschaften. Die 
Übertragung von Geschäftsanteilen an den Gesellschaften gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4 
an Dritte ist unzulässig. Ab dem 1. September 2004 ist der Bundesminister / die 
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen bis zu 49 vH der Geschäftsanteile an der 
Theaterservice GmbH an Dritte zu übertragen. Die Übertragung bedarf der 
Zustimmung der Bundesregierung. 

(3) Die Bundestheater-Holding GmbH steht zu 100% im Eigentum des 
Bundes und wird mit der Eintragung der Gesellschaften gemäß Abs. 1 Z 2 bis 5 in 
das Firmenbuch Eigentümerin aller Geschäftsanteile dieser Gesellschaften. Die 
Übertragung von Geschäftsanteilen an den Gesellschaften gemäß Abs. 1 Z 1 bis 4 
an Dritte ist unzulässig. Ab dem 1. September 2004 ist der Bundeskanzler 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen bis zu 49 vH 
der Geschäftsanteile an der Theaterservice GmbH an Dritte zu übertragen. Die 
Übertragung bedarf der Zustimmung der Bundesregierung. 

(4) ... (4) ... 

(5) Die Ausübung der Gesellschafterrechte an der Bundestheater-Holding 
GmbH für den Bund obliegt dem Bundesminister/der Bundesministerin für 
Unterricht, Kunst und Kultur. 

(5) Die Ausübung der Gesellschafterrechte an der Bundestheater-Holding 
GmbH für den Bund obliegt dem Bundeskanzler. 

(6) ... (6) ... 

(7) Die Gründererklärungen sind für alle Gesellschaften vom Bundesminister 
/ von der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen abzugeben. 

(7) Die Gründererklärungen sind für alle Gesellschaften vom Bundeskanzler 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen abzugeben. 

Bundeshaftung und Abgeltung des kulturpolitischen Auftrages Bundeshaftung und Abgeltung des kulturpolitischen Auftrages 

§ 7. (1) ... § 7. (1) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Der Bund hat für die Aufwendungen, die den Bühnengesellschaften im 
Zusammenhang mit der Erfüllung des kulturpolitischen Auftrages und der 
Bundestheater-Holding GmbH im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben entstehen, ab dem 1. Jänner 2011 eine jährliche Basisabgeltung in der 
Höhe von insgesamt 144,436 Millionen Euro zu leisten. 

(2) Der Bund hat für die Aufwendungen, die den Bühnengesellschaften im 
Zusammenhang mit der Erfüllung des kulturpolitischen Auftrages und der 
Bundestheater-Holding GmbH im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben entstehen, ab dem 1. Jänner 2014 eine jährliche Basisabgeltung in der 
Höhe von insgesamt 148,936 Millionen Euro zu leisten. 

(3) ... (3) ... 

(4) Für die Aufteilung der Mittel gemäß Abs. 2 und 3 hat die Bundestheater-
Holding GmbH im Einvernehmen mit den Bühnengesellschaften einen Vorschlag 
an den Bundesminister / die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur zu 
erstatten. Über die Aufteilung der Mittel entscheidet der Bundesminister / die 
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur. Die Überweisung der Mittel 
erfolgt nach Maßgabe des Bedarfs monatlich im Voraus an die Gesellschaften. 

(4) Für die Aufteilung der Mittel gemäß Abs. 2 und 3 hat die Bundestheater-
Holding GmbH im Einvernehmen mit den Bühnengesellschaften einen Vorschlag 
an den Bundeskanzler zu erstatten. Über die Aufteilung der Mittel entscheidet der 
Bundeskanzler. Die Überweisung der Mittel erfolgt nach Maßgabe des Bedarfs 
monatlich im Voraus an die Gesellschaften. 

Vertretung der Gesellschaften Vertretung der Gesellschaften 

§ 12. (1) und (2) ... § 12. (1) und (2) ... 

(3) Auf die Bestellung der künstlerischen Geschäftsführer findet das 
Stellenbesetzungsgesetz, BGBl. I Nr. 26/1998, mit der Maßgabe Anwendung, daß 
mit dieser Funktion auch Personen betraut werden können, die sich nicht im 
Rahmen der Ausschreibung um diese Funktion beworben haben. Die erstmalige 
Wiederbestellung kann ohne Ausschreibung erfolgen. Die Bestellung der 
künstlerischen Geschäftsführer erfolgt durch den Bundesminister / die 
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur nach Anhörung des 
Aufsichtsrates der betreffenden Bühnengesellschaft. Sie können die Bezeichnung 
„Direktor” führen und sind in künstlerischen Belangen weisungsfrei. 

(3) Auf die Bestellung der künstlerischen Geschäftsführer findet das 
Stellenbesetzungsgesetz, BGBl. I Nr. 26/1998, mit der Maßgabe Anwendung, daß 
mit dieser Funktion auch Personen betraut werden können, die sich nicht im 
Rahmen der Ausschreibung um diese Funktion beworben haben. Die Bestellung 
der künstlerischen Geschäftsführer erfolgt durch den Bundeskanzler nach 
Anhörung des Aufsichtsrates der betreffenden Bühnengesellschaft. Sie können 
die Bezeichnung „Direktor” führen und sind in künstlerischen Belangen 
weisungsfrei. 

(4) Vor der Bestellung der kaufmännischen Geschäftsführer der 
Bühnengesellschaften ist der betreffende künstlerische Geschäftsführer zu hören. 

(4) Vor der Bestellung der kaufmännischen Geschäftsführer der 
Bühnengesellschaften sind der betreffende künstlerische Geschäftsführer und 
Aufsichtsrat zu hören. 

Aufsichtsrat Aufsichtsrat 

§ 13. (1) und (2) ... § 13. (1) und (2) ... 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden bei der Bundestheater-Holding 
GmbH wie folgt bestellt: 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden bei der Bundestheater-Holding 
GmbH wie folgt bestellt: 

 1. zwei Mitglieder werden vom Bundesminister / von der Bundesministerin 
für Unterricht, Kunst und Kultur bestellt, 

 1. drei Mitglieder werden vom Bundeskanzler bestellt, 

 2. drei Mitglieder aus dem Kreis der Fachleute auf den Gebieten des  2. drei Mitglieder aus dem Kreis der Fachleute auf den Gebieten des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Finanzwesens, des Bühnenwesens oder des Rechtswesens werden vom 
Bundesminister / von der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und 
Kultur bestellt, 

Finanzwesens, des Bühnenwesens oder des Rechtswesens werden vom 
Bundeskanzler bestellt, 

 3. ein Mitglied wird vom Bundesminister für Finanzen entsandt,  3. zwei Mitglieder werden vom Bundesminister für Finanzen entsandt 

 4. ein Mitglied wird vom Bundeskanzler entsandt.  

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden bei den Tochtergesellschaften 
gemäß § 3 Abs. 4 wie folgt bestellt: 

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden bei den Tochtergesellschaften 
gemäß § 3 Abs. 4 wie folgt bestellt: 

 1. zwei Mitglieder werden vom Bundesminister / von der Bundesministerin 
für Unterricht, Kunst und Kultur bestellt, 

 1. drei Mitglieder werden vom Bundeskanzler bestellt, 

 2. drei Mitglieder aus dem Kreis der Fachleute auf den Gebieten des 
Finanzwesens, des Bühnenwesens oder des Rechtswesens werden vom 
Bundesminister / von der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und 
Kultur bestellt, 

 2. drei Mitglieder aus dem Kreis der Fachleute auf den Gebieten des 
Finanzwesens, des Bühnenwesens oder des Rechtswesens werden vom 
Bundeskanzler bestellt, 

 3. ein Mitglied wird vom Bundesminister für Finanzen entsandt,  3. ein Mitglied wird vom Bundesminister für Finanzen entsandt und 

 4. ein Mitglied wird vom Bundeskanzler entsandt und  

 5. ein Mitglied wird von der Bundestheater-Holding GmbH entsandt.  5. ein Mitglied wird von der Bundestheater-Holding GmbH entsandt. 

(5) Die Aufsichtsräte gemäß Abs. 4 Z 1, Z 3 und 4 sind für die 
Tochtergesellschaften gemäß § 3 Abs. 4 jeweils personenident zu bestellen 
beziehungsweise zu entsenden. 

(5) Die Aufsichtsräte gemäß Abs. 4 Z 1 und 3 sind für die 
Tochtergesellschaften gemäß § 3 Abs. 4 jeweils personenident zu bestellen 
beziehungsweise zu entsenden. 

(6) Die Aufsichtsräte gemäß Abs. 3 Z 1, 3 und 4 sowie gemäß Abs. 4 Z 1, 3 
und 4 sind gegenüber dem Bundesminister/der Bundesministerin für Unterricht, 
Kunst und Kultur bzw. gegenüber dem entsendenden Bundesminister/der ent-
sendenden Bundesministerin über die Beschlüsse des Aufsichtsrates zur 
Auskunftserteilung verpflichtet. 

(6) Die Aufsichtsräte gemäß Abs. 3 Z 1 und 3 sowie gemäß Abs. 4 Z 1 und 3 
sind gegenüber dem Bundeskanzler bzw. gegenüber dem entsendenden 
Bundesminister/der entsendenden Bundesministerin über die Beschlüsse des 
Aufsichtsrates zur Auskunftserteilung verpflichtet. 

(7) bis (9) ... (7) bis (9) ... 

(9a) Folgende Geschäfte sollen nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
vorgenommen werden: 

(9a) Folgende Geschäfte der Bundestheater-Holding GmbH sollen nur mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden: 

 1. bis 17.  1. bis 17. 

 18. Erstattung des Vorschlages gemäß § 7 Abs. 4 an den Bundesminister/die 
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur. 

 18. Erstattung des Vorschlages gemäß § 7 Abs. 4 an den Bundeskanzler. 

(9b) bis (10) ... (9b) bis (10) ... 

(10a) Folgende Geschäfte sollen nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
vorgenommen werden: 

(10a) Folgende Geschäfte der Tochtergesellschaften sollen nur mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(10b) ... (10b) ... 

(12) Beschlüsse des Aufsichtsrates, zu deren Umsetzung zusätzliche 
Budgetmittel zu den in § 7 Abs. 2 vorgesehenen aufzuwenden sind, bedürfen der 
Zustimmung der vom Bundesminister / von der Bundesministerin für Unterricht, 
Kunst und Kultur gemäß § 13 Abs. 3 Z 1 und Abs. 4 Z 1 bestellten und der vom 
Bundesminister für Finanzen gemäß § 13 Abs. 3 Z 3 und Abs. 4 Z 3 entsandten 
Mitglieder. 

(12) Beschlüsse des Aufsichtsrates, zu deren Umsetzung zusätzliche 
Budgetmittel zu den in § 7 Abs. 2 vorgesehenen aufzuwenden sind, bedürfen der 
Zustimmung der vom Bundeskanzler gemäß § 13 Abs. 3 Z 1 und Abs. 4 Z 1 
bestellten und der vom Bundesminister für Finanzen gemäß § 13 Abs. 3 Z 3 und 
Abs. 4 Z 3 entsandten Mitglieder. 

Beamte der Bundestheater, Amt der Bundestheater Beamte der Bundestheater, Amt der Bundestheater 

§ 17. (1) Für Beamte gemäß Abs. 2 wird das „Amt der Bundestheater” 
eingerichtet. Diese Dienststelle ist dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Kultur nachgeordnet und wird vom Geschäftsführer der Bundestheater-
Holding GmbH geleitet, der in dieser Funktion an die Weisungen des Bundes-
ministers / der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur gebunden ist. 

§ 17. (1) Für Beamte gemäß Abs. 2 wird das „Amt der Bundestheater” 
eingerichtet. Diese Dienststelle ist eine dem Bundeskanzleramt nachgeordnete 
Dienstbehörde und wird vom Geschäftsführer der Bundestheater-Holding GmbH 
geleitet, der in dieser Funktion an die Weisungen des Bundeskanzlers gebunden 
ist. 

Vertragliche Bedienstete des Bundes Vertragliche Bedienstete des Bundes 

§ 18. (1) ... § 18. (1) ... 

(2) Die Arbeitnehmer gemäß Abs. 1 sind hinsichtlich der Nutzung von 
Dienst- oder Naturalwohnungen so zu behandeln, als ob sie Bundesbedienstete 
wären. Dadurch wird kein Bestandverhältnis an der Wohnung begründet und die 
Bestimmungen des § 80 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, 
und der §§ 24a bis 24c des Gehaltsgesetzes 1956 finden weiterhin sinngemäß 
Anwendung. Die Rechte des Dienstgebers im Sinne des § 80 des Beamten-
Dienstrechtsgesetzes 1979 nimmt der Bundesminister / die Bundesministerin für 
Unterricht, Kunst und Kultur wahr. 

(2) Die Arbeitnehmer gemäß Abs. 1 sind hinsichtlich der Nutzung von 
Dienst- oder Naturalwohnungen so zu behandeln, als ob sie Bundesbedienstete 
wären. Dadurch wird kein Bestandverhältnis an der Wohnung begründet und die 
Bestimmungen des § 80 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, 
und der §§ 24a bis 24c des Gehaltsgesetzes 1956 finden weiterhin sinngemäß 
Anwendung. Die Rechte des Dienstgebers im Sinne des § 80 des Beamten-
Dienstrechtsgesetzes 1979 nimmt der Bundeskanzler wahr. 

§ 31a. (1) bis (4) ... § 31a. (1) bis (4) ... 

(5) § 13 Abs. 2, 3 und 8 sowie § 16 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 33/2012, treten mit 1. September 2014 in Kraft. 

(5) § 13 Abs. 3 und 8 sowie § 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 33/2012, treten mit 1. September 2014 in Kraft. 

 (6) § 3 Abs. 1, 3, 5 und 7, § 7 Abs. 2 und 4, § 12 Abs. 3 und 4, § 13 Abs. 9a, 
10a und 12, § 17 Abs. 1, § 18 Abs. 2, § 31a Abs. 5 und § 32 Z 1, 2 und 10 in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung in Kraft; gleichzeitig tritt § 32 Z 5 außer Kraft. § 13 
Abs. 3 bis 6 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit 1. September 
2014 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Vollziehung Vollziehung 

§ 32. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: § 32. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. Hinsichtlich des § 3 Abs. 1, Abs. 3 und 7, § 7 Abs. 2 und 3, § 13 Abs. 12 
und des § 27 der Bundesminister / die Bundesministerin für Unterricht, 
Kunst und Kultur im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen; 

 1. Hinsichtlich des § 3 Abs. 1, Abs. 3 und 7, § 7 Abs. 2 und 3, § 13 Abs. 12 
und des § 27 der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen; 

 2. hinsichtlich des § 5 Abs. 1 und 2 der Bundesminister/die 
Bundesministerin für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur; 

 2. hinsichtlich des § 5 Abs. 1 und 2 der Bundesminister/die 
Bundesministerin für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler; 

 3. hinsichtlich des § 5 Abs. 2 vorletzter Satz, § 7 Abs. 1, § 8, soweit dieser 
nicht Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren oder Bundes-
verwaltungsabgaben betrifft, § 13 Abs. 3 Z 3, § 13 Abs. 4 Z 3, § 17 
Abs. 5, § 21 Abs. 1 bis 3 der Bundesminister für Finanzen; 

 3. hinsichtlich des § 5 Abs. 2 vorletzter Satz, § 7 Abs. 1, § 8, soweit dieser 
nicht Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren oder Bundes-
verwaltungsabgaben betrifft, § 13 Abs. 3 Z 3, § 13 Abs. 4 Z 3, § 17 
Abs. 5, § 21 Abs. 1 bis 3 der Bundesminister für Finanzen; 

 4. hinsichtlich des § 11, § 17 Abs. 4, § 21 Abs. 4 und § 22 der 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz; 

 4. hinsichtlich des § 11, § 17 Abs. 4, § 21 Abs. 4 und § 22 der 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz; 

 5. hinsichtlich des § 13 Abs. 3 Z 4 und § 13 Abs. 4 Z 4 der Bundeskanzler;  

 6. hinsichtlich des § 8, soweit dieser Gerichts- und Justizverwaltungs-
gebühren betrifft, der Bundesminister für Justiz; 

 6. hinsichtlich des § 8, soweit dieser Gerichts- und Justizverwaltungs-
gebühren betrifft, der Bundesminister für Justiz; 

 7. hinsichtlich des § 17 Abs. 6 und § 25 der Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend; 

 7. hinsichtlich des § 17 Abs. 6 und § 25 der Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend; 

 8. hinsichtlich der §§ 24 und 31 der jeweils zuständige Bundesminister;  8. hinsichtlich der §§ 24 und 31 der jeweils zuständige Bundesminister; 

 9. hinsichtlich des § 3 Abs. 3, letzter Satz, die Bundesregierung;  9. hinsichtlich des § 3 Abs. 3, letzter Satz, die Bundesregierung; 

 10. im übrigen der Bundesminister / die Bundesministerin für Unterricht, 
Kunst und Kultur. 

 10. im übrigen der Bundeskanzler. 

 Refundierung von Abfertigungen 

 § 32a. Der Bund refundiert der Bundesanstalt jährlich die jeweils im 
vorangegangenen Kalenderjahr, erstmals für das Jahr 2014, tatsächlich an die 
Vertragsbediensteten gemäß § 56 Abs. 1 ausgezahlten Abfertigungen bis zu der 
nach dem Vertragsbedienstetengesetz 1948 vorgesehenen Höhe. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

3. Unterabschnitt 

Statistik und Staatsdruckerei 

Artikel 5 

Änderung des Bundesstatistikgesetzes 

Jahresabschluß, Lagebericht Jahresabschluß, Lagebericht 

§ 43. Der Jahresabschluß und der Lagebericht der Bundesanstalt sind unter 
sinngemäßer Anwendung der §§ 189 bis 243 des Handelsgesetzbuches zu 
erstellen und durch einen Abschlußprüfer unter sinngemäßer Anwendung der 
§§ 268 bis 276 leg. cit. zu prüfen. Der festgestellte Jahresabschluß ist beim 
Firmenbuch einzureichen. 

§ 43. Der Jahresabschluß und der Lagebericht der Bundesanstalt sind unter 
sinngemäßer Anwendung der §§ 189 bis 243 des Handelsgesetzbuches zu 
erstellen und durch einen Abschlußprüfer unter sinngemäßer Anwendung der 
§§ 268 bis 276 leg. cit. zu prüfen. Der festgestellte Jahresabschluß ist beim 
Firmenbuch einzureichen. Aufgrund des § 32a findet auf die Anwartschaften 
dieser Abfertigungen § 198 Abs. 8 Z 4 lit. a in Verbindung mit § 211 UGB keine 
Anwendung. 

Beamte, Amt des Österreichischen Statistischen Zentralamtes Beamte, Amt des Österreichischen Statistischen Zentralamtes 

§ 55. (1) Für Beamte gemäß Abs. 2 wird das Amt des „Österreichischen 
Statistischen Zentralamtes“ eingerichtet. Diese Dienststelle ist dem 
Bundeskanzleramt nachgeordnet und wird vom kaufmännischen Geschäftsführer 
der Bundesanstalt geleitet, der in dieser Funktion an die Weisungen des 
Bundeskanzlers gebunden ist. 

§ 55. (1) Für Beamte gemäß Abs. 2 wird das Amt des „Österreichischen 
Statistischen Zentralamtes“ eingerichtet. Diese Dienststelle ist eine dem 
Bundeskanzleramt nachgeordnete Dienstbehörde und wird vom kaufmännischen 
Geschäftsführer der Bundesanstalt geleitet, der in dieser Funktion an die 
Weisungen des Bundeskanzlers gebunden ist. 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

§ 73. (1) bis (8) ... § 73. (1) bis (8) ... 

 (9) Das Inhaltsverzeichnis, § 32a samt Überschrift, § 43 und § 55 Abs. 1 in 
der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. Im Jahre 2014 beträgt der 
Pauschalbetrag gemäß § 31 Abs. 5 anstatt 50,391 Millionen Euro 43,391 
Millionen Euro. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 6 

Änderung des Staatsdruckereigesetzes 1996 

Anmeldung der Umwandlung, Errichtungserklärung  

§ 3. (1) Der Generaldirektor der Österreichischen Staatsdruckerei hat 
unverzüglich nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes die Umwandlung beim 
Handelsgericht Wien zur Eintragung in das Firmenbuch mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1997 anzumelden. 

 

(2) Der Anmeldung ist die vom Bundeskanzler zu erstellende Satzung der 
Gesellschaft beizufügen. Die Eröffnungsbilanz zum 1. Jänner 1997 ist nach deren 
Vorliegen nachzureichen. 

 

(3) In der Satzung gemäß Abs. 2 sind als Gegenstand des Unternehmens 
jedenfalls die im § 2 angeführten Aufgaben anzuführen. 

 

(4) § 19 bis § 47 des Aktiengesetzes 1965 finden keine Anwendung.  

Eintragung in das Firmenbuch  

§ 4. Vom Handelsgericht Wien ist die Umwandlung zum 1. Jänner 1997 in 
das Firmenbuch einzutragen. 

 

Eröffnungsbilanz, Jahresabschluß  

§ 8. (1) Die Eröffnungsbilanz ist auf den 1. Jänner 1997 abzustellen. In ihr 
sind die Buchwerte zum 31. Dezember 1996 fortzuführen. Das Eigenkapital ist in 
Stammkapital und in Kapitalrücklagen aufzugliedern. 

 

(2) Die Gesellschaft hat die Bücher in bezug auf die Aufgaben gemäß § 2 
Abs. 2 Z 1 bis 4 in einem gesonderten Rechnungskreis oder kostenrechnungs-
mäßig gesondert zu führen. Außerdem ist im Jahresabschluß der Gesellschaft 
dieser Aufgabenbereich in einem gesonderten Abschnitt auszuweisen. 

 

(3) Eine Finanzierung anderer Geschäftsbereiche der Gesellschaft durch 
Einnahmen aus den Aufgaben gemäß § 2 Abs. 2 Z 1 bis 4 ist unzulässig. 

 

Abgabenbefreiung, Eintragungen in das Grundbuch  

§ 9. (1) Die Vorgänge, Schriften und Amtshandlungen im Zusammenhang 
mit der Umwandlung gemäß § 1 sind von allen bundesgesetzlich geregelten 
Abgaben befreit. Bei der Abspaltung gemäß § 1 Abs. 4 gilt die zweijährige Frist 
gemäß § 38 des Umgründungssteuergesetzes, BGBl. Nr. 699/1991, nicht. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Auf Antrag der Gesellschaft sind im Grundbuch sowie in den sonstigen 
durch Bundesgesetz eingerichteten öffentlichen Büchern und Registern die 
Bezeichnungen „Österreichische Staatsdruckerei“ oder „Österreichische 
Staatsdruckerei AG“ durch die Bezeichnung „Print Media Austria AG“ zu 
ersetzen. Bei der Änderung im Grundbuch ist § 136 des Allgemeinen 
Grundbuchsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 39, anzuwenden. 

 

Bildung der ersten Organe, gewerberechtliche Geschäftsführer  

§ 11. (1) Bis zur Bestellung des ersten Aufsichtsrates übt der Wirtschaftsrat 
der Österreichischen Staatsdruckerei die Funktion des Aufsichtsrates der 
Gesellschaft aus. 

 

(2) Die Bestellung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrates der Gesellschaft 
hat unverzüglich nach Wirksamwerden der Umwandlung zu erfolgen. § 87 Abs. 4 
des Aktiengesetzes 1965 findet keine Anwendung. 

 

(3) Die erste Sitzung des gemäß Abs. 2 bestellten Aufsichtsrates wird durch 
den Bundeskanzler einberufen. 

 

(4) Bis zur Bestellung der ersten Geschäftsführung vertritt der 
Generaldirektor der Österreichischen Staatsdruckerei die Gesellschaft nach 
außen. Der Generaldirektor, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter, führt die 
Geschäfte der Gesellschaft im Sinne der für die Österreichische Staatsdruckerei 
geltenden Geschäftsordnung. Der Generaldirektor ist gewerberechtlicher 
Geschäftsführer im Sinne des § 9 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. 
Nr. 194, und muß für die von der Gesellschaft gemäß § 2 auszuübenden Gewerbe 
den in den gewerberechtlichen Vorschriften vorgesehenen Nachweis nicht 
erbringen, wenn er im letzten Jahr vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
die Funktion des Generaldirektors der Österreichischen Staatsdruckerei ausgeübt 
hat. Dies gilt auch für den Generaldirektor-Stellvertreter. 

 

Bedienstete des Amtes der Wiener Zeitung  

§ 12. Die Gesellschaft setzt die Rechte und Pflichten des Bundes gegenüber 
den Vertragsbediensteten, die zum 31. Dezember 1996 beim Amt der Wiener 
Zeitung beschäftigt sind, fort. Der Bund haftet diesen Bediensteten für Entgelt-
ansprüche aus dem Dienstverhältnis zur Gesellschaft ohne Rücksicht auf den 
Zeitpunkt der Entstehung dieser Ansprüche in dem Ausmaß, auf das diese Be-
diensteten als Vertragsbedienstete des Bundes Anspruch gehabt hätten. Die zum 
31. Dezember 1996 im Amt befindlichen Mitglieder des Dienststellenausschusses 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
beim Amt der Wiener Zeitung sind ab dem 1. Jänner 1997 bis zur erfolgten 
Abspaltung gemäß § 1 Abs. 4 Mitglieder des Betriebsrates der Gesellschaft. 

Inkrafttreten, Aufhebung und Änderung von Rechtsvorschriften  

§ 14. (1)  

(2) Soweit in Abs. 3 und 4 nichts anderes bestimmt ist, tritt das 
Staatsdruckereigesetz, BGBl. Nr. 340/1981, mit Ablauf des 31. Dezember 1996 
außer Kraft. 

(3) § 18 Abs. 1 Z 2, § 19, § 24 Abs. 2 und § 29 des Staatsdruckereigesetzes 
treten mit Ablauf des 31. Dezember 2018 außer Kraft, wobei § 19 bis zu diesem 
Zeitpunkt mit folgenden Änderungen gilt: 

(2) § 15 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I 
Nr. xxx/2014, tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft; gleichzeitig 
treten die §§ 3 und 4 samt Überschriften, die Abschnitte V und VI, die §§ 11 und 
12 samt Überschriften und § 14 Abs. 3 bis 5 sowie das Staatsdruckereigesetz, 
BGBl. Nr. 340/1981, soweit es noch gilt, außer Kraft. 

 1. Im Abs. 1 wird im zweiten Satz der Ausdruck “Generaldirektor” durch 
die Wortfolge “kaufmännischen Geschäftsführer der Bundesanstalt 
Statistik Österreich” und im letzten Satz der Ausdruck 
“Generaldirektor” durch das Wort “Geschäftsführer” ersetzt, 

 

 2. in Abs. 5, 6 und 8 wird der Ausdruck “Staatsdruckerei” durch die 
Wortfolge “Print Media Austria AG oder deren Rechtsnachfolger, bei 
dem die Beamten jeweils beschäftigt sind,” 

 

ersetzt.  

(4) Der Rechnungsabschluß der Österreichischen Staatsdruckerei zum 
31. Dezember 1996 ist nach den Bestimmungen des Staatsdruckereigesetzes zu 
erstellen, zu prüfen und zu genehmigen. § 11 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie § 15 des 
Staatsdruckereigesetzes gelten für diesen Rechnungsabschluß jedoch mit der 
Maßgabe, daß hiebei nach Bestellung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrates 
der Gesellschaft der Aufsichtsrat die Rechte und Aufgaben des Wirtschaftsrates 
der Österreichischen Staatsdruckerei hat. 

 

(5) Die Gesellschaft gemäß § 1 Abs. 1 und deren Tochtergesellschaften 
haben das Bundesvergabegesetz 1997, BGBl. I Nr. 56, nur dann anzuwenden, 
wenn deren Unternehmensgegenstand Aufgaben gemäß § 2 Abs. 2 Z 1 bis 3 
umfaßt. 

 

Vollziehung Vollziehung 

§ 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: § 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. Hinsichtlich des § 2 Abs. 3, des § 6 und des § 7 Abs. 3 der jeweils 
zuständige Bundesminister, 

 1. hinsichtlich des § 2 Abs. 3 und des § 6 der jeweils zuständige 
Bundesminister, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. hinsichtlich des § 4, des § 7 Abs. 3 zweiter Satz und des § 9 Abs. 2 der 
Bundesminister für Justiz, 

 

 3. hinsichtlich des § 11 Abs. 4 dritter und vierter Satz der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten, 

 

 4. hinsichtlich des § 1 Abs. 6, § 5 und § 7 Abs. 2 der Bundeskanzler,  2. hinsichtlich des § 1 Abs. 6, des § 5 und des § 7 Abs. 2 der 
Bundeskanzler, 

 5. im übrigen der Bundesminister für Finanzen.  3. im Übrigen der Bundesminister für Finanzen. 

2. Abschnitt 

Justiz 

Artikel 7 

Änderung des Aktiengesetzes 

Eintragung von Namensaktien im Aktienbuch Eintragung von Namensaktien im Aktienbuch 

§ 61. (1) bis (4) … § 61. (1) bis (4) unverändert 

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 53/2011) (5) Dividendenansprüche aus Namensaktien, für die niemand als Aktionär 
im Aktienbuch eingetragen ist, verfallen mit Ablauf des Geschäftsjahres, in dem 
der betreffende Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde. 

Zwangsstrafen Zwangsstrafen 

§ 258. (1) Die Vorstandsmitglieder oder die Abwickler, im Falle einer 
inländischen Zweigniederlassung die für diese im Inland vertretungsbefugten 
Personen, sind, unbeschadet der allgemeinen unternehmensrechtlichen 
Vorschriften, zur Befolgung der §§ 33 Abs. 3, 65a Abs. 3, 81, 89 Abs. 1, 95 
Abs. 2 und 3, 96 Abs. 1 und 3, 104 Abs. 1, 2 und 4, 105 Abs. 2, 108 Abs. 3 bis 5, 
110 Abs. 1, 118 Abs. 1, 128 Abs. 2, 133 Abs. 1 bis 3, 174 Abs. 2, 197 Abs. 5, 207 
Abs. 1, 211 Abs. 1 und 2, 214 Abs. 2, 225k Abs. 1 dieses Bundesgesetzes sowie 
der §§ 222 Abs. 1 und 281 UGB vom Gericht durch Zwangsstrafen bis zu 
3 600 Euro anzuhalten. § 24 Abs. 2 bis 5 FBG ist anzuwenden. 

§ 258. (1) Die Vorstandsmitglieder oder die Abwickler, im Falle einer 
inländischen Zweigniederlassung die für diese im Inland vertretungsbefugten 
Personen, sind, unbeschadet der allgemeinen unternehmensrechtlichen 
Vorschriften, zur Befolgung der §§ 33 Abs. 3, 61 Abs. 1, 65a Abs. 3, 81, 89 
Abs. 1, 95 Abs. 2 und 3, 96 Abs. 1 und 3, 104 Abs. 1, 2 und 4, 105 Abs. 2, 108 
Abs. 3 bis 5, 110 Abs. 1, 118 Abs. 1, 128 Abs. 2, 133 Abs. 1 bis 3, 174 Abs. 2, 
197 Abs. 5, 207 Abs. 1, 211 Abs. 1 und 2, 214 Abs. 2, 225k Abs. 1 dieses 
Bundesgesetzes sowie der §§ 222 Abs. 1 und 281 UGB vom Gericht durch 
Zwangsstrafen bis zu 3 600 Euro anzuhalten. § 24 Abs. 2 bis 5 FBG ist 
anzuwenden. 

(2) … (2) unverändert 

§ 262. (1) bis (29) … § 262. (1) bis (29) unverändert 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(30) Eine Gesellschaft, deren Aktien am 1. August 2011 am Dritten Markt 
gehandelt wurden, gilt für die Dauer der Einbeziehung der Aktien in den Dritten 
Markt als börsenotierte Gesellschaft im Sinn des § 10 in der Fassung des 
Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2011. Die Wiener Börse AG hat der 
Gesellschaft auf Verlangen eine schriftliche Bestätigung darüber auszustellen, 
dass ihre Aktien am 1. August 2011 am Dritten Markt in den Handel einbezogen 
waren. Dritter Markt im Sinn dieser Bestimmung ist das von der Wiener Börse 
AG in Fortführung des ungeregelten dritten Marktes gemäß § 69 Börsegesetz in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 19/2007 betriebene multilaterale 
Handelssystem. 

(30) Eine Gesellschaft, deren Aktien am 1. August 2011 oder am 1. Jänner 
2014 am Dritten Markt gehandelt wurden, gilt für die Dauer der Einbeziehung der 
Aktien in den Dritten Markt als börsenotierte Gesellschaft im Sinn des § 10 in der 
Fassung des Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2011. Die Wiener Börse AG 
hat der Gesellschaft auf Verlangen eine schriftliche Bestätigung darüber 
auszustellen, dass ihre Aktien am 1. August 2011 oder am 1. Jänner 2014 am 
Dritten Markt in den Handel einbezogen waren. Dritter Markt im Sinn dieser 
Bestimmung ist das von der Wiener Börse AG in Fortführung des ungeregelten 
dritten Marktes gemäß § 69 Börsegesetz in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 19/2007 betriebene multilaterale Handelssystem. 

(31) … (31) unverändert 

 (32) § 61 Abs. 5 und § 258 Abs. 1 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten mit 1. Oktober 2014 in 
Kraft. § 61 Abs. 5 ist auf Dividendenansprüche aus 
Gewinnverwendungsbeschlüssen anzuwenden, die nach dem 30. September 2014 
gefasst werden. § 258 Abs. 1 in der nunmehrigen Fassung ist auf Sachverhalte 
anzuwenden, die sich nach dem 30. September 2014 ereignen. 

 (33) Ausgegebene Urkunden über Inhaberaktien oder Zwischenscheine, die 
aufgrund des Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 53/2011, 
oder wegen des genannten Bundesgesetzes beschlossener Änderungen der 
Satzung unzulässig geworden sind, gelten mit Ablauf des 30. September 2014 als 
gemäß § 67 für kraftlos erklärt. 

Artikel 8 

Änderung des Gebührenanspruchsgesetzes 

§ 54. (1) Die Gebühr der Dolmetscherinnen und Dolmetscher beträgt § 54. (1) Die Gebühr der Dolmetscherinnen und Dolmetscher beträgt 
 1. bei schriftlicher Übersetzung  1. bei schriftlicher Übersetzung 

 a) …  a) unverändert 

 b) wenn das zu übersetzende Schriftstück in anderen als lateinischen 
oder deutschen Schriftzeichen geschrieben ist, für die Übersetzung 
andere als lateinische oder deutsche Schriftzeichen zu verwenden sind 
oder wenn das zu übersetzende Schriftstück schwer lesbar ist, jeweils 
um 4 Euro mehr als die Grundgebühr; 

 b) wenn das zu übersetzende Schriftstück schwer lesbar ist, um 3 Euro 
mehr als die Grundgebühr; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 c) …  c) unverändert 

 2. …  2. unverändert 

 3. …  3. unverändert 

 4. für jede während einer Vernehmung oder gerichtlichen Verhandlung 
übersetzte Seite eines Schriftstücks neben der Gebühr nach Z 3 die 
Gebühr für die Übersetzung eines Schriftstücks; 

 4. für jede während einer Vernehmung oder gerichtlichen Verhandlung 
übersetzte Seite eines Schriftstücks neben der Gebühr nach Z 3 die Hälfte 
der Gebühr für die Übersetzung eines Schriftstücks; wurde das zu 
übersetzende Schriftstück im Rahmen derselben Vernehmung oder 
gerichtlichen Verhandlung angefertigt, so gebühren für die Übersetzung 
des gesamten Schriftstücks höchstens 20 Euro; 

 5. für die Überprüfung einer Übersetzung das Eineinhalbfache der für die 
Übersetzung festgesetzten Gebühr. 

 5. für die Überprüfung einer Übersetzung die für die Übersetzung 
festgesetzte Gebühr erhöht um 5 Euro. 

(2) … (2) unverändert 

(3) … (3) unverändert 

§ 58. Gegen die Bestimmung der Gebühr kann nur der Geschworene oder 
Schöffe die Beschwerde an den Präsidenten des Gerichtshofs erheben. Gegen 
seine Entscheidung ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 

§ 58. Gegen die Bestimmung der Gebühr kann nur der Geschworene oder 
Schöffe die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erheben. 

Artikel 9 

Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes 

Systemisierungsübersicht Systemisierungsübersichten 

§ 23. Die Übersicht über die Aufteilung der Richterplanstellen auf die 
einzelnen Gerichte (Systemisierungsübersicht) ist jährlich einmal bis 30. Juni im 
„Amtsblatt der österreichischen Justizverwaltung“ zu veröffentlichen. 

§ 23. Die Übersichten über die Aufteilung der Planstellen für Richterinnen 
und Richter sowie für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auf die einzelnen 
Gerichte bzw. Staatsanwaltschaften (Systemisierungsübersichten) sind jährlich 
einmal, nach Möglichkeit jeweils bis 30. Juni, im Justiz-Intranet zu 
veröffentlichen (§ 78d). 

Kundmachungvon allgemeinen Erlässen der Justizbehörden Kundmachungen im Bereich der Justizbehörden 

§ 78d. (1) Allgemeine Erlässe der Justizbehörden werden durch 
Veröffentlichung im Justiz-Intranet verlautbart. Die darüber hinaus bestehende 
Möglichkeit einer zusätzlichen Veröffentlichung im Rechtsinformationssystem 
des Bundes (RIS) bleibt davon unberührt. 

§ 78d. (1) unverändert 

(2) Gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die über keinen Zugang 
zum Justiz-Intranet verfügen, sind Erlässe im Sinne des Abs. 1 auf andere, 
geeignete Weise zu verlautbaren. 

(2) unverändert 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) Sobald ein Erlass im Sinne der Abs. 1 und 2 verlautbart wurde, kann 
niemand sich darauf berufen, dass ihr oder ihm derselbe nicht bekannt geworden 
sei. 

(3) unverändert 

 (4) Das „Amtsblatt der österreichischen Justizverwaltung“ ist nicht mehr zu 
führen. Soweit in Gesetzen, Verordnungen oder Erlässen Veröffentlichungen im 
„Amtsblatt der österreichischen Justizverwaltung“ vorgesehen sind, haben 
stattdessen jeweils entsprechende Veröffentlichungen im Justiz-Intranet nach 
Abs. 1 oder in sonst geeigneter Weise (zB RIS oder Justiz-Homepage) zu 
erfolgen. 

 (5) In gleicher Weise wird Anordnungen, wonach Geschäftsverteilungen, 
Geschäftseinteilungen und Geschäftsverteilungsübersichten dem Bundes-
ministerium für Justiz vorzulegen sind, durch entsprechende Veröffentlichung im 
Justiz-Intranet (Abs. 1) entsprochen. 

§ 98. (1) bis (18) … § 98. (1) bis (18) unverändert 

 (19) § 23, die Überschrift von § 78d sowie § 78d Abs. 4 und 5 in der Fas-
sung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten mit 
1. Juli 2014 in Kraft. Administrative Vorbereitungsmaßnahmen können bereits 
mit Ablauf des Tages der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes getroffen 
werden. 

Artikel 10 

Änderung der Gerichtsorganisationsnovelle Wien-Niederösterreich 

Art. I Art. I 

Änderung des Bezirksgerichtsorganisationsgesetzes für Wien Änderung des Bezirksgerichtsorganisationsgesetzes für Wien 

1.-3. … 1.-3. … 

4. Nach § 11 werden folgende §§ 11a, 11b und 11c eingefügt: 4. Nach § 11 werden folgende §§ 11a, 11b und 11c eingefügt: 

„§ 11a. § 2 Z 3, § 3 und § 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 81/2012 treten mit 1. Juli 2014 mit der Maßgabe in Kraft, dass die vor dem 
1. Juli 2014 beim Bezirksgericht Purkersdorf anhängig gewordenen Rechtssachen 
mit dem Tag des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes – je nach sachlicher 
Zuständigkeit – als an das Bezirksgericht Hietzing oder an das Bezirksgericht für 
Handelssachen Wien überwiesen gelten. 

„§ 11a. § 2 Z 3, § 3 und § 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 81/2012 treten mit 1. Juli 2016 mit der Maßgabe in Kraft, dass die vor dem 
1. Juli 2016 beim Bezirksgericht Purkersdorf anhängig gewordenen Rechtssachen 
mit dem Tag des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes – je nach sachlicher 
Zuständigkeit – als an das Bezirksgericht Hietzing oder an das Bezirksgericht für 
Handelssachen Wien überwiesen gelten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 11b. (1) Soweit durch Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, umfasst 
der Sprengel der in Wien errichteten Gerichtshöfe erster Instanz jeweils die 
Wiener Bezirke I bis XXIII sowie ab 1. Juli 2014 auch die in § 4 angeführten 
Gemeinden in Niederösterreich mit der Maßgabe, dass lediglich für Verfahren, 
die vor dem 1. Juli 2014 beim Landesgericht St. Pölten anhängig gemacht worden 
sind, dieses Landesgericht nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen 
zuständig bleibt. 

§ 11b. (1) Soweit durch Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, umfasst 
der Sprengel der in Wien errichteten Gerichtshöfe erster Instanz jeweils die 
Wiener Bezirke I bis XXIII sowie ab 1. Juli 2016 auch die in § 4 angeführten 
Gemeinden in Niederösterreich mit der Maßgabe, dass lediglich für Verfahren, 
die vor dem 1. Juli 2016 beim Landesgericht St. Pölten anhängig gemacht worden 
sind, dieses Landesgericht nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen 
zuständig bleibt. 

(2) Die Anhängigkeit nach Abs. 1 bemisst sich grundsätzlich danach, ob eine 
verfahrenseinleitende Eingabe vor dem 1. Juli 2014 beim Landesgericht 
St. Pölten eingelangt ist. In Strafverfahren ist ein Verfahren im Sinn des Abs. 1 
beim Landesgericht St. Pölten anhängig, wenn die Anklage bei diesem vor dem 
1. Juli 2014 eingebracht wurde. 

(2) Die Anhängigkeit nach Abs. 1 bemisst sich grundsätzlich danach, ob eine 
verfahrenseinleitende Eingabe vor dem 1. Juli 2016 beim Landesgericht 
St. Pölten eingelangt ist. In Strafverfahren ist ein Verfahren im Sinn des Abs. 1 
beim Landesgericht St. Pölten anhängig, wenn die Anklage bei diesem vor dem 
1. Juli 2016 eingebracht wurde. 

(3) Ist die Zuständigkeit des Landesgerichts St. Pölten nach Abs. 1 und 2 
gegeben, bleibt sie auch im Fall der Fortsetzung, Fortführung, Wiederaufnahme, 
neuerlichen Durchführung oder Verfahrensergänzung, Neudurchführung oder 
Erneuerung eines Verfahrens sowie im Fall einer Nichtigkeitsklage, Nichtig-
erklärung oder einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes oder 
schließlich einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sowie bei jeder sons-
tigen Form einer Verfahrensfortführung, -ergänzung oder -erneuerung erhalten. 

(3) Ist die Zuständigkeit des Landesgerichts St. Pölten nach Abs. 1 und 2 
gegeben, bleibt sie auch im Fall der Fortsetzung, Fortführung, Wiederaufnahme, 
neuerlichen Durchführung oder Verfahrensergänzung, Neudurchführung oder 
Erneuerung eines Verfahrens sowie im Fall einer Nichtigkeitsklage, Nichtig-
erklärung oder einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes oder 
schließlich einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sowie bei jeder sons-
tigen Form einer Verfahrensfortführung, -ergänzung oder -erneuerung erhalten. 

(4) Die Zuständigkeit des Landesgerichts St. Pölten für anhängige Sachen 
des Firmenbuchs, die Unternehmen mit dem Sitz in einer der in § 4 angeführten 
Gemeinden betreffen, geht auf das Handelsgericht Wien über. Das Landesgericht 
St. Pölten hat solche Registersachen dem Handelsgericht Wien zu überweisen 
und die Eintragungen im Firmenbuch, die solche Unternehmen betreffen, dem 
Handelsgericht Wien zur Bildung der Register mitzuteilen. 

(4) Die Zuständigkeit des Landesgerichts St. Pölten für anhängige Sachen 
des Firmenbuchs, die Unternehmen mit dem Sitz in einer der in § 4 angeführten 
Gemeinden betreffen, geht auf das Handelsgericht Wien über. Das Landesgericht 
St. Pölten hat solche Registersachen dem Handelsgericht Wien zu überweisen 
und die Eintragungen im Firmenbuch, die solche Unternehmen betreffen, dem 
Handelsgericht Wien zur Bildung der Register mitzuteilen. 

§ 11c. Bereits von dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 81/2012 folgenden Tag an können hierzu Durchführungsverordnungen 
erlassen und damit im Zusammenhang stehende organisatorische und personelle 
Maßnahmen vorbereitet und getroffen werden.“ 

§ 11c. Bereits von dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 81/2012 folgenden Tag an können hierzu Durchführungsverordnungen 
erlassen und damit im Zusammenhang stehende organisatorische und personelle 
Maßnahmen vorbereitet und getroffen werden.“ 

Art. II Art. II 

Änderung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 91/1993 Änderung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 91/1993 

1. … 1. unverändert 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

2. In Artikel XI erhält der bisherige Inhalt des § 1 die Absatzbezeichnung „(1)“; 
folgende Abs. 2 und 3 werden angefügt: 

2. In Artikel XI erhält der bisherige Inhalt des § 1 die Absatzbezeichnung „(1)“; 
folgende Abs. 2 und 3 werden angefügt: 

„(2) Die durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 81/2012 verfügte Aufhebung 
von Artikel X § 1 Z 1 tritt mit 1. Juli 2014 mit der Maßgabe in Kraft, dass das 
Landesgericht St. Pölten im Bereich der niederösterreichischen Gemeinden nach 
§ 4 des Bezirksgerichts-Organisationsgesetzes für Wien, BGBl. Nr. 203/1985, 
lediglich für Verfahren zuständig bleibt, die vor dem 1. Juli 2014 beim 
Bezirksgericht Purkersdorf, beim Landesgericht St. Pölten oder bei der 
Staatsanwaltschaft St. Pölten eingelangt, anhängig gemacht oder behandelt 
worden sind. 

„(2) Die durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 81/2012 verfügte Aufhebung 
von Artikel X § 1 Z 1 tritt mit 1. Juli 2016 mit der Maßgabe in Kraft, dass das 
Landesgericht St. Pölten im Bereich der niederösterreichischen Gemeinden nach 
§ 4 des Bezirksgerichts-Organisationsgesetzes für Wien, BGBl. Nr. 203/1985, 
lediglich für Verfahren zuständig bleibt, die vor dem 1. Juli 2016 beim 
Bezirksgericht Purkersdorf, beim Landesgericht St. Pölten oder bei der 
Staatsanwaltschaft St. Pölten eingelangt, anhängig gemacht oder behandelt 
worden sind. 

(3) Ist die Zuständigkeit des Landesgerichts St. Pölten nach Abs. 2 gegeben, 
bleibt sie auch im Fall der Fortsetzung, Fortführung, Wiederaufnahme, neuer-
lichen Durchführung oder Verfahrensergänzung, Neudurchführung oder Erneue-
rung eines Verfahrens sowie im Fall einer Nichtigkeitsklage, Nichtigerklärung 
oder einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes oder schließlich 
einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sowie bei jeder sonstigen Form 
einer Verfahrensfortführung, -ergänzung oder -erneuerung erhalten.“ 

(3) Ist die Zuständigkeit des Landesgerichts St. Pölten nach Abs. 2 gegeben, 
bleibt sie auch im Fall der Fortsetzung, Fortführung, Wiederaufnahme, neuer-
lichen Durchführung oder Verfahrensergänzung, Neudurchführung oder Erneue-
rung eines Verfahrens sowie im Fall einer Nichtigkeitsklage, Nichtigerklärung 
oder einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes oder schließlich 
einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sowie bei jeder sonstigen Form 
einer Verfahrensfortführung, -ergänzung oder -erneuerung erhalten.“ 

Art. III Art. III 

Änderung des Staatsanwaltschaftsgesetzes Änderung des Staatsanwaltschaftsgesetzes 

1. … 1. unverändert 

2. Dem § 42 wird folgender Abs. 17 angefügt: 2. Dem § 42 wird folgender Abs. 17 angefügt: 

„(17) § 2b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2012 tritt mit 
1. Juli 2014 mit der Maßgabe in Kraft, dass nur für die ab dem 1. Juli 2014 neu 
angefallenen Strafsachen im Bereich der niederösterreichischen Gemeinden nach 
§ 4 des Bezirksgerichts-Organisationsgesetzes für Wien, BGBl. Nr. 203/1985, die 
Staatsanwaltschaft Wien bzw. deren Organe nach § 4 zuständig sind.“ 

„(17) § 2b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2012 tritt mit 
1. Juli 2016 mit der Maßgabe in Kraft, dass nur für die ab dem 1. Juli 2016 neu 
angefallenen Strafsachen im Bereich der niederösterreichischen Gemeinden nach 
§ 4 des Bezirksgerichts-Organisationsgesetzes für Wien, BGBl. Nr. 203/1985, die 
Staatsanwaltschaft Wien bzw. deren Organe nach § 4 zuständig sind.“ 

Artikel 11 

Änderung des Justizbetreuungsagentur-Gesetzes 

Errichtung Errichtung 

§ 1. (1) Durch dieses Bundesgesetz wird eine Justizbetreuungsagentur als 
Anstalt öffentlichen Rechts errichtet, um die Verfügbarkeit der für die Besorgung 

§ 1. (1) Durch dieses Bundesgesetz wird eine Justizbetreuungsagentur als 
Anstalt öffentlichen Rechts errichtet, um die Verfügbarkeit der für die Besorgung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
von Betreuungsaufgaben des Straf- und Maßnahmenvollzugs im Sinn des 
Strafvollzugsgesetzes, BGBl. Nr. 144/1969, erforderlichen Personalressourcen zu 
gewährleisten. Die Justizbetreuungsagentur ist berechtigt, das Bundeswappen zu 
führen. 

von Betreuungsaufgaben des Straf- und Maßnahmenvollzugs im Sinn des 
Strafvollzugsgesetzes, BGBl. Nr. 144/1969, sowie der für die Unterstützung der 
ordentlichen Gerichte erforderlichen Personalressourcen zu gewährleisten. Die 
Justizbetreuungsagentur ist berechtigt, das Bundeswappen zu führen. 

(2) bis (7) … (2) bis (7) unverändert 

Aufgabe Aufgabe 

§ 2. (1) Aufgabe der Justizbetreuungsagentur ist die Versorgung der 
Justizanstalten mit Personal zur Behandlung, Pflege, Erziehung und Betreuung 
von Insassen dieser Anstalten. Sie ist berechtigt, hiefür Personal anzustellen oder 
in anderer Weise vertraglich zu verpflichten. 

 

(2) Zu dieser Aufgabe zählt insbesondere die Bereitstellung von Personal für  

 1. die psychiatrische Versorgung;  

 2. die psychotherapeutische Versorgung;  

 3. die psychologische, insbesondere klinisch-psychologische Betreuung;  

 4. die medizinische Versorgung;  

 5. die zahnmedizinische Versorgung;  

 6. die physiotherapeutische Versorgung;  

 7. die ergotherapeutische Versorgung;  

 8. die logopädische Versorgung;  

 9. die pflegerische Versorgung;  

 10. die pädagogische Betreuung und  

 11. die sozialarbeiterische Betreuung der Insassen von Justizanstalten.  

(3) Die Leitungsfunktionen des Betreuungsbereichs der Justizanstalten und 
die im Zusammenhang mit der Besorgung von Betreuungsaufgaben stehenden 
exekutiven Aufgaben werden von Beamten und Vertragsbediensteten des Bundes 
wahrgenommen. Die Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht über das von 
der Justizbetreuungsagentur zur Verfügung gestellte Betreuungspersonal obliegt 
den Leitungen der Justizanstalten. 

 

(4) Für die Aufgabe gemäß Abs. 1 besteht Betriebspflicht. Die 
Justizbetreuungsagentur ist zur Annahme von Aufträgen gemäß Abs. 1 
verpflichtet und hat diese in vertretbarem Zeitraum auszuführen. Die 
Bundesministerin für Justiz schließt mit der Justizbetreuungsagentur eine 
Rahmenvereinbarung ab, in der Art und Weise der Erfüllung dieser Aufgabe 

 

53 der B
eilagen X

X
V

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

27 von 78

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
2

8
 v

o
n

 7
8
 

5
3

 d
er B

eilag
en

 X
X

V
. G

P
 - R

eg
ieru

n
g

sv
o

rlag
e - T

ex
tg

eg
en

ü
b

erstellu
n

g
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
näher bestimmt und Grundsätze für das zu leistende Entgelt und dessen 
Verrechnung festgelegt werden. Vor Abschluss dieser Rahmenvereinbarung ist 
die Personalvertretung anzuhören. 

§ 2. (1) bis (4) § 2. (1) bis (4) unverändert 

(5) Die Justizbetreuungsagentur ist zu allen Geschäften und Maßnahmen 
berechtigt, die zur Erreichung ihrer Aufgaben notwendig und nützlich sind. Die 
Justizbetreuungsagentur ist auch berechtigt, mit Personen, die insbesondere nach 
ihrem Beruf, ihrer beruflichen Erfahrung im Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen und ihrer Ausbildung für diese Tätigkeit geeignet sind, Verträge 
über die Bereitstellung von Kinderbeiständen und anderen Experten zur 
Unterstützung der Gerichte in familienrechtlichen Angelegenheiten 
abzuschließen; ebenso kann sie Verträge über die Bereitstellung von 
Dolmetschern (§ 75 Abs. 4 ASGG, § 126 Abs. 2a StPO) abschließen. 

(5) Die Justizbetreuungsagentur ist zu allen Geschäften und Maßnahmen 
berechtigt, die zur Erreichung ihrer Aufgaben notwendig und nützlich sind. Die 
Justizbetreuungsagentur ist auch berechtigt, mit Personen, die insbesondere nach 
ihrem Beruf, ihrer beruflichen Erfahrung im Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen und ihrer Ausbildung für diese Tätigkeit geeignet sind, Verträge 
über die Bereitstellung von Kinderbeiständen und anderen Experten zur 
Unterstützung der ordentlichen Gerichte in familienrechtlichen Angelegenheiten 
sowie zur Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendgerichtshilfe nach dem 
sechsten Abschnitt des Jugendgerichtsgesetzes 1988, BGBl. Nr. 599/1988, 
abzuschließen; ebenso kann sie Verträge über die Bereitstellung von 
Dolmetschern (§ 75 Abs. 4 ASGG, § 126 Abs. 2a StPO) abschließen. 

(5a) Die Justizbetreuungsagentur ist überdies berechtigt, Verträge über die 
Bereitstellung von Experten abzuschließen, deren spezifische Fachkenntnis 
innerhalb der Justiz nicht verfügbar, aber für die Bearbeitung komplexer oder 
besonders umfangreicher Ermittlungsverfahren oder gerichtlicher Verfahren 
zweckmäßig ist, abzuschließen. Für die Erfüllung der Pflichten aus diesen 
Verträgen besteht Betriebspflicht. 

(5a) Die Justizbetreuungsagentur ist überdies berechtigt, Verträge über die 
Bereitstellung von Experten abzuschließen, deren spezifische Fachkenntnis 
innerhalb der Justiz nicht verfügbar, aber für die Bearbeitung komplexer oder 
besonders umfangreicher Ermittlungsverfahren oder gerichtlicher Verfahren 
sowie für Controllingaufgaben im Rahmen des Justiz-Managements außerhalb 
des Anwendungsbereichs des Gerichtsorganisationsgesetzes, RGBl. 
Nr. 217/1896, zweckmäßig ist, abzuschließen. Für die Erfüllung der Pflichten aus 
diesen Verträgen besteht Betriebspflicht. 

(5b) Verträge nach Abs. 5a sind befristet abzuschließen. (5b) entfällt 

(6) Die Justizbetreuungsagentur ist verpflichtet, für die erforderliche 
strafvollzugsspezifische Aus- und Fortbildung des eingesetzten Personals zu 
sorgen. Zu diesem Zweck können Veranstaltungen der Strafvollzugsakademie in 
Anspruch genommen werden. 

(6) unverändert 

(7) Auf Personal, das Justizanstalten von der Justizbetreuungsagentur 
überlassen wird, finden § 35 Abs. 2 Z 1 und § 90 Abs. 2 Z 1 Gesundheits- und 
Krankenpflegegesetz, BGBl. I Nr. 108/1997, der 3. Abschnitt (§§ 10 bis 14) des 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes, BGBl. Nr.196/1988, sowie sich aus einer nach 
§ 15 Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, BGBl. Nr. 196/1988, erlassenen 
Verordnung ergebende Einschränkungen keine Anwendung. 

(7) Auf Personal, das von der Justizbetreuungsagentur überlassen wird, 
finden § 35 Abs. 2 Z 1 und § 90 Abs. 2 Z 1 Gesundheits- und 
Krankenpflegegesetz, BGBl. I Nr. 108/1997, der 3. Abschnitt (§§ 10 bis 14) des 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes, BGBl. Nr.196/1988, sowie sich aus einer nach 
§ 15 Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, BGBl. Nr. 196/1988, erlassenen 
Verordnung ergebende Einschränkungen keine Anwendung. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(8) Die Justizbetreuungsagentur ist nicht Mitglied der Wirtschaftskammern 
und Fachorganisationen im Sinne des § 2 Wirtschaftskammergesetz 1998, 
BGBl. I Nr. 103/1998. 

(8) unverändert 

§ 18. (1) bis (4) … § 18. (1) bis (4) unverändert 

(5) Dem Aufsichtsrat obliegen insbesondere folgende Aufgaben: (5) Dem Aufsichtsrat obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

 1. bis 3 …  1. bis 3 unverändert 

 4. Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Justizbetreu-
ungsagentur und Berichterstattung darüber an die Bundesministerin für 
Justiz; 

 4. Prüfung des Jahresabschlusses der Justizbetreuungsagentur und 
Berichterstattung darüber an die Bundesministerin für Justiz; 

 5. bis 16 …  5. bis 16 unverändert 

(6) bis (7) … (6) bis (7) unverändert 

§ 30. (1) bis (3) … § 30. (1) bis (3) unverändert 

 (4) § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 5, 5a und 7 sowie § 18 Abs. 5 Z 4 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten mit 1. Juli 2014 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt § 2 Abs. 5b außer Kraft. Administrative Vorbereitungs-
maßnahmen können bereits mit Ablauf des Tages der Kundmachung des 
genannten Bundesgesetzes getroffen werden. 

Artikel 12 

Änderung der Rechtsanwaltsordnung 

§ 24. (1) bis (2) … § 24. (1) bis (2) unverändert 

(3) Die Wahlen nach Abs. 1 erfolgen in geheimer Wahl während der 
Plenarversammlung mittels Stimmzettel. Sofern das die Geschäftsordnung der 
Rechtsanwaltskammer vorsieht, kann das Wahlrecht auch im Weg der Briefwahl 
(§ 24a) ausgeübt werden. Bei den Wahlen nach Abs. 1 Z 1 sind die von 
Rechtsanwaltsanwärtern abgegebenen Stimmen so zu gewichten, dass jeweils 
zwei Stimmen von Rechtsanwaltsanwärtern der Stimme eines Rechtsanwalts 
entsprechen; Entsprechendes gilt bei einer im Rahmen einer Plenarversammlung 
vorgenommenen Abstimmung. 

(3) Die Wahlen nach Abs. 1 erfolgen in geheimer Wahl während der 
Plenarversammlung mittels Stimmzettel. Sofern das die Geschäftsordnung der 
Rechtsanwaltskammer vorsieht, kann das Wahlrecht auch im Weg der Briefwahl 
(§ 24a) ausgeübt werden. Bei den Wahlen nach Abs. 1 Z 1 sind die von 
Rechtsanwaltsanwärtern abgegebenen Stimmen so zu gewichten, dass jeweils 
zwei Stimmen von Rechtsanwaltsanwärtern der Stimme eines Rechtsanwalts 
entsprechen; mit Ausnahme der Abstimmungen nach § 27 Abs. 1 lit. d über die 
Festsetzung der Jahresbeiträge der Kammermitglieder zur Bestreitung der 
Verwaltungsauslagen der Kammer und der Beiträge der Kammermitglieder zur 
Deckung der Ausgaben im Sinn des § 27 Abs. 1 lit. c sowie der Beschlussfassung 
über die Umlagenordnung nach § 51 gilt Entsprechendes bei einer im Rahmen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einer Plenarversammlung vorgenommenen Abstimmung. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) unverändert 

§ 53. (1) bis (1a) … § 53. (1) bis (1a) unverändert 

(2) Die Beiträge dürfen sich für Rechtsanwaltsanwärter höchstens auf die 
Hälfte des Beitragsteils belaufen, der von den in die Liste der Rechtsanwälte 
eingetragenen Rechtsanwälten tatsächlich zu entrichten ist; im Übrigen sind die 
Beiträge grundsätzlich für alle beitragspflichtigen Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter gleich hoch zu bemessen. Die Umlagenordnung kann 
jedoch bestimmen, dass 

(2) Die Beiträge für Rechtsanwaltsanwärter müssen sich mindestens auf ein 
Viertel und dürfen sich höchstens auf die Hälfte des Beitragsteils belaufen, der 
von den in die Liste der Rechtsanwälte eingetragenen Rechtsanwälten tatsächlich 
zu entrichten ist; im Übrigen sind die Beiträge grundsätzlich für alle 
beitragspflichtigen Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter gleich hoch zu 
bemessen. Die Umlagenordnung kann jedoch bestimmen, dass 

 1. Rechtsanwälte oder Rechtsanwaltsanwärter, die bereits die 
Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der Versorgungseinrichtung 
erfüllen, Leistungen aus dieser jedoch nicht in Anspruch nehmen, von 
der Leistung der Umlage ganz oder teilweise befreit werden; 

 1. Rechtsanwälte oder Rechtsanwaltsanwärter, die bereits die 
Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der Versorgungseinrichtung 
erfüllen, Leistungen aus dieser jedoch nicht in Anspruch nehmen, von 
der Leistung der Umlage ganz oder teilweise befreit werden; 

 2. die Höhe der Umlagen nach der Dauer der Standeszugehörigkeit der 
Rechtsanwälte oder Rechtsanwaltsanwärter abgestuft wird; 

 2. die Höhe der Umlagen nach der Dauer der Standeszugehörigkeit der 
Rechtsanwälte oder Rechtsanwaltsanwärter abgestuft wird; 

 3. die Beiträge so zu bemessen sind, dass die unterschiedliche Belastung im 
Rahmen der Verfahrenshilfe und die Nichterbringung von Verfahrens-
hilfeleistungen durch niedergelassene europäische Rechtsanwälte (§ 13 
Z 3 EIRAG) und Rechtsanwaltsanwärter Berücksichtigung finden; 

 3. die Beiträge so zu bemessen sind, dass die unterschiedliche Belastung im 
Rahmen der Verfahrenshilfe und die Nichterbringung von Verfahrens-
hilfeleistungen durch niedergelassene europäische Rechtsanwälte (§ 13 
Z 3 EIRAG) und Rechtsanwaltsanwärter Berücksichtigung finden; 

 4. Umlagen in berücksichtigungswürdigen Fällen gestundet und allfällige 
Rückstände mit den Leistungen aus der Versorgungseinrichtung 
aufgerechnet werden; 

 4. Umlagen in berücksichtigungswürdigen Fällen gestundet und allfällige 
Rückstände mit den Leistungen aus der Versorgungseinrichtung 
aufgerechnet werden; 

 5. Rechtsanwälte im Fall einer Antragstellung innerhalb eines Jahres ab der 
Geburt ihres Kindes oder der Annahme eines Kindes an Kindes Statt für 
einen Zeitraum von höchstens zwölf Kalendermonaten lediglich den für 
Rechtsanwaltsanwärter maßgeblichen Beitrag zu entrichten haben. 

 5. Rechtsanwälte im Fall einer Antragstellung innerhalb eines Jahres ab der 
Geburt ihres Kindes oder der Annahme eines Kindes an Kindes Statt für 
einen Zeitraum von höchstens zwölf Kalendermonaten lediglich den für 
Rechtsanwaltsanwärter maßgeblichen Beitrag zu entrichten haben. 

In der Umlagenordnung kann ferner vorgesehen werden, dass die Beiträge der 
Rechtsanwaltsanwärter jeweils bei dem Rechtsanwalt einzuheben sind, bei dem 
sie in praktischer Verwendung stehen. 

In der Umlagenordnung kann ferner vorgesehen werden, dass die Beiträge der 
Rechtsanwaltsanwärter jeweils bei dem Rechtsanwalt einzuheben sind, bei dem 
sie in praktischer Verwendung stehen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

3. Abschnitt 

Finanzen 

Artikel 14 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

Sonstige Bezüge Sonstige Bezüge 

§ 67. (1) bis (5) … § 67. (1) bis (5) … 

(6) Sonstige Bezüge, die bei oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses 
anfallen (wie zum Beispiel freiwillige Abfertigungen und Abfindungen, 
ausgenommen von BV-Kassen ausbezahlte Abfertigungen), sind nach Maßgabe 
folgender Bestimmungen mit dem Steuersatz von 6% zu versteuern: 

(6) Sonstige Bezüge, die bei oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses 
anfallen (wie zum Beispiel freiwillige Abfertigungen und Abfindungen, 
ausgenommen von BV-Kassen ausbezahlte Abfertigungen und Zahlungen für den 
Verzicht auf Arbeitsleistung für künftige Lohnzahlungszeiträume), sind nach 
Maßgabe folgender Bestimmungen mit dem Steuersatz von 6% zu versteuern: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

 7. Die vorstehenden Bestimmungen betreffend freiwillige Abfertigungen 
gelten nur für jene Zeiträume, für die keine Anwartschaften gegenüber 
einer BV-Kasse bestehen. 

 7. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nur für jene Zeiträume, für die 
keine Anwartschaften gegenüber einer BV-Kasse bestehen. 

(7) bis (12) … (7) bis (12) … 

§ 108. (1) bis (6) … § 108. (1) bis (6) … 

(7) Eine Rückforderung gemäß Abs. 6 hat zu unterbleiben, wenn (7) Eine Rückforderung gemäß Abs. 6 hat zu unterbleiben, wenn 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

  3. Beiträge gemäß § 93 Abs. 3 BWG zurückgezahlt werden. 

(8) bis (10) …w (8) bis (10) … 

Artikel 15 

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988 

Abzugsfähige Aufwendungen und Ausgaben Abzugsfähige Aufwendungen und Ausgaben 

§ 11. (1) 1. bis 3. … § 11. (1) 1. bis 3. … 

 4. Die Zinsen in Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung des Erwerbes  4. Die Zinsen in Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung des Erwerbes 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
von Kapitalanteilen im Sinne des § 10, soweit sie zum Betriebsvermögen 
zählen und kein Anwendungsfall des § 12 Abs. 1 Z 9 oder 10 vorliegt. 

von Kapitalanteilen im Sinne des § 10, soweit sie zum Betriebsvermögen 
zählen. Nicht abgezogen werden dürfen Geldbeschaffungs- und Neben-
kosten sowie Aufwendungen, die unter § 12 Abs. 1 Z 9 oder 10 fallen. 

(2) … (2) … 

Artikel 16 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 

§ 3a. (1) bis (12) … § 3a. (1) bis (12) … 

(13) Die im Abs. 14 bezeichneten sonstigen Leistungen werden ausgeführt: (13) Elektronisch erbrachte sonstige Leistungen sowie Telekommunika-
tions-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen werden an dem Ort ausgeführt, an 
dem der Leistungsempfänger seinen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, soweit diese Leistungen an einen Nichtunternehmer im Sinne des Abs. 5 Z 3 
erbracht werden. 

 a) Ist der Empfänger ein Nichtunternehmer im Sinne des Abs. 5 Z 3 und 
hat er keinen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ge-
meinschaftsgebiet, wird die sonstige Leistung an seinem Wohnsitz, 
Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Drittlandsgebiet ausgeführt; 

(14) Ist der Empfänger ein Nichtunternehmer im Sinne des Abs. 5 Z 3 und 
hat er keinen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gemein-
schaftsgebiet, werden die folgenden sonstigen Leistungen an seinem Wohnsitz, 
Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Drittlandsgebiet ausgeführt: 

 b) ist der Empfänger einer in Abs. 14 Z 14 bezeichneten sonstigen 
Leistung ein Nichtunternehmer im Sinne des Abs. 5 Z 3 und hat er 
Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gemeinschaftsgebiet, 
wird die Leistung dort ausgeführt, wo der Empfänger Wohnsitz, Sitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, wenn die Leistung von einem 
Unternehmer ausgeführt wird, der sein Unternehmen vom Drittlands-
gebiet aus betreibt. Das gilt sinngemäß, wenn die Leistung von einer 
im Drittlandsgebiet gelegenen Betriebsstätte des Unternehmers 
ausgeführt wird. 

 

(14) Sonstige Leistungen im Sinne des Abs. 13 sind:  

 1. bis 11. …  1. bis 11. … 

 12. die Telekommunikationsdienste;  

 13. die Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen;  

 14. die auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen;  

 15. die Gewährung des Zugangs zu einem Erdgasnetz im Gebiet der 
Gemeinschaft oder zu einem an ein solches Netz angeschlossenes Netz, 

 12. die Gewährung des Zugangs zu einem Erdgasnetz im Gebiet der 
Gemeinschaft oder zu einem an ein solches Netz angeschlossenes Netz, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zum Elektrizitätsnetz oder zu Wärme- oder Kältenetzen sowie die 
Fernleitung, Übertragung oder Verteilung über diese Netze und die 
Erbringung anderer unmittelbar damit verbundener Dienstleistungen. 

zum Elektrizitätsnetz oder zu Wärme- oder Kältenetzen sowie die 
Fernleitung, Übertragung oder Verteilung über diese Netze und die 
Erbringung anderer unmittelbar damit verbundener Dienstleistungen. 

(15) Erbringt ein Unternehmer, der sein Unternehmen vom Drittlandsgebiet 
aus betreibt, 

(15) Bei folgenden sonstigen Leistungen verlagert sich der Ort der sonstigen 
Leistung vom Drittlandsgebiet ins Inland, wenn sie im Inland genutzt oder 
ausgewertet werden: 

 1. die Vermietung von Beförderungsmitteln oder  1. bei der Vermietung von Beförderungsmitteln; 

 2. eine sonstige Leistung, die im Abs. 14 Z 1 bis 13 und 15 bezeichnet ist, an 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die Nichtunternehmer im 
Sinne des Abs. 5 Z 3 ist, mit Sitz im Inland, 

 2. bei einer in Abs. 14 bezeichneten sonstigen Leistung an eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts, die Nichtunternehmer im Sinne des 
Abs. 5 Z 3 ist. 

so wird die Leistung im Inland ausgeführt, wenn sie dort genutzt oder 
ausgewertet wird. Das gilt sinngemäß, wenn die Leistung von einer im 
Drittlandsgebiet gelegenen Betriebsstätte ausgeführt wird. 

 

(16) Der Bundesminister für Finanzen kann, um Doppelbesteuerungen, 
Nichtbesteuerungen oder Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, durch 
Verordnung festlegen, dass sich bei sonstigen Leistungen, deren Leistungsort sich 
nach Abs. 6, 7, 12 oder 13 lit. a bestimmt, der Ort der sonstigen Leistung danach 
richtet, wo die sonstige Leistung genutzt oder ausgewertet wird. Der Ort der 
sonstigen Leistung kann danach 

(16) Der Bundesminister für Finanzen kann, um Doppelbesteuerungen, 
Nichtbesteuerungen oder Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, durch 
Verordnung festlegen, dass sich bei sonstigen Leistungen, deren Leistungsort sich 
nach Abs. 6, 7, 12, 13 oder 14 bestimmt, der Ort der sonstigen Leistung danach 
richtet, wo die sonstige Leistung genutzt oder ausgewertet wird. Der Ort der 
sonstigen Leistung kann danach 

 1. statt im Inland als im Drittlandsgebiet gelegen und  1. statt im Inland als im Drittlandsgebiet gelegen und 

 2. statt im Drittlandsgebiet als im Inland gelegen  2. statt im Drittlandsgebiet als im Inland gelegen 

behandelt werden. Das gilt nicht für Leistungen im Sinne des Abs. 14 Z 14, wenn 
der Leistungsempfänger ein Nichtunternehmer im Sinne des Abs. 5 Z 3 ist, der 
keinen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gemeinschaftsgebiet hat. 

behandelt werden. Das gilt nicht für Leistungen im Sinne des Abs. 14 Z 14, wenn 
der Leistungsempfänger ein Nichtunternehmer im Sinne des Abs. 5 Z 3 ist, der 
keinen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gemeinschaftsgebiet hat. 

Besteuerung der Umsätze 
bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 

Besteuerung der Umsätze 
bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 

§ 22. (1) Bei nichtbuchführungspflichtigen Unternehmern, die Umsätze im 
Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes ausführen, wird die 
Steuer für diese Umsätze mit 10% der Bemessungsgrundlage festgesetzt. Soweit 
diese Umsätze an einen Unternehmer für dessen Unternehmen erbracht werden, 
wird die Steuer für diese Umsätze mit 12% der Bemessungsgrundlage festgesetzt. 
Die diesen Umsätzen zuzurechnenden Vorsteuerbeträge werden jeweils in 
gleicher Höhe festgesetzt. 

§ 22. (1) Bei nichtbuchführungspflichtigen Unternehmern, deren im Rahmen 
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes ausgeführte Umsätze 
400 000 Euro nicht übersteigen, wird die Steuer für diese Umsätze mit 10% der 
Bemessungsgrundlage festgesetzt. Soweit diese Umsätze an einen Unternehmer 
für dessen Unternehmen erbracht werden, wird die Steuer für diese Umsätze mit 
12% der Bemessungsgrundlage festgesetzt. Die diesen Umsätzen zuzurechnenden 
Vorsteuerbeträge werden jeweils in gleicher Höhe festgesetzt. 

Die Bestimmungen des § 6 Abs. 1 Z 8 bis 26, des § 11 und des § 12 Abs. 10 bis Die Bestimmungen des § 6 Abs. 1 Z 8 bis 26, des § 11 und des § 12 Abs. 10 bis 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
12 sind anzuwenden. Weiters sind Berichtigungen nach § 16 vorzunehmen, die 
Zeiträume betreffen, in denen die allgemeinen Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes Anwendung gefunden haben. 

12 sind anzuwenden. Weiters sind Berichtigungen nach § 16 vorzunehmen, die 
Zeiträume betreffen, in denen die allgemeinen Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes Anwendung gefunden haben. 

 (1a) Für die Ermittlung der Umsatzgrenze von 400 000 Euro nach Abs. 1 
und den Zeitpunkt des Eintritts der aus Über- oder Unterschreiten der Umsatz-
grenze resultierenden umsatzsteuerlichen Folgen ist § 125 BAO sinngemäß 
anzuwenden. 

(2) bis (8) … (2) bis (8) … 

Sonderregelung für Drittlandsunternehmer, die elektronische 
Dienstleistungen an Nichtunternehmer erbringen 

Sonderregelung für Drittlandsunternehmer, die elektronisch erbrachte 
sonstige Leistungen oder Telekommunikations-, Rundfunk- oder 

Fernsehdienstleistungen an Nichtunternehmer im Gemeinschaftsgebiet 
erbringen 

 § 25a. 

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Sonderregelung Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Sonderregelung 

§ 25a. (1) Ein Unternehmer, der im Gemeinschaftsgebiet weder Wohnsitz, 
Sitz oder Betriebsstätte hat, und im Gemeinschaftsgebiet für Zwecke der 
Umsatzsteuer nicht erfasst ist, und der ausschließlich Umsätze gemäß § 3a 
Abs. 13 lit. b ausführt, kann, abweichend von den allgemeinen Vorschriften, die 
nachstehende Sonderregelung in Anspruch nehmen. Die Abs. 2 bis 8 gelten 
sinngemäß, wenn der Unternehmer in einem anderen Mitgliedstaat der 
Sonderregelung gemäß Art. 357 bis 369 Richtlinie 2006/112/EG unterliegt. 

(1) Ein Unternehmer, der im Gemeinschaftsgebiet weder sein Unternehmen 
betreibt noch eine Betriebsstätte hat und nicht verpflichtet ist, sich im 
Gemeinschaftsgebiet für umsatzsteuerliche Zwecke erfassen zu lassen, kann auf 
Antrag für Umsätze gemäß § 3a Abs. 13, die im Gemeinschaftsgebiet ausgeführt 
werden, abweichend von den allgemeinen Vorschriften, die nachstehende 
Sonderregelung in Anspruch nehmen, wenn dies nicht nach Abs. 10, Art. 25a 
Abs. 8 oder einer vergleichbaren Sperrfrist in einem anderen Mitgliedstaat 
ausgeschlossen ist und er in keinem anderen Mitgliedstaat der Sonderregelung 
gemäß Art. 358 bis 369 der Richtlinie 2006/112/EG unterliegt. Der Antrag auf 
Inanspruchnahme der Sonderregelung ist über das für diese Zwecke beim 
Bundesministerium für Finanzen eingerichtete Portal einzubringen. 

 Unterliegt ein Unternehmer in einem anderen Mitgliedstaat der Sonder-
regelung gemäß Art. 358 bis 369 der Richtlinie 2006/112/EG, gelten die folgen-
den Absätze sinngemäß. 

Steuerschuld Beginn der Inanspruchnahme 

(2) Die Steuerschuld für die Umsätze gemäß § 3a Abs. 13 lit. b entsteht mit 
Ablauf des Veranlagungszeitraumes, in dem die sonstigen Leistungen ausgeführt 
worden sind. 

(2) Die Sonderregelung ist ab dem ersten Tag des auf den Antrag nach 
Abs. 1 folgenden Kalendervierteljahres anzuwenden. Abweichend davon ist sie ab 
dem Tag der Erbringung der ersten sonstigen Leistung im Sinne des Abs. 1 
anzuwenden, wenn der Unternehmer die Aufnahme der Tätigkeit spätestens am 
zehnten Tag des auf die erste Leistungserbringung folgenden Monates meldet. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Letzteres gilt sinngemäß auch bei einem Wechsel von der Sonderregelung gemäß 
Art. 25a zur Sonderregelung gemäß § 25a. 

Veranlagungszeitraum Steuererklärung, Erklärungszeitraum 

(3) Bei der Berechnung der Steuer ist von der Summe der Umsätze gemäß 
§ 3a Abs. 13 lit. b auszugehen, für welche die Steuerschuld im Laufe eines 
Veranlagungszeitraumes im Gemeinschaftsgebiet entstanden ist. Von diesem 
errechneten Betrag können die in den Veranlagungszeitraum fallenden, nach § 12 
abziehbaren Vorsteuerbeträge nicht abgesetzt werden. 

(3) Der Unternehmer hat spätestens am zwanzigsten Tag des auf einen 
Erklärungszeitraum folgenden Monates eine Steuererklärung über alle in diesem 
Erklärungszeitraum ausgeführten steuerpflichtigen Umsätze, die unter die 
Sonderregelung fallen, über das für diese Zwecke beim Bundesministerium für 
Finanzen eingerichtete Portal abzugeben. Eine Steuererklärung ist auch dann 
abzugeben, wenn im Erklärungszeitraum keine Umsätze ausgeführt worden sind. 
Die für den Erklärungszeitraum zu entrichtende Steuer ist selbst zu berechnen. 

Der Veranlagungszeitraum ist das Kalendervierteljahr. Der Erklärungszeitraum ist das Kalendervierteljahr. 
Steuererklärung, Entrichtung der Steuer  

(4) Der Unternehmer hat spätestens am 20. Tag des auf einen 
Veranlagungszeitraum folgenden Kalendermonates bei dem zuständigen 
Finanzamt eine Steuererklärung einzureichen, in der er die für den 
Veranlagungszeitraum zu entrichtende Steuer selbst zu berechnen hat. Die 
Steuererklärung ist dem Finanzamt elektronisch zu übermitteln. Eine 
Steuererklärung ist auch dann abzugeben, wenn im Veranlagungszeitraum keine 
Umsätze getätigt worden sind. Die für im Inland ausgeführte Umsätze zu 
entrichtende Steuer ist spätestens am 20. Tag des auf einen 
Veranlagungszeitraum folgenden Kalendermonates fällig. 

 

(5) In der Steuererklärung sind die Umsätze, die darauf anzuwendenden 
Steuersätze und die zu entrichtende Steuer hinsichtlich jedes Mitgliedstaates 
sowie die gesamte zu entrichtende Steuer anzugeben. 

(4) In der Steuererklärung sind die unter die Sonderregelung fallenden 
Umsätze, die darauf anzuwendenden Steuersätze und die zu entrichtende Steuer 
hinsichtlich jedes Mitgliedstaates sowie die gesamte zu entrichtende Steuer 
anzugeben. Weiters ist die eigens für diese Sonderregelung vom Finanzamt zu 
erteilende Identifikationsnummer anzugeben. 

(6) Wenn der Unternehmer die Einreichung der Steuererklärung 
pflichtwidrig unterlässt oder wenn sich die Steuererklärung als unvollständig 
oder die Selbstberechnung als nicht richtig erweist, so hat das Finanzamt die 
Steuer festzusetzen, soweit es sich um im Inland ausgeführte Umsätze handelt. 
Eine festgesetzte Steuer hat den im Abs. 4 genannten Fälligkeitstag. § 21 Abs. 1 
bis 4 ist nicht anzuwenden. 

 

Werte in fremder Währung Werte in fremder Währung 

(7) Der Unternehmer hat zur Berechnung der Steuer Werte in fremder 
Währung nach den Kursen umzurechnen, die für den letzten Tag des 

(5) Die Beträge in der Steuererklärung sind in Euro anzugeben. Der 
Unternehmer hat zur Berechnung der Steuer Werte in fremder Währung nach den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Veranlagungszeitraumes von der Europäischen Zentralbank festgestellt worden 
sind. Sind für diesen Tag keine Umrechnungskurse festgestellt worden, hat der 
Unternehmer die Steuer nach den für den nächsten Tag nach Ablauf des 
Veranlagungszeitraumes von der Europäischen Zentralbank festgestellten 
Umrechnungskursen umzurechnen. 

Kursen umzurechnen, die für den letzten Tag des Erklärungszeitraumes von der 
Europäischen Zentralbank festgestellt worden sind. Sind für diesen Tag keine 
Umrechnungskurse festgestellt worden, hat der Unternehmer die Steuer nach den 
für den nächsten Tag nach Ablauf des Erklärungszeitraumes von der 
Europäischen Zentralbank festgestellten Umrechnungskursen umzurechnen. 

 Änderung der Bemessungsgrundlage 

 (6) Änderungen der Bemessungsgrundlage der Umsätze gemäß Abs. 1 durch 
den Unternehmer sind innerhalb von drei Jahren ab dem Tag, an dem die 
ursprüngliche Erklärung abzugeben war, durch Berichtigung der ursprünglichen 
Erklärung elektronisch vorzunehmen und wirken auf den ursprünglichen 
Erklärungszeitraum zurück. 

 Entrichtung der Steuer 

 (7) Die Steuer ist spätestens am zwanzigsten Tag (Fälligkeitstag) des auf den 
Erklärungszeitraum, in dem die sonstige Leistung im Sinne des Abs. 1 ausgeführt 
worden ist, folgenden Monates zu entrichten. Die Zahlung erfolgt unter Hinweis 
auf die zugrundeliegende Steuererklärung. 

 Beendigung oder Ausschluss von der Sonderregelung 

 (8) Ein Unternehmer kann die Inanspruchnahme dieser Sonderregelung 
beenden, unabhängig davon, ob er weiterhin sonstige Leistungen erbringt, die 
unter diese Sonderregelung fallen können. Die Beendigung der Sonderregelung 
kann nur mit Wirkung von Beginn eines Kalendervierteljahres an erfolgen. Sie ist 
spätestens fünfzehn Tage vor Ablauf des diesem vorangehenden 
Kalendervierteljahres über das für diese Zwecke beim Bundesministerium für 
Finanzen eingerichtete Portal zu erklären. 

 (9) In folgenden Fällen ist ein Unternehmer von der Inanspruchnahme der 
Sonderregelung auszuschließen: 

  1. der Unternehmer teilt mit, dass er keine elektronisch erbrachten 
sonstigen Leistungen oder Telekommunikations-, Rundfunk- oder 
Fernsehdienstleistungen mehr erbringt; 

  2. es werden über einen Zeitraum von acht aufeinanderfolgenden Kalender-
vierteljahren keine sonstigen Leistungen im Sinne des Abs. 1 erbracht; 

  3. der Unternehmer erfüllt die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
dieser Sonderregelung nicht mehr; 

  4. der Unternehmer verstößt wiederholt gegen die Vorschriften dieser 
Sonderregelung. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Die Ausschlussentscheidung ist elektronisch zu übermitteln und wirkt ab dem 
ersten Tag des Kalendervierteljahres, das auf die Übermittlung der Ausschluss-
entscheidung folgt. Ist der Ausschluss jedoch auf eine Verlegung des Ortes, von 
dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt, ins Gemeinschaftsgebiet 
oder auf eine Begründung einer Betriebsstätte im Gemeinschaftsgebiet 
zurückzuführen, so ist der Ausschluss ab dem Tag dieser Änderung wirksam. 

 Sperrfristen 

 (10) Erfolgt ein Ausschluss gemäß Abs. 9 Z 1 oder beendet ein Unternehmer 
gemäß Abs. 8 die Inanspruchnahme der Sonderregelung, kann der Unternehmer 
diese Sonderregelung zwei Kalendervierteljahre ab Wirksamkeit des 
Ausschlusses bzw. der Beendigung nicht in Anspruch nehmen. Erfolgt ein 
Ausschluss gemäß Abs. 9 Z 4, beträgt dieser Zeitraum acht Kalendervierteljahre 
und gilt für die Sonderregelungen gemäß § 25a und Art. 25a. 

 Berichtspflichten 

 (11) Der Unternehmer hat die Beendigung seiner dieser Sonderregelung 
unterliegenden Tätigkeit, Änderungen, durch die er die Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme dieser Sonderregelung nicht mehr erfüllt, sowie Änderungen 
der im Rahmen der Sonderregelung mitgeteilten Angaben bis zum zehnten Tag 
des folgenden Monates über das für diese Zwecke beim Bundesministerium für 
Finanzen eingerichtete Portal zu melden. 

Aufzeichnungspflichten Aufzeichnungspflichten 

(8) Die erforderlichen Aufzeichnungen über die nach dieser Sonderregelung 
getätigten Umsätze haben getrennt nach den Mitgliedstaaten, in denen die 
Umsätze ausgeführt worden sind, zu erfolgen. Die Aufzeichnungen sind über 
Aufforderung des Finanzamtes auf elektronischem Weg zur Verfügung zu stellen. 
Die Aufzeichnungen sind zehn Jahre aufzubewahren. 

(12) Die Aufzeichnungen über die nach dieser Sonderregelung getätigten 
Umsätze haben getrennt nach den Mitgliedstaaten zu erfolgen, in denen die 
Umsätze ausgeführt worden sind. Die Aufzeichnungen sind zehn Jahre 
aufzubewahren und über Aufforderung der zuständigen Behörde elektronisch zur 
Verfügung zu stellen. 

Fiskalvertreter  
(9) § 27 Abs. 7 dritter Satz ist nicht anzuwenden.  

Option zur Sonderregelung  

(10) Der Unternehmer hat auf dem amtlich vorgeschriebenen, elektronisch 
übermittelten Dokument dem Finanzamt anzuzeigen, dass er die Sonderregelung 
in Anspruch nimmt. Das Wahlrecht kann nur mit Wirkung vom Beginn eines 
Veranlagungszeitraumes an widerrufen werden. Der Widerruf ist vor Beginn des 
Veranlagungszeitraumes, für den er gelten soll, dem Finanzamt auf elektroni-
schem Weg zu erklären. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ausschluss von der Sonderregelung Festsetzung und Entstehung der Steuerschuld inländischer Umsätze 

(11) Kommt der Unternehmer seinen Verpflichtungen nach der 
Sonderregelung wiederholt nicht oder nicht rechtzeitig nach, schließt ihn das 
Finanzamt von der Sonderregelung aus. Der Ausschluss gilt ab dem 
Veranlagungszeitraum, der nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Ausschlusses gegenüber dem Unternehmer beginnt. 

(13) Unterlässt der Unternehmer die Einreichung der Steuererklärung 
pflichtwidrig oder erweist sich die Steuererklärung als unvollständig oder die 
Selbstberechnung als unrichtig, so hat das Finanzamt die Steuer festzusetzen, 
soweit es sich um im Inland ausgeführte Umsätze im Sinne des Abs. 1 handelt. 
Die festgesetzte Steuer hat den im Abs. 7 genannten Fälligkeitstag. 

 (14) Die Steuerschuld für im Inland ausgeführte Umsätze gemäß Abs. 1 
entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die sonstigen Leistungen ausgeführt werden. 

 (15) Für im Inland ausgeführte Umsätze gemäß Abs. 1 sind § 21 Abs. 1 bis 6 
und § 27 Abs. 7 zweiter Satz nicht anzuwenden. 

§ 28. (1) bis (40) … § 28. (1) bis (40) … 

 (41) § 3a Abs. 13 bis 16, § 22 Abs. 1 und 1a, § 25a samt Überschrift, 
Art. 25a samt Überschrift und Art. 28, jeweils in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten mit 1. Jänner 2015 in 
Kraft und sind erstmals auf Umsätze und sonstige Sachverhalte anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2014 ausgeführt werden. Werden Umsätze gemäß § 3a 
Abs. 13 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes nach dem 31. Dezember 
2014 ausgeführt, gilt dies nur für den Teil des Entgelts, der nicht vor dem 
1. Jänner 2015 vereinnahmt wurde. Der Antrag auf Inanspruchnahme der 
Sonderregelung nach Art. 25a Abs. 1 ist ab 1. Oktober 2014 möglich. 

Anhang (Zu § 29 Abs. 8) Anhang (Zu § 29 Abs. 8) 

Binnenmarktregelung Binnenmarktregelung 

Art. 1. bis 25. … Art. 1. bis 25. … 

 
Sonderregelung für im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, 

die elektronisch erbrachte sonstige Leistungen oder 
Telekommunikations-, Rundfunk- oder Fernsehdienstleistungen an 

Nichtunternehmer im Gemeinschaftsgebiet erbringen 

 Art. 25a. 

 Im Inland ansässige Unternehmer 
 Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Sonderregelung 

 (1) Folgende Unternehmer können auf Antrag für Umsätze gemäß § 3a 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 13, die in anderen Mitgliedstaaten ausgeführt werden, in denen sie weder 
ihr Unternehmen betreiben noch eine Betriebsstätte haben, abweichend von den 
allgemeinen Vorschriften, die nachstehende Sonderregelung in Anspruch 
nehmen, wenn dies nicht nach Abs. 8, § 25a Abs. 10 oder einer vergleichbaren 
Sperrfrist in einem anderen Mitgliedstaat ausgeschlossen ist: 

  1. ein Unternehmer, der sein Unternehmen im Inland betreibt; 

  2. ein Unternehmer, der sein Unternehmen im Drittlandsgebiet betreibt und 
innerhalb des Gemeinschaftsgebiets nur im Inland eine Betriebsstätte 
hat; 

  3. ein Unternehmer, der sein Unternehmen im Drittlandsgebiet betreibt, im 
Inland eine Betriebsstätte hat und im übrigen Gemeinschaftsgebiet zu-
mindest eine weitere Betriebsstätte betreibt und sich für die Inan-
spruchnahme der Sonderregelung nach diesem Bundesgesetz entscheidet. 

 In den Fällen der Z 3 kann sich der Unternehmer nur für die Inanspruchnahme 
der Sonderreglung nach diesem Bundesgesetz entscheiden, wenn er innerhalb der 
zwei vorangegangenen Kalenderjahre nicht in einem anderen Mitgliedstaat, in 
dem er zum Zeitpunkt der Antragstellung eine Betriebstätte hat, eine 
Sonderregelung gemäß Art. 369a bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG unter den 
der Z 3 entsprechenden Voraussetzungen in Anspruch genommen hat. 

 Der Antrag auf Inanspruchnahme dieser Sonderregelung ist über das für 
diese Zwecke beim Bundesministerium für Finanzen eingerichtete Portal 
einzubringen. 

 Beginn der Inanspruchnahme 

 (2) Die Sonderregelung ist ab dem ersten Tag des auf den Antrag nach 
Abs. 1 folgenden Kalendervierteljahres anzuwenden. Abweichend davon ist sie ab 
dem Tag der Erbringung der ersten sonstigen Leistung im Sinne des Abs. 1 
anzuwenden, wenn der Unternehmer die Aufnahme der Tätigkeit spätestens am 
zehnten Tag des auf die erste Leistungserbringung folgenden Monates meldet. 

 Hat der Unternehmer eine Sonderregelung gemäß Art. 369a bis 369k der 
Richtlinie 2006/112/EG in einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch genommen 
und den Ort, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt, ins 
Inland oder ins Drittlandsgebiet verlegt oder seine Betriebsstätte in dem anderen 
Mitgliedstaat aufgelassen, ist die Sonderregelung ab dem Tag der Änderung 
anzuwenden. Dies gilt sinngemäß auch, wenn von einer Sonderregelung im Sinne 
des § 25a zu dieser Sonderregelung gewechselt wird. Voraussetzung dafür ist 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
jeweils, dass der Unternehmer diese Änderung spätestens am zehnten Tag des auf 
die Änderung folgenden Monates beiden Mitgliedstaaten elektronisch meldet. 

 Steuererklärung, Erklärungszeitraum, Entrichtung 

 (3) Der Unternehmer hat spätestens am zwanzigsten Tag des auf einen 
Erklärungszeitraum folgenden Monates eine Steuererklärung über alle in diesem 
Erklärungszeitraum ausgeführten steuerpflichtigen Umsätze, die unter die 
Sonderregelung fallen, über das für diese Zwecke beim Bundesministerium für 
Finanzen eingerichtete Portal abzugeben. Eine Steuererklärung ist auch dann 
abzugeben, wenn im Erklärungszeitraum keine Umsätze ausgeführt worden sind. 
Die für den Erklärungszeitraum zu entrichtende Steuer ist selbst zu berechnen 
und bei Abgabe der Erklärung, jedoch spätestens am zwanzigsten Tag des auf 
den Erklärungszeitraum folgenden Monates zu entrichten. Die Zahlung erfolgt 
unter Hinweis auf die zugrundeliegende Steuererklärung. Für Berichtigungen gilt 
Abs. 12 sinngemäß. 

 Der Erklärungszeitraum ist das Kalendervierteljahr. 

 (4) In der Steuererklärung sind anzugeben: 

  1. die dem Unternehmer vom Finanzamt gemäß Art. 28 erteilte 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; 

  2. für jeden Mitgliedstaat die Summe der in diesem Erklärungszeitraum 
ausgeführten, unter die Sonderregelung fallenden steuerpflichtigen Um-
sätze und die darauf entfallende Steuer aufgegliedert nach Steuersätzen; 

  3. die Gesamtsteuerschuld. 

 Erbringt der Unternehmer von Betriebsstätten in anderen Mitgliedstaaten 
Umsätze, die unter diese Sonderregelung fallen, so sind die in Z 1 bis 3 genann-
ten Angaben auch für jeden dieser Mitgliedstaaten in der Steuererklärung 
anzuführen. Mangels Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist die Steuerregister-
nummer der jeweiligen Betriebsstätte anzugeben. 

 Werte in fremder Währung 

 (5) Die Beträge in der Steuererklärung sind in Euro anzugeben. 

 Der Unternehmer hat zur Berechnung der Steuer Werte in fremder Währung 
nach den Kursen umzurechnen, die für den letzten Tag des Erklärungszeitraumes 
von der Europäischen Zentralbank festgestellt worden sind. Sind für diesen Tag 
keine Umrechnungskurse festgestellt worden, hat der Unternehmer die Steuer 
nach den für den nächsten Tag nach Ablauf des Erklärungszeitraumes von der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Europäischen Zentralbank festgestellten Umrechnungskursen umzurechnen. 

 Beendigung oder Ausschluss von der Sonderregelung 

 (6) Ein Unternehmer kann die Inanspruchnahme dieser Sonderregelung 
beenden, unabhängig davon, ob er weiterhin sonstige Leistungen erbringt, die 
unter diese Sonderregelung fallen können. Die Beendigung der Sonderregelung 
kann nur mit Wirkung von Beginn eines Kalendervierteljahres an erfolgen. Sie ist 
spätestens fünfzehn Tage vor Ablauf des diesem vorangehenden 
Kalendervierteljahres über das für diese Zwecke beim Bundesministerium für 
Finanzen eingerichtete Portal zu erklären. 

 (7) In folgenden Fällen ist ein Unternehmer von der Inanspruchnahme der 
Sonderregelung auszuschließen: 

  1. der Unternehmer teilt mit, dass er keine elektronisch erbrachten 
sonstigen Leistungen oder Telekommunikations-, Rundfunk- oder 
Fernsehdienstleistungen mehr erbringt; 

  2. es werden über einen Zeitraum von acht aufeinanderfolgenden 
Kalendervierteljahren keine sonstigen Leistungen im Sinne des Abs. 1 
erbracht; 

  3. der Unternehmer erfüllt die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
dieser Sonderregelung nicht mehr; 

  4. der Unternehmer verstößt wiederholt gegen die Vorschriften dieser 
Sonderregelung. 

 Die Ausschlussentscheidung ist elektronisch zu übermitteln und wirkt ab 
dem ersten Tag des Kalendervierteljahres, das auf die Übermittlung der 
Ausschlussentscheidung folgt. Ist der Ausschluss jedoch auf eine Änderung des 
Ortes, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt, oder auf eine 
Änderung des Ortes der Betriebsstätte zurückzuführen, so ist der Ausschluss ab 
dem Tag dieser Änderung wirksam. 

 Ist eine elektronische Übermittlung über FinanzOnline nicht möglich, so hat 
sie an die vom Unternehmer bekannt gegebene E-Mail-Adresse zu erfolgen. Die 
Übermittlung des E-Mails gilt mit dessen Absendung als bewirkt, ausgenommen 
der Unternehmer weist nach, dass ihm das E-Mail nicht übermittelt worden ist. 

 Sperrfristen 

 (8) Erfolgt ein Ausschluss gemäß Abs. 7 Z 1 oder beendet ein Unternehmer 
gemäß Abs. 6 die Inanspruchnahme dieser Sonderregelung, kann der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unternehmer diese Sonderregelung zwei Kalendervierteljahre ab Wirksamkeit 
des Ausschlusses bzw. der Beendigung nicht in Anspruch nehmen. Erfolgt ein 
Ausschluss gemäß Abs. 7 Z 4, beträgt dieser Zeitraum acht Kalendervierteljahre 
und gilt für die Sonderregelungen gemäß § 25a und Art 25a. 

 Berichtspflichten 

 (9) Der Unternehmer hat die Beendigung seiner dieser Sonderregelung 
unterliegenden Tätigkeit, Änderungen, durch die er die Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme dieser Sonderregelung nicht mehr erfüllt, sowie Änderungen 
der im Rahmen der Sonderregelung mitgeteilten Angaben bis zum zehnten Tag 
des folgenden Monates über das für diese Zwecke beim Bundesministerium für 
Finanzen eingerichtete Portal zu melden. 

 Aufzeichnungspflichten 

 (10) Die Aufzeichnungen über die nach dieser Sonderregelung getätigten 
Umsätze haben getrennt nach den Mitgliedstaaten zu erfolgen, in denen die 
Umsätze ausgeführt worden sind. Die Aufzeichnungen sind zehn Jahre 
aufzubewahren und über Aufforderung der zuständigen Behörde elektronisch zur 
Verfügung zu stellen. 

 Im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer 

 (11) Unterliegt ein Unternehmer in einem anderen Mitgliedstaat der 
Sonderregelung gemäß Art. 369a bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG und hat er 
keine Betriebsstätte im Inland, sind die Abs. 2 bis 10 für die im Inland 
ausgeführten, der Sonderregelung unterliegenden steuerpflichtigen Umsätze 
sinngemäß anzuwenden. 

 Änderung der Bemessungsgrundlage 

 (12) Änderungen der Bemessungsgrundlage von Umsätzen gemäß Abs. 11 
durch den Unternehmer sind innerhalb von drei Jahren ab dem Tag, an dem die 
ursprüngliche Erklärung abzugeben war, durch Berichtigung der ursprünglichen 
Erklärung elektronisch vorzunehmen und wirken auf den ursprünglichen 
Erklärungszeitraum zurück. 

 Entstehung der Steuerschuld, Fälligkeit, Entrichtung 

 (13) Die Steuerschuld für Umsätze gemäß Abs. 11 entsteht in dem Zeitpunkt, 
in dem die sonstigen Leistungen ausgeführt werden. Die Steuer ist spätestens am 
zwanzigsten Tag (Fälligkeitstag) des auf den Erklärungszeitraum, in dem die 
sonstige Leistung ausgeführt worden ist, folgenden Monates zu entrichten. Für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
diese Umsätze ist § 21 Abs. 1 bis 6 nicht anzuwenden. 

 Festsetzung der Steuer 

 (14) Unterlässt der Unternehmer die Einreichung der Steuererklärung 
pflichtwidrig oder erweist sich die Steuererklärung als unvollständig oder die 
Selbstberechnung als unrichtig, so hat das Finanzamt die Steuer für Umsätze im 
Sinne des Abs. 11 festzusetzen. Die festgesetzte Steuer hat den im Abs. 13 
genannten Fälligkeitstag. 

 Vorsteuerabzug 

 (15) Ein Unternehmer, der sonstige Leistungen erbringt, die einer 
Sonderregelung gemäß Art. 369a bis 369k der Richtlinie 2006/112/EG im Inland 
oder in einem anderen Mitgliedstaat unterliegen, und der nicht verpflichtet ist, 
gemäß § 21 Abs. 4 eine Steuererklärung abzugeben, hat den mit diesen sonstigen 
Leistungen in Zusammenhang stehenden Vorsteuerabzug unter Anwendung des 
§ 21 Abs. 9 vorzunehmen, unabhängig davon, ob es sich um einen im Inland 
ansässigen Unternehmer handelt. 

Art. 26. und 27. … Art. 26. und 27. … 

Art. 28. (1) Das Finanzamt hat Unternehmern im Sinne des § 2, die im 
Inland Lieferungen oder sonstige Leistungen erbringen, für die das Recht auf 
Vorsteuerabzug besteht, eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu erteilen. 
Das Finanzamt hat Unternehmern, die ihre Umsätze ausschließlich gemäß § 22 
versteuern oder die nur Umsätze ausführen, die zum Ausschluss vom 
Vorsteuerabzug führen, auf Antrag eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu 
erteilen, wenn sie diese benötigen für 

Art. 28. (1) Das Finanzamt hat Unternehmern im Sinne des § 2, die im 
Inland Lieferungen oder sonstige Leistungen erbringen, für die das Recht auf 
Vorsteuerabzug besteht, oder zur Inanspruchnahme der Sonderregelung gemäß 
Art. 25a eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu erteilen. Das Finanzamt hat 
Unternehmern, die ihre Umsätze ausschließlich gemäß § 22 versteuern oder die 
nur Umsätze ausführen, die zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug führen, auf 
Antrag eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu erteilen, wenn sie diese 
benötigen für 

 – innergemeinschaftliche Lieferungen,  – innergemeinschaftliche Lieferungen, 

 – innergemeinschaftliche Erwerbe,  – innergemeinschaftliche Erwerbe, 

 – im Inland ausgeführte steuerpflichtige sonstige Leistungen, für die sie als 
Leistungsempfänger die Steuer entsprechend Art. 196 der 
Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/8/EG 
schulden, oder für 

 – im Inland ausgeführte steuerpflichtige sonstige Leistungen, für die sie als 
Leistungsempfänger die Steuer entsprechend Art. 196 der 
Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/8/EG 
schulden, oder für 

 – im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführte steuerpflichtige sonstige 
Leistungen, für die gemäß Artikel 196 der Richtlinie 2006/112/EG in der 
Fassung der Richtlinie 2008/8/EG der Leistungsempfänger die Steuer 
schuldet. 

 – im übrigen Gemeinschaftsgebiet ausgeführte steuerpflichtige sonstige 
Leistungen, für die gemäß Artikel 196 der Richtlinie 2006/112/EG in der 
Fassung der Richtlinie 2008/8/EG der Leistungsempfänger die Steuer 
schuldet. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Der zweite Satz gilt – soweit er sich auf innergemeinschaftliche Erwerbe bezieht 
– für juristische Personen, die nicht Unternehmer sind, entsprechend. Im Falle der 
Organschaft wird auf Antrag für jede juristische Person eine eigene 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt. Der Antrag auf Erteilung einer 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist schriftlich zu stellen. In dem Antrag sind 
Name, Anschrift und Steuernummer, unter der der Antragsteller umsatzsteuerlich 
geführt wird, anzugeben. Der Bescheid über die Erteilung der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer ist zurückzunehmen, wenn sich die tatsächlichen oder 
rechtlichen Verhältnisse geändert haben, die für die Erteilung der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer maßgebend gewesen sind oder wenn das Vorhandensein 
dieser Verhältnisse zu Unrecht angenommen worden ist. Der Unternehmer ist 
verpflichtet, jede Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse, die 
für die Erteilung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer maßgebend gewesen 
sind, insbesondere die Aufgabe seiner unternehmerischen Tätigkeit, dem 
Finanzamt binnen eines Kalendermonats anzuzeigen. 

Der zweite Satz gilt – soweit er sich auf innergemeinschaftliche Erwerbe bezieht 
– für juristische Personen, die nicht Unternehmer sind, entsprechend. Im Falle der 
Organschaft wird auf Antrag für jede juristische Person eine eigene 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt. Der Antrag auf Erteilung einer 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist schriftlich zu stellen. In dem Antrag sind 
Name, Anschrift und Steuernummer, unter der der Antragsteller umsatzsteuerlich 
geführt wird, anzugeben. Der Bescheid über die Erteilung der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer ist zurückzunehmen, wenn sich die tatsächlichen oder 
rechtlichen Verhältnisse geändert haben, die für die Erteilung der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer maßgebend gewesen sind oder wenn das Vorhandensein 
dieser Verhältnisse zu Unrecht angenommen worden ist. Der Unternehmer ist 
verpflichtet, jede Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse, die 
für die Erteilung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer maßgebend gewesen 
sind, insbesondere die Aufgabe seiner unternehmerischen Tätigkeit, dem 
Finanzamt binnen eines Kalendermonats anzuzeigen. 

Bestätigungsverfahren Bestätigungsverfahren 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Artikel 17 

Änderung des Stabilitätsabgabegesetzes 

Abgabenschuldner und Abgabenschuld Abgabenschuldner und Abgabenschuld 

§ 6. (1) bis (3) … § 6. (1) bis (3) … 

 (4) Die Abgabenschuld für Kreditinstitute im Sinne des § 2 Abs. 2 Z 4 endet 
mit jenem Monat, in dem die Europäische Kommission den Beschluss gefasst hat, 
dass die staatliche Beihilfe für die geordnete Abwicklung eines Kreditinstituts mit 
dem Binnenmarkt gemäß Art. 107 Abs. 3 Buchst. b AEUV vereinbar ist. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 9. (1) bis (3) … § 9. (1) bis (3) … 

 (4) § 6 Abs. 4 tritt mit der Veranlagung 2013 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 18 

Änderung der Bundesabgabenordnung 

§ 125. (1) Soweit sich eine Verpflichtung zur Buchführung nicht schon aus 
§ 124 ergibt, sind Unternehmer für einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 
oder wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 31), 

§ 125. (1) Soweit sich eine Verpflichtung zur Buchführung nicht schon aus 
§ 124 ergibt, sind Unternehmer für einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 
oder wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 31), 

 a) dessen Umsatz in zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren jeweils 
400 000 Euro überstiegen hat, oder 

 a) dessen Umsatz in zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren jeweils 
550 000 Euro überstiegen hat, oder 

 b) …  b) … 

verpflichtet, für Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Einkommen Bücher zu 
führen … 

verpflichtet, für Zwecke der Erhebung der Abgaben vom Einkommen Bücher zu 
führen … 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 

§ 323. (1) bis (42) … § 323. (1) bis (42) … 

 (43) § 125 Abs. 1 lit. a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, 
BGBl. I Nr. xxx/2014, ist erstmals auf in den Jahren 2013 und 2014 ausgeführte 
Umsätze anzuwenden. 

Artikel 19 

Änderung des Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz 

§ 2. (1) bis (3) … § 2. (1) bis (3) … 

(4) Wird eine gemäß Abs. 1 beihilfenbeanspruchende Einrichtung priva-
tisiert und kann sie auf Grund dann steuerpflichtiger Umsätze eine Vorsteuer-
berichtigung gemäß § 12 Abs. 10 UStG 1994 geltend machen, unterliegt die 
Übertragung der Anlagegüter der Kürzungsbestimmung des Abs. 1. Der gemeine 
Wert der übertragenen Anlagegüter ist für die Kürzungsbasis als fiktiver 
Verkaufserlös anzusetzen. Der maximale Kürzungsbetrag ist jedoch die in 
Anspruch genommene Vorsteuerberichtigung. 

(4) Besteht für eine Einrichtung, die Beihilfen nach Abs. 1 in Anspruch 
genommen hat, dieser Anspruch nicht mehr und kann eine Vorsteuerberichtigung 
gemäß § 12 Abs. 10 UStG 1994 geltend gemacht werden, so ist der gemeine Wert 
der Anlagegüter der Einrichtung als fiktiver Verkaufserlös für eine Kürzung nach 
Abs. 1 anzusetzen. Die Kürzung ist durch die in Anspruch genommene 
Vorsteuerberichtigung begrenzt. 

(5) Kann ein nach § 1 oder nach § 2 Beihilfe beziehender Unternehmer bzw. 
Rechtsträger durch Änderung der Verwendung bei Anlagevermögen, für welches 
bereits Beihilfen bezogen worden sind, Vorsteuerberichtigungen geltend machen, 
sind für die gleichen Zeiträume und in gleicher Höhe wie die 

(5) Wird ein Gegenstand des Anlagevermögens eines Unternehmers, welcher 
nach § 1 oder § 2 eine Beihilfe bezieht, durch eine Änderung der Verwendung 
einer Vorsteuerberichtigung unterworfen, so ist die dafür in Anspruch 
genommene Beihilfe für die gleichen Zeiträume und in gleicher Höhe wie die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vorsteuerberichtigungen jeweils Kürzungen der Beihilfe vorzunehmen. Vorsteuerberichtigung zu kürzen. Wechselt die Verfügungsmacht über einen 

solchen im Zuge eines gemäß UStG 1994 nicht steuerbaren Umsatzes, so erfolgt 
eine Kürzung in der Höhe, die bei Steuerbarkeit eine zum Zeitpunkt der 
Verwirklichung des Sachverhalts erfolgte Vorsteuerberichtigung bzw. eine 
Beihilfenkürzung nach Abs. 1 unter Anwendung eines fiktiven Entgelts in Höhe 
des gemeinen Werts ausgelöst hätte. 

§ 5. Ändert sich nachträglich die Bemessungsgrundlage für die Beihilfe, so 
ist die Beihilfe entsprechend zu berichtigen. Die Berichtigung ist für jenen 
Kalendermonat vorzunehmen, in dem sich die Verhältnisse geändert haben. 

§ 5. Ändert sich nachträglich die Bemessungsgrundlage für die Beihilfe, so 
ist die Beihilfe entsprechend zu berichtigen. Die Berichtigung ist vor Abgabe der 
Jahreserklärung für jenen Kalendermonat vorzunehmen, in dem sich die 
Verhältnisse geändert haben, dann mit einer Jahreserklärung für das 
Kalenderjahr. 

§ 6. Die Geltendmachung der Beihilfe nach §§ 1 und 2 hat von den in §§ 1 
und 2 genannten Unternehmern bzw. ihren Rechtsträgern für jeden Monat mit 
Erklärung zu erfolgen. Die Erklärungen sind bei der gemäß § 4 für die Einhebung 
und zwangsweise Einbringung zuständigen Stelle im Wege der Länder, des 
Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger oder – soweit sie Beihilfen gemäß 
§ 2 Abs. 2 betreffen und nicht Krankenbeförderungseinrichtungen der Länder und 
Gemeinden zuordenbar sind – des Österreichischen Roten Kreuzes einzureichen. 

§ 6. (1) Die Geltendmachung der Beihilfe nach §§ 1 und 2 hat von den in 
§§ 1 und 2 genannten Unternehmern bzw. ihren Rechtsträgern für jeden Monat 
mit Erklärung zu erfolgen. Die Erklärungen sind bei der gemäß § 4 für die 
Einhebung und zwangsweise Einbringung zuständigen Stelle im Wege der 
Länder, des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger oder – soweit sie 
Beihilfen gemäß § 2 Abs. 2 betreffen und nicht Krankenbeförderungs-
einrichtungen der Länder und Gemeinden zuordenbar sind – des Österreichischen 
Roten Kreuzes einzureichen. 

 (2) In gleichem Wege ist, beginnend für das Jahr 2014, eine zusammen-
fassende Jahreserklärung bis zum Ende des Monats Juni des Folgejahres 
abzugeben. 

 (3) Der Anspruch auf Geltendmachung der Beihilfe verjährt fünf Jahre nach 
Ablauf des Jahres, in dem der Beihilfenanspruch entstanden ist. 

Artikel 20 

Änderung des Amtshilfe- Durchführungsverordnungsgesetzes 

§ 2. (1) … § 2. (1) … 

(2) Ist auf Grund von Gemeinschaftsrecht, Doppelbesteuerungsabkommen, 
anderen völkerrechtlichen Verträgen oder sonstigen innerstaatlichen oder im 
Verhältnis zu ausländischen Gebieten anzuwendenden Rechtsgrundlagen 
Amtshilfe nicht nur für Zwecke der Abgabenfestsetzung, sondern auch für 
Zwecke der Strafverfolgung zu leisten, so sind sinngemäß die 

(2) Ist auf Grund von Gemeinschaftsrecht, Doppelbesteuerungsabkommen, 
anderen völkerrechtlichen Verträgen oder sonstigen innerstaatlichen oder im 
Verhältnis zu ausländischen Gebieten anzuwendenden Rechtsgrundlagen 
Amtshilfe nicht nur für Zwecke der Abgabenfestsetzung, sondern auch für 
Zwecke der Strafverfolgung zu leisten, so sind sinngemäß die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verfahrensvorschriften des verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahrens 
anzuwenden, wenn die zuständige Behörde des um Amtshilfe ersuchenden 
Vertragsstaats bestätigt, dass ein verwaltungsbehördliches oder gerichtliches 
Strafverfahren anhängig ist. 

Verfahrensvorschriften des verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahrens mit 
Ausnahme des § 99 Abs. 6 des Finanzstrafgesetzes anzuwenden, wenn die 
zuständige Behörde des um Amtshilfe ersuchenden Vertragsstaats bestätigt, dass 
ein verwaltungsbehördliches oder gerichtliches Strafverfahren anhängig ist. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Feststellung und Prüfung der Offenbarungspflicht bei Bankauskünften Feststellung und Prüfung der Offenbarungspflicht bei Bankauskünften 

§ 4. (1) Die vom ausländischen Amtshilfeersuchen betroffenen, aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Kreditinstitut verfügungsberechtigten Personen 
sind nach erfolgter Prüfung gemäß § 2 Abs. 3 unverzüglich über das ausländische 
Amtshilfeersuchen und die erbetenen Auskünfte von der für die Durchführung 
des Amtshilfeverfahrens in Österreich zuständigen Behörde unter gleichzeitiger 
Benachrichtigung des Kreditinstituts zu verständigen. 

§ 4. (1) Das vom ausländischen Amtshilfeersuchen betroffene Kreditinstitut 
ist nach erfolgter Prüfung gemäß § 2 Abs. 3 unverzüglich über das ausländische 
Amtshilfeersuchen und die erbetenen Auskünfte von der für die Durchführung 
des Amtshilfeverfahrens in Österreich zuständigen Behörde zu verständigen. Das 
Auskunftsbegehren und alle damit verbundenen Tatsachen und Vorgänge sind 
gegenüber Kunden und Dritten geheim zu halten. 

(2) Auf begründeten Antrag der vom ausländischen Amtshilfeersuchen 
betroffenen, aus der Geschäftsverbindung mit dem Kreditinstitut 
verfügungsberechtigten Personen ist über das Vorliegen der gemäß § 2 Abs. 3 für 
die Durchbrechung des Bankgeheimnisses maßgeblichen Voraussetzungen durch 
Bescheid der für die Durchführung des Amtshilfeverfahrens in Österreich 
zuständigen Behörde abzusprechen. Allfällige Fragen, die sich im 
Zusammenhang mit der Prüfung des Antrags ergeben, sind unverzüglich mit der 
um Amtshilfe ersuchenden zuständigen ausländischen Behörde abzuklären. Der 
Antrag auf bescheidmäßige Feststellung der maßgeblichen Voraussetzungen ist 
bis zum Ablauf einer Frist von zwei Wochen nach Verständigung der betroffenen 
Personen im Sinn des Abs. 1 an die für die Durchführung des Amtshilfeverfahrens 
in Österreich zuständige Behörde zu richten. Diese Behörde entscheidet in erster 
und letzter Instanz. 

(3) Dem ausländischen Amtshilfeersuchen ist nach Ablauf der Antragsfrist 
zur bescheidmäßigen Feststellung der maßgeblichen Voraussetzungen oder im 
Falle eines Antrags auf bescheidmäßige Feststellung nach Ablauf einer Frist von 
sechs Wochen nach Zustellung des Bescheides unverzüglich zu entsprechen. Im 
Falle der Einbringung einer Beschwerde gegen diesen Bescheid an den 
Verfassungsgerichtshof oder an den Verwaltungsgerichtshof, sofern gemäß § 85 
Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBl. Nr. 85/1953, oder § 30 Abs. 2 
des Verwaltungsgerichtshofgesetzes, BGBl. Nr. 10/1985, die Zuerkennung von 
aufschiebender Wirkung beantragt wurde, ist auf Antrag des Beschwerdeführers 
bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs oder Verwaltungsgerichtshofs 

(2) Bezieht sich das ausländische Amtshilfeersuchen auf eine Gruppe von 
nicht einzeln identifizierten Personen, hinsichtlich derer seitens des um Amtshilfe 
ersuchenden Staates Grund zur Vermutung besteht, dass die von dieser Gruppe 
umfassten Personen steuerrechtliche Vorschriften des um Amtshilfe ersuchenden 
Staates nicht eingehalten haben (Gruppenersuchen), ist dem Ersuchen nur dann 
zu entsprechen, wenn der um Amtshilfe ersuchende Staat in Übereinstimmung mit 
den die Grundlage dieses Ersuchens bildenden zwischenstaatlichen 
Rechtsvorschriften die Gruppe sowie die konkreten Sachverhalte und Umstände, 
die zu dem Ersuchen geführt haben, ausreichend beschreibt und dabei darlegt, 
um welche steuerrechtlichen Vorschriften des um Amtshilfe ersuchenden Staates 
es sich dabei handelt, auf Grund welcher Umstände Grund zur Annahme besteht, 
dass die von der Gruppe umfassten Personen diese steuerrechtlichen Vorschriften 
verletzt haben könnten, und dass die erbetenen Informationen für die 
Feststellung, ob diese Rechtsvorschriften verletzt worden sind, von Nutzen sind. 

(3) Die Voraussetzungen zur Erteilung von Informationen sind erfüllt, wenn 
seitens der für die Durchführung des Amtshilfeverfahrens zuständigen Behörde 
hinsichtlich des ausländischen Amtshilfeersuchens keine formellen Beanstan-
dungen getroffen werden. Sie sind auch dann erfüllt, wenn in diesem Ersuchen 
die Identität der Person nicht durch den Namen, sondern lediglich durch ein 
anderes Identifikationsmerkmal, wie zB eine Kontonummer, bekannt gegeben 
wird. 

(4) Ist das Kreditinstitut auf Grund der Angaben im ausländischen 
Amtshilfeersuchen nicht in der Lage, die erforderlichen Informationen bekannt zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
über die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung zuzuwarten. Der Antrag ist 
unter Anschluss einer Kopie der Beschwerde zeitgleich mit der Einbringung der 
Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof oder beim Verwaltungsgerichtshof an 
die zuständige Behörde gemäß Abs. 1 zu richten. 

geben, hat dieses unverzüglich die Gründe hiefür der für die Durchführung des 
Amtshilfeverfahrens in Österreich zuständigen Behörde mitzuteilen. Diese wird 
sich erforderlichenfalls mit der um Amtshilfe ersuchenden ausländischen Behörde 
ins Einvernehmen setzen und nach Einlangen entsprechender ergänzender 
Angaben das Amtshilfeersuchen entsprechend modifizieren. 

(5) Das Kreditinstitut ist weder verpflichtet noch berechtigt, die Richtigkeit 
der behördlichen Feststellungen über die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß 
Abs. 3 zu prüfen. 

§ 8. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. 

§ 8. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag 
in Kraft. 

 (2) § 2 Abs. 2 und § 4, jeweils in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten mit dem der 
Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft. 

 (3) § 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 102/2009 ist nach 
Maßgabe von Art. 131 Abs. 3 B-VG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 51/2012 auf begründete Anträge der vom ausländischen Amtshilfeersuchen 
betroffenen, aus der Geschäftsverbindung mit dem Kreditinstitut verfügungs-
berechtigten Personen auf einen Bescheid, welcher über das Vorliegen der 
gemäß § 2 Abs. 3 für die Durchbrechung des Bankgeheimnisses maßgeblichen 
Voraussetzungen für die Durchführung des Amtshilfeverfahrens abspricht, 
anzuwenden, welche bei der zuständigen Behörde vom 1. Jänner 2014 bis zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 4 in der Fassung des Budget-
begleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, eingelangt sind. 

Artikel 21 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2008 

Zuschüsse Zuschüsse 

§ 23. (1) bis (4b) ... § 23. (1) bis (4b) ... 

(4c) Der Bund gewährt den Ländern zum Zwecke der Finanzierung der 
Förderung des Wohnbaues unter folgenden Voraussetzungen einen einmaligen 
Zweckzuschuss von bis zu 276 Millionen Euro: 

(4c) Der Bund gewährt den Ländern zum Zwecke der Finanzierung der 
Förderung des Wohnbaues unter folgenden Voraussetzungen einen einmaligen 
Zweckzuschuss von bis zu 180 Millionen Euro: 

 1. Anspruch auf einen Zweckzuschuss haben Länder, die im Durchschnitt 
der Jahre 2013 bis 2014 

 1. Anspruch auf einen Zweckzuschuss haben Länder, die im Durchschnitt 
der Jahre 2013 bis 2014 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 a) sowohl höhere Ausgaben für Darlehen, Annuitäten- und Zinsen-
zuschüsse und sonstige verlorene Zuschüsse ohne Wohnbeihilfe für 
Förderungen für den Neubau 

 a) sowohl höhere Ausgaben für Darlehen, Annuitäten- und Zinsen-
zuschüsse und sonstige verlorene Zuschüsse ohne Wohnbeihilfe für 
Förderungen für den Neubau 

 b) als auch für eine höhere Anzahl von geförderten Neubauwohnungen 
(ohne Wohnheime) 

 b) als auch für eine höhere Anzahl von geförderten Neubauwohnungen 
(ohne Wohnheime) 

als im Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2011 zusichern. als im Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2011 zusichern. 

 2. Förderzusicherungen in den Jahren 2013 bis 2014 zu Bauten, die nach 
dem Jahr 2019 fertiggestellt werden, werden in die Ermittlung des 
Anspruches nicht einbezogen. 

 2. Förderzusicherungen in den Jahren 2013 bis 2014 zu Bauten, die nach 
dem Jahr 2019 fertiggestellt werden, werden in die Ermittlung des 
Anspruches nicht einbezogen. 

 3. Voraussetzung für die Gewährung des Zweckzuschusses ist, dass im 
Mehrgeschoßbau zumindest 10 % der zugesicherten Wohnungen sowie 
der Zugang zu den gemeinschaftlichen Flächen den Anforderungen der 
ÖNORM B 1600 über barrierefreies Bauen entspricht. 

 3. Voraussetzung für die Gewährung des Zweckzuschusses ist, dass im 
Mehrgeschoßbau zumindest 10 % der zugesicherten Wohnungen sowie 
der Zugang zu den gemeinschaftlichen Flächen den Anforderungen der 
ÖNORM B 1600 über barrierefreies Bauen entspricht. 

 4. Der Zuschuss des Bundes beträgt 50 % der den Durchschnitt der 
Vergleichsjahre übersteigenden Ausgaben im Sinne der Z 1 in den Jahren 
2013 und 2014, höchstens jedoch 20 000 Euro je zusätzlich zugesagter 
Neubauförderung einer Wohneinheit (ohne Wohnheime). 

 4. Der Zuschuss des Bundes beträgt 50 % der den Durchschnitt der 
Vergleichsjahre übersteigenden Ausgaben im Sinne der Z 1 in den Jahren 
2013 und 2014, höchstens jedoch 20 000 Euro je zusätzlich zugesagter 
Neubauförderung einer Wohneinheit (ohne Wohnheime). 

 5. Der Zweckzuschuss je Land ist mit folgendem Anteil an den zur 
Verfügung stehenden Mitteln begrenzt: 

Burgenland 2,88% 

Kärnten 6,43% 

Niederösterreich 16,84% 

Oberösterreich 16,04% 

Salzburg 6,32% 

Steiermark 13,38% 

Tirol 7,80% 

Vorarlberg 4,24% 

Wien 26,07% 
 

 5. Der Zweckzuschuss je Land ist mit folgendem Anteil an den zur 
Verfügung stehenden Mitteln begrenzt: 

Burgenland 2,88% 

Kärnten 6,43% 

Niederösterreich 16,84% 

Oberösterreich 16,04% 

Salzburg 6,32% 

Steiermark 13,38% 

Tirol 7,80% 

Vorarlberg 4,24% 

Wien 26,07% 
 

 Insoweit einem Land kein Zweckzuschuss gewährt wird, erhöht sich für 
die übrigen Länder der höchstmögliche Anteil am Bundeszuschuss ali-
quot im Verhältnis dieses Verteilungsschlüssels. Beantragt ein Land kei-
nen Zuschuss, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt wurden, so ist der 
betreffende Landesanteil aliquot nach obiger Tabelle auf jene Länder zu 
verteilen, die die Voraussetzungen für die Gewährung eines Zuschusses 
erfüllen, wobei jedoch dadurch kein Landesanteil das 1,5-Fache des ur-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sprünglichen Anteils übersteigen darf. 

 6. Zuschüsse für Zusicherungen zu Bauten, die nicht errichtet oder nicht bis 
zum Ende des Jahres 2019 fertiggestellt werden, sind an den Bund 
zurückzuzahlen und verbleiben beim Bund. 

 6. Zuschüsse für Zusicherungen zu Bauten, die nicht errichtet oder nicht bis 
zum Ende des Jahres 2019 fertiggestellt werden, sind an den Bund 
zurückzuzahlen und verbleiben beim Bund. 

 7. Anträge auf Gewährung eines Zweckzuschusses sind von den Ländern 
bis spätestens 30. September 2015 dem Bundesminister für Finanzen zu 
übermitteln. Der Bund hat den Zweckzuschuss bis spätestens 
31. Dezember 2015 zu überweisen. 

 7. Anträge auf Gewährung eines Zweckzuschusses sind von den Ländern 
bis spätestens 30. September 2015 dem Bundesminister für Finanzen zu 
übermitteln. Der Bund überweist den Zweckzuschuss in den Jahren 2015 
bis 2018, wobei die Auszahlungen im Jahr 2015 höchstens 30 Millionen 
Euro und in den weiteren Jahren jährlich höchstens 50 Millionen Euro 
betragen dürfen. 

 8. Die näheren Grundsätze über die Abwicklung hat der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler nach Anhörung der 
Länder festzulegen. 

 8. Die näheren Grundsätze über die Abwicklung hat der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler nach Anhörung der 
Länder festzulegen. 

Artikel 22 

Änderung des Bundeshaftungsobergrenzengesetzes 

Haftungsobergrenzen Haftungsobergrenzen 

§ 1. (1) Im Zeitraum 1. Jänner 2012 bis zum 31. Dezember 2014 darf der 
jeweils ausstehende Gesamtbetrag an Haftungen des Bundes 193,1 Milliarden 
Euro an Kapital nicht übersteigen. Zinsen und Kosten sind auf diesen 
Höchstbetrag nicht anzurechnen. 

§ 1. (1) Im Zeitraum 1. Jänner 2015 bis zum 31. Dezember 2018 darf der 
jeweils ausstehende Gesamtbetrag an Haftungen des Bundes 180,9 Milliarden 
Euro an Kapital nicht übersteigen. Zinsen und Kosten sind auf diesen 
Höchstbetrag nicht anzurechnen. 

(2) Haftungen gemäß Abs. 1 sind (2) Haftungen gemäß Abs. 1 sind 

 1. sämtliche vom Bundesminister für Finanzen namens des Bundes für 
Dritte übernommene Haftungen und Schadloshaltungsverpflichtungen 
sowie 

 1. sämtliche vom Bundesminister für Finanzen namens des Bundes für 
Dritte übernommene Haftungen und Schadloshaltungsverpflichtungen 
sowie 

 2. sämtliche von außerbudgetären Einheiten des Bundes, die dem Sektor 
Staat zugehören und im Verantwortungsbereich des Bundes liegen, für 
Dritte übernommene Haftungen und Schadloshaltungsverpflichtungen. 

 2. sämtliche von außerbudgetären Einheiten des Bundes, die dem Sektor 
Staat zugehören und im Verantwortungsbereich des Bundes liegen, für 
Dritte übernommene Haftungen und Schadloshaltungsverpflichtungen. 

(3) Der Gesamtbetrag gemäß Abs. 1 setzt sich zusammen aus (3) Der Gesamtbetrag gemäß Abs. 1 setzt sich zusammen aus 

 1. einem jeweils ausstehenden Gesamtbetrag von 193 Milliarden Euro an 
Kapital für Haftungen gemäß Abs. 2 Z 1 und 

 1. einem jeweils ausstehenden Gesamtbetrag von 180 Milliarden Euro an 
Kapital für Haftungen gemäß Abs. 2 Z 1 und 

 2. einem jeweils ausstehenden Gesamtbetrag von 100 Millionen Euro an 
Kapital für Haftungen gemäß Abs. 2 Z 2. 

 2. einem jeweils ausstehenden Gesamtbetrag von 900 Millionen Euro an 
Kapital für Haftungen gemäß Abs. 2 Z 2. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) Der Gesamtbetrag gemäß Abs. 3 Z 1 setzt sich zusammen aus (4) Der Gesamtbetrag gemäß Abs. 3 Z 1 setzt sich zusammen aus 

 1. einem Gesamtbetrag von 18 Milliarden Euro an Kapital für Haftungen 
des Bundes gemäß ÖIAG-Anleihegesetz, BGBl. Nr. 295/1975, Postspar-
kassengesetz 1969, BGBl. Nr. 458/1969, Interbankmarktstärkungsgesetz, 
BGBl. I Nr. 136/2008, und Unternehmensliquiditätsstärkungsgesetz, 
BGBl. I Nr. 78/2009 und 

 1. einem Gesamtbetrag von 1,877 Milliarden Euro an Kapital für Haftungen 
des Bundes gemäß Postsparkassengesetz 1969, BGBl. Nr. 458/1969, und 
Unternehmensliquiditätsstärkungsgesetz, BGBl. I Nr. 78/2009 und 

 2. einem jeweils ausstehenden Gesamtbetrag von 175 Milliarden Euro an 
Kapital, für alle übrigen Haftungen gemäß Abs. 2 Z 1. 

 2. einem jeweils ausstehenden Gesamtbetrag von 178,123 Milliarden Euro 
an Kapital, für alle übrigen Haftungen gemäß Abs. 2 Z 1. 

(5) bis (8) ... (5) bis (8) ... 

Verfahren Verfahren 

§ 8. (1) § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 2 treten mit Ablauf des Tages ihrer 
Kundmachung in Kraft. Die übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten 
mit 1. Jänner 2012 in Kraft. 

§ 8. (1) § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 2 treten mit Ablauf des Tages ihrer 
Kundmachung in Kraft. Die übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten 
mit 1. Jänner 2012 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2011 treten außer Kraft: (2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2011 treten außer Kraft: 

 1. 6. ...  1. 6. ... 

(3) § 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 tritt mit 
1. September 2012 in Kraft. 

(3) § 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2012 tritt mit 
1. September 2012 in Kraft. 

 (4) § 1 Abs. 1, 3 und 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, 
BGBl. I Nr. xxx/2014, tritt mit 1. Jänner 2015 in Kraft. 

Artikel 23 

Änderung des Scheidemünzengesetzes 1988 

§ 3. (1) und (2) ... § 3. (1) und (2) ... 

(3) Die Münze Österreich Aktiengesellschaft hat für die Verpflichtungen 
gemäß § 8 Abs. 4 und § 11 keine Rückstellungen zu bilden. 

(3) Die Münze Österreich Aktiengesellschaft hat für die Verpflichtungen 
gemäß § 8 Abs. 4, § 10 Abs. 4 und § 14 keine Rückstellungen zu bilden. 

 (4) Der Jahresabschluss ist so zeitgerecht aufzustellen, dass eine 
phasenkongruente Dividendenaktivierung beim Aktionär möglich ist. 

 (5) Die Bildung von Gewinnrücklagen gemäß § 229 Abs. 3 UGB ist nur in 
jenem Ausmaß zulässig, als diese gesetzlich gefordert oder bei vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist und die Höhe der 
Gewinnrücklagen ein Drittel der Bilanzsumme ohne Berücksichtigung von 
Gewinnrücklagen nicht übersteigt; ein übersteigender Betrag ist aufzulösen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (6) Ein sich allfällig unter Berücksichtigung von Abs. 3 und 5 ergebender 
Bilanzgewinn ist zu 90vH dem Aktionär zuzuführen; der Rest ist gemäß Beschluss 
der Hauptversammlung zu verwenden. 

§ 11. (1) Sammeln sich in den Kassen der Oesterreichischen Nationalbank 
Scheidemünzen gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. a und Z 3 einer Sorte an, deren Gesamt-
betrag während eines ununterbrochenen Zeitraumes von neun Monaten über 
15 vH des Umlaufes einer Sorte liegt, so ist die Oesterreichische Nationalbank 
berechtigt, den 15 vH am Schluss des letzten Monats übersteigenden Betrag an 
derartigen Scheidemünzen der Münze Österreich Aktiengesellschaft in Rechnung 
zu stellen und ihr die entsprechenden Scheidemünzen zurückzustellen. 

 

(2) Für Sammlermünzen gemäß § 12 gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, dass 
anstelle des Satzes von 15 vH der Satz von 7,5 vH tritt. 

 

Übergangs- und Schlußbestimmungen Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 19. (1) bis (8) ... § 19. (1) bis (8) ... 

 (9) § 3 Abs. 3 bis 6 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I 
Nr. xxx/2014, tritt mit 1. Juli 2014 in Kraft. § 11 tritt mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung des genannten Bundesgesetzes außer Kraft. 

Artikel 24 

Änderung des Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetzes 

§ 5. (1) Beträge, die gemäß § 4 von dem vom Bund Bevollmächtigten zu 
vergüten sind, sind laufend einem Konto des Bundes bei dem Bevollmächtigten 
des Bundes unverzinslich gutzuschreiben. 

§ 5. (1) Beträge, die gemäß § 7 für die Übernahme von Haftungen als 
Entgelt zu entrichten sind, sowie jene, die gemäß § 4 von dem vom Bund 
Bevollmächtigten zu vergüten sind, sind laufend einem Konto des Bundes bei 
dem Bevollmächtigten gutzuschreiben. 

4. Abschnitt 

Inneres 

Artikel 25 

Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 

§ 5. (1) Die örtliche Zuständigkeit zur Vornahme von Amtshandlungen nach 
diesem Bundesgesetz richtet sich im Ausland nach dem Wohnsitz des Fremden. 

§ 5. (1) Die örtliche Zuständigkeit zur Vornahme von Amtshandlungen nach 
diesem Bundesgesetz richtet sich im Ausland nach dem Wohnsitz des Fremden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Auf Weisung des Bundesministers für europäische und internationale 
Angelegenheiten kann jede Berufsvertretungsbehörde tätig werden. 

Auf Weisung des Bundesministers für Europa, Integration und Äußeres kann 
jede Berufsvertretungsbehörde tätig werden. 

(2) Der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres durch Verordnung 
Behörden, die nicht mit der berufsmäßigen Vertretung Österreichs im Ausland 
betraut sind, zur Vornahme von Amtshandlungen nach diesem Bundesgesetz 
bestimmen. 

(2) Der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres durch Verordnung Behörden, 
die nicht mit der berufsmäßigen Vertretung Österreichs im Ausland betraut sind, 
zur Vornahme von Amtshandlungen nach diesem Bundesgesetz bestimmen. 

§ 7. Der Bundesminister für europäische und internationale Angelegen-
heiten kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres durch 
Verordnung Berufsvertretungsbehörden mit bestimmten Aufgaben, insbesondere 

§ 7. Der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres durch Verordnung 
Berufsvertretungsbehörden mit bestimmten Aufgaben, insbesondere 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

betrauen und als dezentrale Informationszentren bezeichnen. betrauen und als dezentrale Informationszentren bezeichnen. 

5. Hauptstück: 

Integrationsförderung und Beirat für Asyl- und Migrationsfragen 

5. Hauptstück: 

Integrationsförderung und Integrationsbeirat 

§ 17. (1) ... § 17. (1) ... 

(1a) Die Behörde kann mit dem Drittstaatsangehörigen 
Orientierungsgespräche führen, spezielle Integrationserfordernisse identifizieren 
und konkrete Schritte zur Integrationsverbesserung empfehlen. 

(1a) Der Österreichische Integrationsfonds kann mit dem Fremden 
Orientierungsgespräche führen, spezielle Integrationserfordernisse identifizieren 
und konkrete Schritte zur Integrationsverbesserung empfehlen. 

(2) Maßnahmen der Integrationsförderung sind insbesondere (2) Maßnahmen der Integrationsförderung sind insbesondere 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

 4. gemeinsame Veranstaltungen mit österreichischen Staatsbürgern zur 
Förderung des gegenseitigen Verständnisses; 

 4. gemeinsame Veranstaltungen mit österreichischen Staatsbürgern zur 
Förderung des gegenseitigen Verständnisses und 

 5. die Weitergabe von Informationen über den Wohnungsmarkt und   

 6. Leistungen des Österreichischen Integrationsfonds.  5. Leistungen des Österreichischen Integrationsfonds. 

(3) ... (3) ... 

(4) Soweit der Bundesminister für Inneres zum Abschluss von Ressortüber-
einkommen gemäß Art. 66 Abs. 2 B-VG ermächtigt ist, kann er die Mitwirkung 
an internationalen Organisationen vereinbaren, deren Zweck die Bewältigung von 
Problemen der Migration und der Integration Fremder in Europa ist. 

(4) Soweit der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres zum 
Abschluss von Ressortübereinkommen gemäß Art. 66 Abs. 2 B-VG ermächtigt 
ist, kann er die Mitwirkung an internationalen Organisationen vereinbaren, deren 
Zweck die Bewältigung von Problemen der Integration Fremder in Europa ist. 

(5) ... (5) ... 

§ 18. (1) ... § 18. (1) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Die Mitglieder des Integrationsbeirates werden vom Bundesminister für 
Inneres für eine Funktionsdauer von fünf Jahren bestellt. Die Mitglieder üben ihre 
Tätigkeit ehrenamtlich aus und unterliegen der Verpflichtung zur Wahrung des 
Amtsgeheimnisses. Dem Integrationsbeirat gehören an 

(2) Die Mitglieder des Integrationsbeirates werden vom Bundesminister für 
Europa, Integration und Äußeres für eine Funktionsdauer von fünf Jahren 
bestellt. Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus und unterliegen der 
Verpflichtung zur Wahrung des Amtsgeheimnisses. Dem Integrationsbeirat 
gehören an 

 1. ein Vertreter des Bundesministeriums für Inneres sowie je ein Vertreter 
der mit Integrationsfragen befassten Bundesministerien auf Vorschlag 
des jeweiligen Bundesministers; 

 1. ein Vertreter des Bundesministeriums für Europa, Integration und 
Äußeres sowie je ein Vertreter der mit Integrationsfragen befassten 
Bundesministerien auf Vorschlag des jeweiligen Bundesministers; 

 2. bis 4. ...  2. bis 4. ... 

 5. ein Vertreter des Österreichischen Integrationsfonds sowie je ein 
Vertreter von fünf vom Bundesminister für Inneres bestimmten, 
ausschließlich humanitären oder kirchlichen Einrichtungen, die sich 
insbesondere der Integration widmen. 

 5. ein Vertreter des Österreichischen Integrationsfonds sowie je ein 
Vertreter von fünf vom Bundesminister für Europa, Integration und 
Äußeres bestimmten, ausschließlich humanitären oder kirchlichen 
Einrichtungen, die sich insbesondere der Integration widmen. 

(3) ... (3) ... 

(4) Der Bundesminister für Inneres stellt dem Integrationsbeirat die zur 
Bewältigung der administrativen Tätigkeit notwendigen Personal- und 
Sacherfordernisse zur Verfügung. Der Integrationsbeirat gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 

(4) Der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres stellt dem 
Integrationsbeirat die zur Bewältigung der administrativen Tätigkeit notwendigen 
Personal- und Sacherfordernisse zur Verfügung. Der Integrationsbeirat gibt sich 
eine Geschäftsordnung. 

§ 21a. (1) bis (6) ... § 21a. (1) bis (6) ... 

(7) Der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres für den örtlichen 
Wirkungsbereich einer österreichischen Berufsvertretungsbehörde im Ausland 
durch Verordnung auch andere als in der Verordnung gemäß Abs. 6 genannte 
Einrichtungen bestimmen, deren Sprachdiplome und Kurszeugnisse als Nachweis 
gemäß Abs. 1 gelten, wenn diese Einrichtungen mit den in der Verordnung 
gemäß Abs. 6 genannten Einrichtungen vergleichbare Standards einhalten. Solche 
Verordnungen sind durch Anschlag an der Amtstafel der jeweiligen 
Berufsvertretungsbehörde kundzumachen und gelten für den Zeitraum eines 
Jahres ab Kundmachung. 

(7) Der Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres für den örtlichen 
Wirkungsbereich einer österreichischen Berufsvertretungsbehörde im Ausland 
durch Verordnung auch andere als in der Verordnung gemäß Abs. 6 genannte 
Einrichtungen bestimmen, deren Sprachdiplome und Kurszeugnisse als Nachweis 
gemäß Abs. 1 gelten, wenn diese Einrichtungen mit den in der Verordnung 
gemäß Abs. 6 genannten Einrichtungen vergleichbare Standards einhalten. Solche 
Verordnungen sind durch Anschlag an der Amtstafel der jeweiligen 
Berufsvertretungsbehörde kundzumachen und gelten für den Zeitraum eines 
Jahres ab Kundmachung. 

§ 81. (1) bis (34) ... § 81. (1) bis (34) ... 

 (35) Die Bestellungen der Mitglieder des Integrationsbeirates, die gemäß 
§ 18 Abs. 2 in der Fassung vor dem Budgetbegleitgesetz 2014, BGBl. I 
Nr. xxx/2014, vorgenommen wurden, gelten bis zum Ende ihrer Funktionsdauer 
weiter, sofern sie nicht vorher anderweitig enden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 82. (1) bis (19) ... § 82. (1) bis (19) ... 

 (20) Das Inhaltsverzeichnis, § 5, § 7, die Überschrift des 5. Hauptstückes 
des 1. Teiles, § 17 Abs. 1a, 2 und 4, § 18 Abs. 2 und 4, § 21a Abs. 7, § 81 Abs. 35 
und § 83 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, 
treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

Artikel 26 

Änderung des Personenstandsgesetzes 2013 

Begründung der eingetragenen Partnerschaft Begründung der eingetragenen Partnerschaft 

§ 25. (1) Der Beamte der Bezirksverwaltungsbehörde hat in Anwesenheit 
beider Partnerschaftswerber in den Amtsräumen der Bezirksverwaltungsbehörde 
eine Niederschrift über die Begründung der eingetragenen Partnerschaft aufzu-
nehmen, die von den Partnerschaftswerbern, einem allenfalls zugezogenen 
Dolmetscher und dem Beamten zu unterschreiben ist. Damit gilt die eingetragene 
Partnerschaft als begründet. 

§ 25. (1) Der Beamte der Bezirksverwaltungsbehörde hat in Anwesenheit 
beider Partnerschaftswerber eine Niederschrift über die Begründung der 
eingetragenen Partnerschaft aufzunehmen, die von den Partnerschaftswerbern, 
einem allenfalls zugezogenen Dolmetscher und dem Beamten zu unterschreiben 
ist. Damit gilt die eingetragene Partnerschaft als begründet. 

(2) … (2) … 

(3) § 18 Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß. Wurden Zeugen beigezogen, sind 
auch diese in die Niederschrift aufzunehmen. 

(3) § 18 Abs. 1 bis 3 gilt sinngemäß. Wurden Zeugen beigezogen, sind auch 
diese in die Niederschrift aufzunehmen. 

Artikel 27 

Änderung des BFA-Verfahrensgesetzes 

Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde 

§ 18. (1) bis (6) ... § 18. (1) bis (6) ... 

(7) Die §§ 13 Abs. 2 bis 5 und 22 VwGVG sind nicht anwendbar. (7) Die §§ 13 Abs. 2 bis 5 und 22 VwGVG sind in den Fällen der Abs. 1 bis 
6 nicht anwendbar. 

§ 56. (1) bis (5) ... § 56. (1) bis (5) ... 

 (6) § 18 Abs. 7 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I 
Nr. xxx/2014, tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

5. Abschnitt 

Bildung 

Artikel 28 

Änderung des Studienförderungsgesetzes 1992 

Voraussetzungen Voraussetzungen 

§ 6. Voraussetzung für die Gewährung einer Studienbeihilfe ist, dass der 
Studierende 

§ 6. Voraussetzung für die Gewährung einer Studienbeihilfe ist, dass der 
Studierende 

 1. sozial bedürftig ist (§§ 7 bis 12),  1. sozial bedürftig ist (§§ 7 bis 12), 

 2. noch kein Studium (§ 13) oder keine andere gleichwertige Ausbildung 
absolviert hat, 

 2. noch kein Studium (§ 13) oder keine andere gleichwertige Ausbildung 
absolviert hat, 

 3. einen günstigen Studienerfolg nachweist (§§ 16 bis 25),  3. einen günstigen Studienerfolg nachweist (§§ 16 bis 25), 

 4. das Studium, für das Studienbeihilfe beantragt wird, vor Vollendung des 
30. Lebensjahres begonnen hat. Diese Altersgrenze erhöht sich 

 4. das Studium, für das Studienbeihilfe beantragt wird, vor Vollendung des 
30. Lebensjahres begonnen hat. Diese Altersgrenze erhöht sich 

 a) für Selbsterhalter gemäß § 27 um ein weiteres Jahr für jedes volle 
Jahr, in dem sie sich länger als vier Jahre zur Gänze selbst erhalten 
haben, höchstens jedoch um insgesamt fünf Jahre, 

 a) für Selbsterhalter gemäß § 27 um ein weiteres Jahr für jedes volle 
Jahr, in dem sie sich länger als vier Jahre zur Gänze selbst erhalten 
haben, höchstens jedoch um insgesamt fünf Jahre, 

 b) für Studierende gemäß § 28, die zur Pflege und Erziehung mindestens 
eines Kindes gesetzlich verpflichtet sind, um maximal zwei Jahre je 
Kind, höchstens jedoch um insgesamt fünf Jahre, 

 b) für Studierende gemäß § 28, die zur Pflege und Erziehung mindestens 
eines Kindes gesetzlich verpflichtet sind, um fünf Jahre, 

 c) für behinderte Studierende gemäß § 29 um fünf Jahre,  c) für behinderte Studierende gemäß § 29 um fünf Jahre, 

 d) für Studierende, die ein Masterstudium aufnehmen, um fünf Jahre, 
sofern sie das Bachelorstudium vor Überschreitung der Altersgrenze 
unter Berücksichtigung der lit. a bis c begonnen haben. 

 d) für Studierende, die ein Masterstudium aufnehmen, um fünf Jahre, 
sofern sie das Bachelorstudium vor Überschreitung der Altersgrenze 
unter Berücksichtigung der lit. a bis c begonnen haben. 

Vorstudien Vorstudien 

§ 15. (3) Anspruch auf Studienbeihilfe für ein Masterstudium besteht trotz 
Absolvierung eines Bachelorstudiums, wenn die Studierenden 

§ 15. (3) Anspruch auf Studienbeihilfe für ein Masterstudium besteht trotz 
Absolvierung eines Bachelorstudiums, wenn die Studierenden 

 1. das Masterstudium spätestens 24 Monate nach Abschluss des 
Bachelorstudiums aufgenommen haben und 

 1. das Masterstudium spätestens 30 Monate nach Abschluss des 
Bachelorstudiums aufgenommen haben und 

 2. die vorgesehene Studienzeit zur Absolvierung des Bachelorstudiums um  2. die vorgesehene Studienzeit zur Absolvierung des Bachelorstudiums um 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nicht mehr als drei Semester überschritten haben. nicht mehr als drei Semester überschritten haben. 

(6) In die Fristen gemäß Abs. 3 Z 1 und 2 und Abs. 4 Z 1 und 2 sind die 
Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes und Zeiten in der Dauer des 
Mutterschutzes gemäß den §§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes, BGBl. 
Nr. 221/1979, sowie Zeiten, für die wichtige Gründe im Sinne des § 19 Abs. 2 
nachgewiesen wurden, nicht einzurechnen. 

(6) In die Fristen gemäß Abs. 3 Z 1 und 2 und Abs. 4 Z 1 und 2 sind die 
Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes und Zeiten in der Dauer des 
Mutterschutzes gemäß den §§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes, BGBl. 
Nr. 221/1979, sowie Zeiten, für die wichtige Gründe im Sinne des § 19 Abs. 2 
nachgewiesen wurden, nicht einzurechnen. Für die Einhaltung der Frist gemäß 
Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 Z 2 ist die Absolvierung des Studiums bzw. Studien-
abschnittes bis zum Ende der auf das letzte Semester folgenden Nachfrist gemäß 
§ 61 Abs. 2 des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, ausreichend. 

Studienerfolg an Universitäten, Theologischen Lehranstalten 
und Fachhochschulen 

Studienerfolg an Universitäten, Theologischen Lehranstalten 
und Fachhochschulen 

§ 20. (1) Studierende an Universitäten, Theologischen Lehranstalten und 
Fachhochschulen erbringen den Nachweis eines günstigen Studienerfolges 

§ 20. (1) Studierende an Universitäten, Theologischen Lehranstalten und 
Fachhochschulen erbringen den Nachweis eines günstigen Studienerfolges 

 1. in den ersten beiden Semestern durch die Zulassung als ordentliche 
Studierende; 

 1. in den ersten beiden Semestern durch die Zulassung als ordentliche 
Studierende; 

 2. nach den ersten beiden Semestern insgesamt und nach den ersten beiden 
Semestern jeder Studienrichtung durch Zeugnisse über erfolgreich ab-
solvierte Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus Pflicht- und Wahl-
fächern im Ausmaß von 30 ECTS-Punkten oder 14 Semesterstunden; der 
Nachweis des günstigen Studienerfolges ist auch schon nach Abschluss 
des ersten Semesters einer Studienrichtung möglich; bei einem 
Studienwechsel nach dem ersten Semester kann der Studienerfolg auch je 
zur Hälfte aus den beiden Studienrichtungen nachgewiesen werden; 

 2. nach den ersten beiden Semestern insgesamt und nach den ersten beiden 
Semestern jeder Studienrichtung durch Zeugnisse über erfolgreich ab-
solvierte Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus Pflicht- und Wahl-
fächern im Ausmaß von 30 ECTS-Punkten oder 14 Semesterstunden; der 
Nachweis des günstigen Studienerfolges ist auch schon nach Abschluss 
des ersten Semesters einer Studienrichtung möglich; bei einem 
Studienwechsel nach dem ersten Semester kann der Studienerfolg auch je 
zur Hälfte aus den beiden Studienrichtungen nachgewiesen werden; 

 3. nach jedem Studienabschnitt durch die Ablegung der Diplomprüfung 
oder des Rigorosums; 

 3. nach jedem Studienabschnitt durch die Ablegung der Diplomprüfung 
oder des Rigorosums; 

 4. nach dem sechsten Semester jeder Studienrichtung, die nicht in 
Studienabschnitte gegliedert ist oder deren vorgesehene Studienzeit im 
ersten Studienabschnitt mindestens sechs Semester umfasst, durch 
Zeugnisse über erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen aus Pflicht- und Wahlfächern im Ausmaß von 90 ECTS-
Punkten oder 42 Semesterstunden; 

 4. nach dem sechsten Semester jeder Studienrichtung, die nicht in 
Studienabschnitte gegliedert ist oder deren vorgesehene Studienzeit im 
ersten Studienabschnitt mindestens sechs Semester umfasst, durch 
Zeugnisse über erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen aus Pflicht- und Wahlfächern im Ausmaß von 90 ECTS-
Punkten oder 42 Semesterstunden; 

 5. abweichend von Z 2 nach dem zweiten Semester eines Masterstudiums 
im Ausmaß von 20 ECTS-Punkten oder zehn Semesterstunden, nach 
dem zweiten Semester eines Doktoratsstudiums im Ausmaß von zwölf 
ECTS-Punkten oder sechs Semesterstunden. 

 5. abweichend von Z 2 nach dem zweiten Semester eines Masterstudiums 
im Ausmaß von 20 ECTS-Punkten oder zehn Semesterstunden, nach 
dem zweiten Semester eines Doktoratsstudiums im Ausmaß von zwölf 
ECTS-Punkten oder sechs Semesterstunden; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  6. abweichend von Z 4 nach dem sechsten Semester eines Doktorats-
studiums durch eine Bestätigung des Dissertationsbetreuers über den 
erfolgreichen Fortgang der Dissertation. 

Höchststudienbeihilfe für Studierende mit Kindern Höchststudienbeihilfe für Studierende mit Kindern 

§ 28. Die Höchststudienbeihilfe für Studierende, die zur Pflege und 
Erziehung mindestens eines Kindes gesetzlich verpflichtet sind, erhöht sich um 
monatlich 60 Euro für jedes Kind. 

§ 28. Die Höchststudienbeihilfe für Studierende, die zur Pflege und 
Erziehung mindestens eines Kindes gesetzlich verpflichtet sind, erhöht sich um 
monatlich 100 Euro für jedes Kind. 

Berechnung der Studienbeihilfe Berechnung der Studienbeihilfe 

Höhe der Studienbeihilfe Höhe der Studienbeihilfe 

§ 30.(2) Die Studienbeihilfe ist zu berechnen, indem die jährlich jeweils 
mögliche Höchststudienbeihilfe vermindert wird um 

§ 30.(2) Die Studienbeihilfe ist zu berechnen, indem die jährlich jeweils 
mögliche Höchststudienbeihilfe vermindert wird um 

 1. die zumutbare Unterhaltsleistung der Eltern (§ 31 Abs. 1) oder den 
geringeren Unterhaltsbetrag (§ 31 Abs. 2), 

 1. die zumutbare Unterhaltsleistung der Eltern (§ 31 Abs. 1) oder den 
geringeren Unterhaltsbetrag (§ 31 Abs. 2), 

 2. die zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten oder des eingetragenen 
Partners (§ 31 Abs. 3), 

 2. die zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten oder des eingetragenen 
Partners (§ 31 Abs. 3), 

 3. die zumutbare Eigenleistung des Studierenden (§ 31 Abs. 4) und  3. die zumutbare Eigenleistung des Studierenden (§ 31 Abs. 4), 

 4. den Jahresbetrag der Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 2 und 3 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 abzüglich der im September 
ausbezahlten Verdoppelung der Familienbeihilfe, der für den 
Studierenden unter Berücksichtigung seines Alters als erstes Kind 
zustünde; der Jahresbetrag der Familienbeihilfe ist nicht abzuziehen, 
wenn der Studierende nachweist, dass für ihn trotz eines entsprechenden 
Antrages gemäß § 5 Abs. 2 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
keine Familienbeihilfe zusteht, 

 4. den Jahresbetrag der Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 2 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376/1967, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2013, der für den 
Studierenden unter Berücksichtigung seines Alters zustünde; der 
Jahresbetrag der Familienbeihilfe ist nicht abzuziehen, wenn der 
Studierende nachweist, dass trotz eines entsprechenden Antrages für ihn 
gemäß § 5 Abs. 2 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 keine 
Familienbeihilfe zusteht, 

 5. den Jahresbetrag des Kinderabsetzbetrages gemäß § 33 Abs. 4 Z 3 
EStG 1988, der für den Studierenden zusteht. 

 5. den Jahresbetrag des Kinderabsetzbetrages gemäß § 33 Abs. 3 
EStG 1988, der für den Studierenden zusteht, und 

  6. Förderungen, die zum Zwecke der Ausbildung für den Zeitraum der 
Zuerkennung gewährt wurden und auf die ein Rechtsanspruch besteht. 

Zumutbare Unterhalts- und Eigenleistungen Zumutbare Unterhalts- und Eigenleistungen 

§ 31. (3) Die zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten oder des 
eingetragenen Partners beträgt 30 % des 3 707 Euro übersteigenden Betrages 
seiner Bemessungsgrundlage. 

§ 31. (3) Die zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten oder des 
eingetragenen Partners beträgt 30 % des 8 400 Euro übersteigenden Betrages 
seiner Bemessungsgrundlage. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) Die zumutbare Eigenleistung für Studierende umfasst den 8 000 Euro 
übersteigenden Betrag ihrer Bemessungsgrundlage. Bei Berechnung der 
Studienbeihilfe ist hinsichtlich der zumutbaren Eigenleistung vorerst von den 
Angaben des Studierenden gemäß § 12 Abs. 3 auszugehen. Nach Vorliegen 
sämtlicher Nachweise über das Jahreseinkommen ist eine abschließende 
Berechnung durchzuführen. Die Differenz der ausbezahlten Studienbeihilfe zu 
einer sich dabei ergebenden höheren Studienbeihilfe ist von der 
Studienbeihilfenbehörde an den Studierenden auszubezahlen. 

(4) Die zumutbare Eigenleistung für Studierende umfasst den 10 000 Euro 
übersteigenden Betrag ihrer Bemessungsgrundlage; diese Grenze verringert sich 
aliquot, wenn nicht während des gesamten Jahres Studienbeihilfe bezogen wird. 
Bei der Berechnung der Studienbeihilfe ist hinsichtlich der zumutbaren 
Eigenleistung vorerst von den Angaben des Studierenden gemäß § 12 Abs. 3 
auszugehen. Nach Vorliegen sämtlicher Nachweise über das Jahreseinkommen ist 
eine abschließende Berechnung durchzuführen. Die Differenz der ausbezahlten 
Studienbeihilfe zu einer sich dabei ergebenden höheren Studienbeihilfe ist von 
der Studienbeihilfenbehörde an den Studierenden auszubezahlen. 

Bemessungsgrundlage Bemessungsgrundlage 

§ 32. (1) Die Bemessungsgrundlage des Studierenden, seiner Eltern sowie 
seines Ehegatten oder seines eingetragenen Partners umfasst das Einkommen 
gemäß den §§ 8 bis 10 abzüglich der Freibeträge gemäß Abs. 4 und der 
nachstehenden Absetzbeträge für die Personen, für die entweder der Studierende, 
einer seiner Elternteile oder sein Ehegatte oder eingetragener Partner kraft 
Gesetzes Unterhalt leistet: 

§ 32. (1) Die Bemessungsgrundlage des Studierenden, seiner Eltern sowie 
seines Ehegatten oder seines eingetragenen Partners umfasst das Einkommen 
gemäß den §§ 8 bis 10 abzüglich der Freibeträge gemäß Abs. 4 und der 
nachstehenden Absetzbeträge für die Personen, für die entweder der Studierende, 
einer seiner Elternteile oder sein Ehegatte oder eingetragener Partner kraft 
Gesetzes Unterhalt leistet: 

 1. für jede Person bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres 2 762 Euro;  1. für jede Person bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres 2 988 Euro; 

 2. für jede Person nach Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung 
des 14. Lebensjahres 3 707 Euro; 

 2. für jede Person nach Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung 
des 14. Lebensjahres 4 392 Euro; 

 3. für jede Person nach Vollendung des 14. Lebensjahres bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres 4 216 Euro; 

 3. für jede Person nach Vollendung des 14. Lebensjahres bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres 5 172 Euro; 

 4. für jede Person nach Vollendung des 18. Lebensjahres, die gemäß § 123 
Abs. 4 ASVG als Angehörige gilt oder begünstigt in der 
Krankenversicherung selbst versichert ist oder die Studienbeihilfe 
bezieht, ein Betrag in der Höhe der Höchststudienbeihilfe gemäß § 26 
Abs. 1; sofern es sich jedoch um auswärtige Studierende im Sinne des 
§ 26 Abs. 2 handelt, ein Betrag in der Höhe der Höchststudienbeihilfe 
gemäß § 26 Abs. 2; 

 4. für jede Person nach Vollendung des 18. Lebensjahres, die gemäß § 123 
Abs. 4 ASVG als Angehörige gilt oder begünstigt in der 
Krankenversicherung selbst versichert ist oder die Studienbeihilfe 
bezieht, ein Betrag in der Höhe der Höchststudienbeihilfe gemäß § 26 
Abs. 1; sofern es sich jedoch um auswärtige Studierende im Sinne des 
§ 26 Abs. 2 handelt, ein Betrag in der Höhe der Höchststudienbeihilfe 
gemäß § 26 Abs. 2, jeweils unter Berücksichtigung des Erhöhungs-
zuschlages gemäß § 30 Abs. 5, 

 5. für jedes erheblich behinderte Kind im Sinne des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 weitere 1 890 Euro. 

 5. für jedes erheblich behinderte Kind im Sinne des § 8 Abs. 5 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 weitere 2 120 Euro. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Verfahren Verfahren 

Anträge Anträge 

§ 39. (7) Die für Anträge auf Studienbeihilfe geltenden Bestimmungen sind 
auch auf Anträge auf Abänderung einer zuerkannten Studienbeihilfe anzuwenden. 
Die Abänderung wird mit dem Beginn des Zuerkennungszeitraumes wirksam, 
sofern der Antrag innerhalb der Antragsfrist gestellt wird, sonst mit dem auf den 
Antrag folgenden Monatsersten. 

§ 39. (7) Die Bestimmungen dieses Paragraphen sind auch auf Anträge auf 
Abänderung einer zuerkannten Studienbeihilfe anzuwenden. Die Abänderung 
wird mit dem Beginn des Zuerkennungszeitraumes wirksam, sofern der Antrag 
innerhalb der Antragsfrist gestellt wird, sonst mit dem Monat der Antragstellung. 

Ruhen des Anspruches Ruhen des Anspruches 

§ 49. (3) Der Anspruch auf Studienbeihilfe ruht während eines 
Kalenderjahres in dem Ausmaß, in dem die Bemessungsgrundlage des 
Studierenden 8 000 Euro übersteigt. Einkünfte des Studierenden in Monaten, für 
die keine Studienbeihilfe ausbezahlt wird, bleiben dabei außer Betracht. 

§ 49. (3) Der Anspruch auf Studienbeihilfe ruht während eines 
Kalenderjahres in dem Ausmaß, in dem die Bemessungsgrundlage des 
Studierenden den Betrag gemäß § 31 Abs. 4 übersteigt. Einkünfte des 
Studierenden in Monaten, für die keine Studienbeihilfe ausbezahlt wird, bleiben 
dabei außer Betracht. Ein Verzicht auf die weitere Auszahlung der zuerkannten 
Studienbeihilfe wirkt für den verbleibenden Zeitraum der Zuerkennung. 

Rückzahlung Rückzahlung 

§ 51. (2) Im Falle eines neuen Studienbeihilfenanspruches ist die 
Rückzahlungsforderung gegen diesen aufzurechnen. Der monatlich durch 
Aufrechnung einbehaltene Betrag darf 50% der monatlich zustehenden 
Studienbeihilfe nicht übersteigen. Eine Aufrechnung ist auch vor Rechtskraft des 
Bescheides über die Rückzahlungsverpflichtung zulässig. Ist eine Aufrechnung 
nicht möglich, so kann die Schuld bis zu zwei Jahren gestundet und auch die 
Rückzahlung in Teilbeträgen von nicht mehr als 36 Monatsraten mindestens in 
der Höhe von 70 Euro monatlich gestattet werden. 

§ 51. (2) Im Falle eines neuen Studienbeihilfenanspruches ist die 
Rückzahlungsforderung gegen diesen aufzurechnen. Der monatlich durch 
Aufrechnung einbehaltene Betrag darf 50% der monatlich zustehenden 
Studienbeihilfe nicht übersteigen. Eine Aufrechnung ist auch vor Rechtskraft des 
Bescheides über die Rückzahlungsverpflichtung zulässig. Ist eine Aufrechnung 
nicht möglich, so kann die Schuld unter Berücksichtigung der finanziellen Situ-
ation der rückzahlungspflichtigen Person bis zu zwei Jahren gestundet und auch 
die Rückzahlung in Teilbeträgen von nicht mehr als 36 Monatsraten gestattet 
werden. 

(3) Im Fall des Abs. 1 Z 5 und 6 ist die Rückforderung auf 180 Euro zu 
verringern, wenn der Studierende 

(3) Im Fall des Abs. 1 Z 5 und 6 entfällt die Rückforderung, wenn der 
Studierende 

 1. sein Studium weiter betreibt und längstens in der Antragsfrist des fünften 
Semesters ab Studienbeginn wieder einen günstigen Studienerfolg 
nachweist oder 

 1. sein Studium weiter betreibt und längstens in der Antragsfrist des fünften 
Semesters ab Studienbeginn wieder einen günstigen Studienerfolg 
nachweist oder 

 2. die zum Ausschluss der Rückzahlungsverpflichtung notwendigen 
Studiennachweise zwar innerhalb der für die Vorlage vorgesehenen Frist 
erworben, diese jedoch erst nach Ablauf der Frist vorgelegt hat. 

 2. die zum Ausschluss der Rückzahlungsverpflichtung notwendigen 
Studiennachweise zwar innerhalb der für die Vorlage vorgesehenen Frist 
erworben, diese jedoch erst nach Ablauf der Frist vorgelegt hat. 

(6) Zahlungsverpflichtungen, die nicht innerhalb von fünf Jahren ab (6)  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rechtskraft des Bescheides über die Rückzahlung geleistet wurden, sind ab 
Rechtskraft des Rückzahlungsbescheides mit 4% zu verzinsen. 
Mit der Bestätigung der Vollstreckbarkeit versehene Rückzahlungsbescheide sind 
Exekutionstitel. Im Exekutionsverfahren wegen der im vorigen Satz genannten 
Titel wird der Bund von der Finanzprokuratur vertreten, die die Eintreibung 
unmittelbar beim zuständigen Gericht beantragen kann. Die Kosten des 
Einschreitens der Finanzprokuratur sind vom rückzahlungspflichtigen 
Studierenden zu ersetzen. 

Mit der Bestätigung der Vollstreckbarkeit versehene Rückzahlungsbescheide sind 
Exekutionstitel. Im Exekutionsverfahren wegen dieser Rückzahlungsbescheide 
wird der Bund von der Finanzprokuratur vertreten, die die Eintreibung 
unmittelbar beim zuständigen Gericht beantragen kann. Die Kosten des 
Einschreitens der Finanzprokuratur sind vom rückzahlungspflichtigen 
Studierenden zu ersetzen. Die Rückforderung ist nicht zu verzinsen. 

Beihilfe für ein Auslandsstudium an Universitäten, Universitäten der 
Künste, Fachhochschul-Studiengängen (Fachhochschulen) und 

Theologischen Lehranstalten 

Beihilfe für ein Auslandsstudium an Universitäten, Universitäten der 
Künste, Fachhochschul-Studiengängen (Fachhochschulen) und 

Theologischen Lehranstalten 

§ 54. (2) Voraussetzung ist § 54. (2) Voraussetzung ist 

 1. die Ablegung einer Diplomprüfung oder eines Rigorosums oder, wenn 
das Studium nur aus einem Studienabschnitt besteht, die Inskription des 
mindestens dritten Semesters der jeweiligen Studienrichtung und 

 1. die Meldung zur Fortsetzung zum mindestens dritten Semester der 
jeweiligen Studienrichtung und 

 2. eine Dauer des Auslandsstudiums von mindestens drei Monaten.  2. eine Dauer des Auslandsstudiums von mindestens einem Monat. 

Mobilitätsstipendien Mobilitätsstipendien 

§ 56d. (3) Voraussetzung für die Gewährung ist, dass die Studierenden, die 
ein Mobilitätsstipendium beantragen, 

§ 56d. (3) Voraussetzung für die Gewährung ist, dass die Studierenden, die 
ein Mobilitätsstipendium beantragen, 

 1. die Hochschulreife in Österreich erworben haben,  

 2. den Wohnsitz und den Mittelpunkt der Lebensinteressen mindestens fünf 
Jahre vor Aufnahme des Studiums, für das ein Mobilitätsstipendium 
beantragt wird, in Österreich hatten und 

 1. den Wohnsitz und den Mittelpunkt der Lebensinteressen mindestens fünf 
Jahre vor Aufnahme des Studiums, für das ein Mobilitätsstipendium 
beantragt wird, in Österreich hatten und 

 3. noch keine andere Förderung nach diesem Bundesgesetz beantragt 
haben. 

 2. noch keine andere Förderung nach diesem Bundesgesetz beantragt 
haben. 

Zuweisung der Förderungsmittel Zuweisung der Förderungsmittel 

§ 58. (2) Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung hat durch 
Verordnung diese Budgetmittel auf die einzelnen Universitäten, Privatuni-
versitäten, Theologischen Lehranstalten und Fachhochschul-Studiengänge nach 
der Zahl der im abgelaufenen Studienjahr erfolgten Studienabschlüsse öster-
reichischer Studierender aufzuteilen. Bei im Aufbau befindlichen Ausbildungen ist 
die voraussichtliche Zahl von Absolventinnen und Absolventen zu 
berücksichtigen. Der Betrag darf je Zuweisung 700 Euro nicht unterschreiten. 

§ 58. (2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft hat durch Verordnung diese Budgetmittel auf die 
einzelnen Universitäten, Privatuniversitäten, Theologischen Lehranstalten und 
Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen nach der Zahl der im abgelaufenen 
Studienjahr erfolgten Studienabschlüsse österreichischer Studierender 
aufzuteilen. Der Betrag darf je Zuweisung 750 Euro nicht unterschreiten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Zuerkennung Zuerkennung 

§ 61. (1) Ein Leistungsstipendium darf die Höhe des Studienbeitrages gemäß 
§ 91 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 für zwei Semester nicht unterschreiten 
und 1 500 Euro nicht überschreiten. 

§ 61. (1) Ein Leistungsstipendium darf 750 Euro nicht unterschreiten und 
1 500 Euro für zwei Semester nicht überschreiten. 

Leistungsstipendien an Pädagogischen Hochschulen Leistungsstipendien an Pädagogischen Hochschulen 

§ 62. (4) Ein Leistungsstipendium darf 700 Euro nicht unterschreiten und 
1 500 Euro nicht überschreiten. 

§ 62. (4) Ein Leistungsstipendium darf 750 Euro nicht unterschreiten und 
1 500 Euro nicht überschreiten. 

Zuerkennung Zuerkennung 

§ 67. (1) Ein Förderungsstipendium darf für ein Studienjahr 700 Euro nicht 
unterschreiten und 3 600 Euro nicht überschreiten. Die Zuerkennung der 
Förderungsstipendien erfolgt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung. Auf 
die Zuerkennung besteht kein Rechtsanspruch. 

§ 67. (1) Ein Förderungsstipendium darf für ein Studienjahr 750 Euro nicht 
unterschreiten und 3 600 Euro nicht überschreiten. Die Zuerkennung der 
Förderungsstipendien erfolgt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung. Auf 
die Zuerkennung besteht kein Rechtsanspruch. 

Psychologische Studentenberatung Psychologische Studierendenberatung 

§ 68a. … § 68a. … 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 75. (32) … § 75. (32) … 

 (33) Für Studienbeihilfenbezieher, die am 1. September 2014 auf Grund 
eines rechtskräftigen Bescheides Anspruch auf Studienbeihilfe haben, ist die 
Studienbeihilfe von Amts wegen ab diesem Zeitpunkt unter Berücksichtigung der 
geltenden Rechtslage neu zu berechnen und auszubezahlen, sofern diese 
Berechnung zu einem höheren Auszahlungsbetrag führt. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 78. (30) … § 78. (30) … 

 (31) § 6 Abs. 4 lit. b, § 15 Abs. 3 und 6, § 20 Abs. 1, § 28, § 30 Abs. 2, § 31 
Abs. 3, § 32 Abs. 1, § 39 Abs. 7, § 51 Abs. 2, 3 und 6, § 54 Abs. 2, § 56d Abs. 3, 
§ 58 Abs. 2, § 61 Abs. 1, § 62 Abs. 4, § 67 Abs. 1, § 68a und § 75 Abs. 33 in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten mit 
1. September 2014 in Kraft. 

 (32) § 31 Abs. 4 und § 49 Abs. 3 in der Fassung des Budget-
begleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten mit 1. Jänner 2015 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

6. Abschnitt 

Wirtschaft 

Artikel 30 

Änderung des Akkreditierungsgesetzes 2012 

§ 10. (1) bis (5) … § 10. (1) bis (5) … 

 (6) Barauslagen, die der Akkreditierungsstelle im Rahmen der Verfahren 
gemäß den Bestimmungen des § 9 erwachsen, sind von der 
Konformitätsbewertungsstelle zu tragen. Geleitet von den Grundsätzen der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit und Kostenersparnis kann die Akkreditierungsstelle 
der Konformitätsbewertungsstelle durch Bescheid auftragen, diese Kosten, nach 
Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit durch die 
Akkreditierungsstelle, direkt an den Rechnungsleger zu bezahlen. 

§ 21. (1) Das Akkreditierungsgesetz, BGBl. Nr. 468/1992, zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 85/2002, tritt mit Ablauf des xx.xx.2012 außer Kraft. 

§ 21. (1) Das Akkreditierungsgesetz, BGBl. Nr. 468/1992, zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 85/2002, tritt mit Ablauf des 20. April 2012 außer Kraft. 

(2) Die Verordnung betreffend die Anerkennung von Kalibrierscheinen und 
Kalibrierergebnissen, BGBl. II Nr. 427/1999, tritt mit Ablauf des xx.xx.2012 
außer Kraft. 

(2) Die Verordnung betreffend die Anerkennung von Kalibrierscheinen und 
Kalibrierergebnissen, BGBl. II Nr. 427/1999, tritt mit Ablauf des 20. April 2012 
außer Kraft. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Artikel 31 

Änderung des KMU-Förderungsgesetzes 

Förderungsarten Förderungsarten 

§ 2. (1) bis (2) ... § 2. (1) bis (2) ... 

 (2a) Als weitere Förderungsmaßnahme stehen Kredite der ÖHT, die diese 
mittels Kreditoperationen bei der Europäischen Investitionsbank oder anderen 
supranationalen Banken des Euroraums finanziert, für Investitionen der 
Tourismus- und Freizeitwirtschaft zur Verfügung. Diese Kredite dürfen nur in 
Entsprechung der jeweils geltenden EU-beihilfenrechtlichen Bestimmungen und 
nur im Rahmen der gemäß § 4 erlassenen Richtlinien vergeben werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) Die Gewährung einer Förderung durch mehr als eine der Maßnahmen 
nach Abs. 1 und Abs. 2 für dasselbe Vorhaben sowie durch gemeinsame, den 
Zielsetzungen dieses Gesetzes entsprechende Förderungsmaßnahmen mit anderen 
Rechtsträgern ist zulässig. 

(3) Die Gewährung einer Förderung durch mehr als eine der Maßnahmen 
nach Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 2a für dasselbe Vorhaben sowie durch gemeinsame, 
den Zielsetzungen dieses Gesetzes entsprechende Förderungsmaßnahmen mit 
anderen Rechtsträgern ist zulässig. 

(4) ... (4) ... 

Förderungsentscheidung Förderungsentscheidung 

§ 5. (1) Die Entscheidungsbefugnis steht dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten zu, der diese Befugnis in Fällen geringer 
finanzieller oder sachlicher Bedeutung an die jeweilige Abwicklungsstelle 
delegieren kann. In diesem Fall entscheidet die Abwicklungsstelle im Namen und 
auf Rechnung des Bundes. Die Förderungsentscheidung ist vom Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten oder im Beauftragungsfall von der jeweiligen 
Abwicklungsstelle dem Förderungswerber in Form eines schriftlichen 
Förderungsanbotes zu übermitteln. Bietet die AWS eine Haftungsübernahme oder 
die ÖHT eine Haftungsübernahme und/oder eine Darlehenseinräumung an, so 
erfolgt dies im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. 

§ 5. (1) Die Entscheidungsbefugnis steht dem Bundesminister für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zu, der diese Befugnis in Fällen geringer 
finanzieller oder sachlicher Bedeutung an die jeweilige Abwicklungsstelle 
delegieren kann. In diesem Fall entscheidet die Abwicklungsstelle im Namen und 
auf Rechnung des Bundes. Die Förderungsentscheidung ist vom Bundesminister 
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft oder im Beauftragungsfall von der 
jeweiligen Abwicklungsstelle dem Förderungswerber in Form eines schriftlichen 
Förderungsanbotes zu übermitteln. Bietet die AWS eine Haftungsübernahme oder 
die ÖHT eine Haftungsübernahme und/oder eine Darlehenseinräumung an, so 
erfolgt dies im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. 

(2) ... (2) ... 

Haftungen Haftungen 

§ 7. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, sich namens des 
Bundes vertraglich zu verpflichten, die AWS und die ÖHT schadlos zu halten, 
wenn diese auf Grund von Förderungsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 2 entweder 
Ausfälle wegen Uneinbringlichkeit von durch sie selbst eingeräumten Darlehen 
erleiden oder Zahlungen aus von ihnen übernommenen Haftungen zu leisten 
haben, soweit diese Ausfälle und Zahlungen nicht im Rahmen jener Mittel 
Bedeckung finden, die der AWS und der ÖHT für die Abdeckung derartiger 
Ausfälle oder für die Zahlungen zur Erfüllung von Leistungen aus übernom-
menen Haftungen zur Verfügung stehen. In dem jeweiligen Vertrag ist jedenfalls 
auf die Absätze 2 bis 5 Bedacht zu nehmen sowie Aufbau und Verwendung einer 
Rücklage für Schadensfälle zu regeln. In dem jeweiligen Vertrag ist jedenfalls auf 
die Abs. 2 bis 7 Bedacht zu nehmen sowie Aufbau und Verwendung einer 
Rücklage für Schadensfälle (in der AWS sind dies die Rücklagen gemäß § 1 
Abs. 9 des Austria Wirtschaftsservice-Gesetzes) zu regeln. 

§ 7. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, sich namens des 
Bundes vertraglich zu verpflichten, die AWS und die ÖHT schadlos zu halten, 
wenn diese auf Grund von Förderungsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 2 entweder 
Ausfälle wegen Uneinbringlichkeit von durch sie selbst eingeräumten Darlehen 
erleiden oder Zahlungen aus von ihnen übernommenen Haftungen zu leisten 
haben, soweit diese Ausfälle und Zahlungen nicht im Rahmen jener Mittel 
Bedeckung finden, die der AWS und der ÖHT für die Abdeckung derartiger 
Ausfälle oder für die Zahlungen zur Erfüllung von Leistungen aus übernom-
menen Haftungen zur Verfügung stehen. In dem jeweiligen Vertrag ist jedenfalls 
auf die Absätze 2 bis 5 Bedacht zu nehmen sowie Aufbau und Verwendung einer 
Rücklage für Schadensfälle zu regeln. In dem jeweiligen Vertrag ist jedenfalls auf 
die Abs. 2 bis 7 Bedacht zu nehmen sowie Aufbau und Verwendung einer 
Rücklage für Schadensfälle (in der AWS sind dies die Rücklagen gemäß § 1 
Abs. 9 des Austria Wirtschaftsservice-Gesetzes, BGBl. I Nr. 130/2002) zu regeln. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nur 
bis zu einem jeweils ausstehenden Gesamtobligo von 10,5 Milliarden Schilling, 

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nur 
bis zu einem jeweils ausstehenden Gesamtobligo von 750 Millionen Euro, an 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ab 1. Jänner 2002 jedoch 750 Millionen Euro, an Kapital zuzüglich Zinsen und 
Kosten einerseits für die AWS und 3,5 Milliarden Schilling, ab 1. Jänner 2002 
jedoch 500 Millionen Euro, an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten andererseits 
für die ÖHT übernehmen. 

Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten einerseits für die AWS und 250 Millionen 
Euro an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten andererseits für die ÖHT 
übernehmen. 

(3) Weiters darf der Bundesminister für Finanzen für die AWS 
Verpflichtungen gemäß Abs. 1 im Einzelfall nur bis zu einem Obligo von 
25 Millionen Schilling, ab 1. Jänner 2002 jedoch 2 Millionen Euro, an Kapital 
zuzüglich Zinsen und Kosten und für eine maximale Laufzeit von 20 Jahren 
übernehmen. 

(3) Weiters darf der Bundesminister für Finanzen für die AWS 
Verpflichtungen gemäß Abs. 1 im Einzelfall nur bis zu einem Obligo von 
2 Millionen Euro, an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten und für eine maximale 
Laufzeit von 20 Jahren übernehmen. 

(3a) ... (3a) ... 

(4) Der Bundesminister für Finanzen hat zur Wahrung der Rechte und 
Interessen des Bundes je Abwicklungsstelle einen Beauftragten und einen 
Stellvertreter des Beauftragten zu bestellen, wobei der Beauftragte (Stellvertreter) 
gemäß § 5 Garantiegesetz 1977 jeweils der Beauftragte (Stellvertreter) des KMU-
Förderungsgesetzes hinsichtlich der AWS ist. § 76 Abs. 9 BWG in der jeweils 
geltenden Fassung ist auf den Beauftragten (Stellvertreter) sinngemäß 
anzuwenden. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen hat zur Wahrung der Rechte und 
Interessen des Bundes je Abwicklungsstelle einen Beauftragten und einen 
Stellvertreter des Beauftragten zu bestellen, wobei der Beauftragte (Stellvertreter) 
gemäß § 5 des Garantiegesetzes 1977, BGBl. Nr. 296/1977, jeweils der 
Beauftragte (Stellvertreter) des KMU-Förderungsgesetzes hinsichtlich der AWS 
ist. § 76 Abs. 9 des Bankwesengesetzes (BWG), BGBl. Nr. 532/1993, ist auf den 
Beauftragten (Stellvertreter) sinngemäß anzuwenden. 

(5) bis (7) ... (5) bis (7) ... 

(6) Auf Haftungen gemäß Abs. 1 ist § 66 Abs. 2 BHG nicht anzuwenden. (8) Auf Haftungen gemäß Abs. 1 ist § 82 Abs. 2 des Bundeshaus-
haltsgesetzes 2013 (BHG 2013), BGBl. I Nr. 139/2009, nicht anzuwenden. 

 § 7a. Der Bundesminister für Finanzen darf nach Maßgabe der im jewei-
ligen Bundesfinanzgesetz oder in einem besonderen Bundesgesetz gemäß Art. 42 
Abs. 5 B-VG vorgesehenen Ermächtigung für Kreditoperationen der ÖHT gemäß 
§ 2 Abs. 2a namens des Bundes Haftungen gemäß § 82 BHG 2013 übernehmen. 
Der Bundesminister für Finanzen darf von dieser Ermächtigung nur Gebrauch 
machen, wenn der jeweils ausstehende Gesamtbetrag (Gegenwert) dieser 
Haftungen 250 Millionen Euro an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten nicht 
übersteigt. 

Abgaben- und Gebührenbefreiungen Abgaben- und Gebührenbefreiungen 

§ 8. (1) Die gemäß § 7 Abs. 1 erforderlichen Rechtsgeschäfte der ÖHT sind 
von den Rechtsgebühren befreit. Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar 
veranlaßten Eingaben sind von den Stempelgebühren befreit. 

§ 8. Die gemäß § 7 Abs. 1 erforderlichen Rechtsgeschäfte der ÖHT sind von 
den Rechtsgebühren befreit. Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar 
veranlaßten Eingaben sind von den Stempelgebühren befreit. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Schlußbestimmungen Schlußbestimmungen 

§ 10. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, sofern Abs. 2 nicht 
anderes bestimmt, der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
hinsichtlich der Verträge gemäß § 3 und der Richtlinien gemäß § 4 dieser im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen betraut. 

§ 10. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, sofern Abs. 2 nicht 
anderes bestimmt, der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft, hinsichtlich der Verträge gemäß § 3 und der Richtlinien gemäß § 4 
dieser im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des § 2 Abs. 2, § 7, des § 8 Abs. 1 und des § 9 ist 
der Bundesminister für Finanzen, mit der Vollziehung des § 8 Abs. 2 der 
Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des § 2 Abs. 2, § 7, § 7a, des § 8 Abs. 1 und des § 9 
ist der Bundesminister für Finanzen, mit der Vollziehung des § 8 Abs. 2 der 
Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen betraut. 

 (2a) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-
gesetze verwiesen wird, sind diese, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 

(7) § 7 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 137/2008 tritt 
mit 31. Oktober 2008 in Kraft. 

(7) § 7 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 137/2008 tritt 
mit 31. Oktober 2008 in Kraft. 

(8) bis (9) ... (8) bis (9) ... 

 (10) § 2 Abs. 2a und Abs. 3, § 7 Abs. 2, § 7a und § 10 Abs. 2 in der Fassung 
des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten mit 1. Juli 2014 in 
Kraft. 

Artikel 32 

Änderung des Mineralrohstoffgesetzes 

§ 69. … § 69.   

(3a) Der Förderzins für flüssige Kohlenwasserstoffe beträgt folgenden 
Prozentsatz von der Berechnungsbasis: 

(3a) Der Förderzins für flüssige Kohlenwasserstoffe beträgt folgenden 
Prozentsatz von der Berechnungsbasis: 

 1. bei einer Berechnungsbasis von weniger als 75 Euro pro 
Tonne Rohöl  .......................................................................................  2 %, 

 1. bei einer Berechnungsbasis von weniger als 460 Euro pro 
Tonne Rohöl  ...................................................................................... 15 %, 

 2. bei einer Berechnungsbasis von 75 bis 400 Euro pro Tonne 
Rohöl steigt der Prozentsatz linear  ................................  von 2 % auf 14 %, 

 2. bei einer Berechnungsbasis von 460 bis 670 Euro pro 
Tonne Rohöl steigt der Prozentsatz linear  ..................  von 15 % auf 20 %, 

 3. bei einer Berechnungsbasis von mehr als 400 Euro pro 
Tonne Rohöl  .....................................................................................  14 %. 

 3. bei einer Berechnungsbasis von mehr als 670 Euro pro 
Tonne Rohöl  ...................................................................................... 20 %. 

(3b) Der Förderzins für gasförmige Kohlenwasserstoffe beträgt folgenden (3b) Der Förderzins für gasförmige Kohlenwasserstoffe beträgt folgenden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Prozentsatz von der Berechnungsbasis: Prozentsatz von der Berechnungsbasis: 
 1. bei einer Berechnungsbasis von weniger als 1 500 Euro pro 

TJ Erdgas  ............................................................................................. 7 %, 
 1. bei einer Berechnungsbasis von weniger als 5 100 Euro pro 

TJ Erdgas  ........................................................................................... 19 %, 
 2. bei einer Berechnungsbasis von 1 500 bis 7 100 Euro pro TJ 

Erdgas steigt der Prozentsatz linear  ..............................  von 7 % auf 19 %, 
 2. bei einer Berechnungsbasis von 5 100 bis 8 200 Euro pro TJ 

Erdgas steigt der Prozentsatz linear  ............................  von 19 % auf 22 %, 
 3. bei einer Berechnungsbasis von mehr als 7 100 Euro pro TJ 

Erdgas .................................................................................................  19 % 
 3. bei einer Berechnungsbasis von mehr als 8 200 Euro pro TJ 

Erdgas………………………22 %. 

§ 223. … § 223. … 

 (26) § 69 Abs. 3a und 3b in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, 
BGBl. I Nr. xxx/2014, findet auf die ab dem 1. Jänner 2014 geförderten 
Kohlenwasserstoffe Anwendung. Soweit auf Grund von nach § 77 und § 78 Abs. 1 
des Berggesetzes 1975 abgeschlossenen Verträgen Zahlungen an Förderzins für 
ab 1. Jänner 2014 geförderte flüssige und gasförmige Kohlenwasserstoffe 
akontiert worden sind, ist die Aufzahlung auf die nach dem Budgetbegleit-
gesetz 2014 sich ergebenden Beträge binnen vier Wochen nach dessen 
Inkrafttreten vorzunehmen. 

7. Abschnitt 

Soziales 

Artikel 33 

Änderung des Bundespflegegeldgesetzes 

§ 21c. (1) Personen, die eine Pflegekarenz gemäß § 14c AVRAG vereinbart 
haben, sowie Personen, die sich zum Zwecke der Pflegekarenz gemäß § 32 Abs. 1 
Z 3 AlVG vom Bezug von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe abgemeldet 
haben, gebührt für die vereinbarte Dauer der Pflegekarenz ein Pflegekarenzgeld. 
… 

§ 21c. (1) Personen, die eine Pflegekarenz gemäß § 14c AVRAG vereinbart 
haben, sowie Personen, die sich zum Zwecke der Pflegekarenz gemäß § 32 Abs. 1 
Z 3 AlVG vom Bezug von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe oder von der 
Vormerkung zur Sozialversicherung nach § 34 AlVG abgemeldet haben, gebührt 
für die Dauer der Pflegekarenz ein Pflegekarenzgeld nach den Bestimmungen 
dieses Abschnittes. … 

(2) bis (3)… (2) bis (3)… 

 (3a) Für Personen, die sich gemäß § 32 Abs. 1 AlVG vom Bezug von 
Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe oder von der Vormerkung zur Sozial-
versicherung nach § 34 AlVG abmelden, gilt eine von Abs. 2 zweiter Satz und 
Abs. 4 abweichende Regelung. Diese Personen haben Anspruch auf ein tägliches 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Pflegekarenzgeld in der Höhe des täglichen Arbeitslosengeldes oder der 
täglichen Notstandshilfe, welche vor Antritt der Pflegekarenz oder der 
Familienhospizkarenz bezogen wurde oder gebühren würde, jedoch mindestens in 
Höhe der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze gemäß § 5 Abs. 2 ASVG. 

(4) bis (6)… (4) bis (6)… 

§ 21d. (1)… § 21d. (1)… 

(2) Anträge auf Gewährung eines Pflegekarenzgeldes sind unter Anschluss (2) Anträge auf Gewährung eines Pflegekarenzgeldes sind unter Anschluss 

 1. bis 2…  1. bis 2… 

 3. einer Bestätigung des Arbeitsmarktservices über die Abmeldung gemäß 
§ 32 Abs. 1 AlVG, 

 3. einer Bestätigung des Arbeitsmarktservices über die Abmeldung gemäß 
§ 32 Abs. 1 AlVG und über die Höhe der Leistung aus der 
Arbeitslosenversicherung oder über die Abmeldung von der Vormerkung 
zur Sozialversicherung nach § 34 AlVG, 

 4.  bis 6…  4.  bis 6… 

beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen einzubringen. … beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen einzubringen. … 

(3) bis (4)… (3) bis (4)… 

§ 21e. (1) bis (5)… § 21e. (1) bis (5)… 

(6) Die in Frage kommenden Datenarten sind: (6) Die in Frage kommenden Datenarten sind: 

1… 1… 

 2. Daten über wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen der 
Antragsteller: 

 2. Daten über wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen der 
Antragsteller: 

 a) unterhaltsberechtigte Kinder,  a) unterhaltsberechtigte Kinder, 

 b) ausgeübte (geringfügige) Erwerbstätigkeiten,  b) ausgeübte (geringfügige) Erwerbstätigkeiten, 

 c) Einkommen,  c) Einkommen, 

 d) Versicherungszeiten und  d) Versicherungszeiten, 

 e) Bemessungsgrundlagen  e) Bemessungsgrundlagen und 

  f) Höhe der Leistung aus der Arbeitslosenversicherung; 

3… 3… 

(7)… (7)… 

 Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. xxx/2014 

 § 48e. § 21c Abs. 3a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nr. xxx/2014, ist nur dann anzuwenden, wenn die Pflegekarenz oder die 
Familienhospizkarenz ab dem 1. Juli 2014 beginnt. 

§ 49. (1) bis (23)… § 49. (1) bis (23)… 

 (24) § 21c Abs. 1 erster Satz und Abs. 3a, § 21d Abs. 2 Z 3 und § 21e Abs. 6 
Z 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten 
mit 1. Juli 2014 in Kraft. 

Artikel 34 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Sonstige Teilversicherung Sonstige Teilversicherung 

§ 8. (1) Nur in den nachstehend angeführten Versicherungen sind überdies 
auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert (teilversichert): 

§ 8. (1) Nur in den nachstehend angeführten Versicherungen sind überdies 
auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert (teilversichert): 

 1. …  1. unverändert 

 2. in der Pensionsversicherung  2. in der Pensionsversicherung 

 a) bis i) …  a) bis i) unverändert 

 j) pflegeteilzeitbeschäftigte Personen, die ein aliquotes Pflegekarenzgeld 
nach § 21c des Bundespflegegeldgesetzes beziehen; 

 j) pflegeteilzeitbeschäftigte Personen, die ein aliquotes Pflegekarenzgeld 
nach § 21c des Bundespflegegeldgesetzes beziehen, wenn sie auf 
Grund des Dienstverhältnisses, in dem Pflegeteilzeit vereinbart wur-
de, der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung unterliegen; 

 3. bis 5. …  3. bis 5. unverändert 

(1a) bis (6) … (1a) bis (6) unverändert 

 Schlussbestimmung zu Art. 34 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2014 

 § 683. § 8 Abs. 1 Z 2 lit. j in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2014 tritt rückwirkend mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 35 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

Abschnitt 2a Abschnitt 2a 

Kranken- und Pensionsversicherung bei Sterbebegleitung, bei 
Begleitung von schwerst erkrankten Kindern und bei Pflegekarenz 

Kranken- und Pensionsversicherung bei Sterbebegleitung, bei 
Begleitung von schwerst erkrankten Kindern, bei Pflegekarenz 

und bei Pflegeteilzeit 

Kranken- und Pensionsversicherung für Dienstnehmer Kranken- und Pensionsversicherung für Dienstnehmer 

§ 29. (1) Personen, die in einem privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis stehen und gemäß § 14a, § 14b oder § 14c AVRAG oder einer 
gleichartigen Regelung eine Herabsetzung, eine Änderung der Lage der 
Normalarbeitszeit oder eine Freistellung gegen Entfall des Arbeitsentgelts zum 
Zwecke der Sterbebegleitung eines nahen Verwandten, der Begleitung eines 
schwerst erkrankten Kindes oder der Pflege eines nahen Angehörigen 
(Pflegekarenz) in Anspruch nehmen, bleiben jedenfalls nach den jeweils auf 
Grund dieses Dienstverhältnisses anzuwendenden Rechtsvorschriften kranken- 
und pensionsversichert. 

§ 29. (1) Personen, die in einem privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis stehen und gemäß § 14a, § 14b, § 14c oder § 14d AVRAG oder 
einer gleichartigen Regelung eine Herabsetzung, eine Änderung der Lage der 
Normalarbeitszeit oder eine Freistellung gegen Entfall des Arbeitsentgelts zum 
Zwecke der Sterbebegleitung eines nahen Verwandten, der Begleitung eines 
schwerst erkrankten Kindes oder der Pflege eines nahen Angehörigen 
(Pflegekarenz, Pflegeteilzeit) in Anspruch nehmen, bleiben jedenfalls nach den 
jeweils auf Grund dieses Dienstverhältnisses anzuwendenden Rechtsvorschriften 
kranken- und pensionsversichert. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Kranken- und Pensionsversicherung für Arbeitslose Kranken- und Pensionsversicherung für Arbeitslose 

§ 32. (1) … § 32. (1) … 

(2) Die Arbeitslosen haben der zuständigen regionalen Geschäftsstelle den 
Grund für die Abmeldung gemäß Abs. 1 glaubhaft zu machen; auf Verlangen der 
regionalen Geschäftsstelle ist eine entsprechende Bescheinigung vorzulegen. Das 
Arbeitsmarktservice hat eine entsprechende Bestätigung über den Abmeldegrund 
auszustellen. 

(2) Die Arbeitslosen haben der zuständigen regionalen Geschäftsstelle den 
Grund für die Abmeldung gemäß Abs. 1 glaubhaft zu machen; auf Verlangen der 
regionalen Geschäftsstelle ist eine entsprechende Bescheinigung vorzulegen. Das 
Arbeitsmarktservice hat eine Bestätigung über den Abmeldegrund und bei 
Abmeldungen ab 1. Juli 2014 auch über die Höhe der zuletzt bezogenen Leistung 
aus der Arbeitslosenversicherung auszustellen. Erfolgt die Abmeldung mit Beginn 
des Leistungsanspruches, so ist die Höhe der Leistung, die gebührt hätte, zu 
bestätigen. Personen, die einen Anspruch auf Kranken- und Pensions-
versicherung gemäß § 34 haben, sind wie Bezieher von Arbeitslosengeld oder 
Notstandshilfe zu behandeln. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 79. (1) bis (138) … § 79. (1) bis (138) … 

 (139) Die Überschrift zum Abschnitt 2a sowie § 29 Abs. 1 und § 32 Abs. 2 in 
der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten 
rückwirkend mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

Artikel 36 

Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

§ 10. (1) bis (54) … § 10. (1) bis (54) … 

 (55) § 13 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I 
Nr. xxx/2014, tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft. § 13 Abs. 2 und § 19 samt 
Überschrift in der Fassung des genannten Bundesgesetzes treten mit 1. Juli 2014 
in Kraft. 

§ 13. (1) In den Jahren 2011 bis 2014 sind Ausgaben für 
Aktivierungsbeihilfen gemäß § 37d AMSG, für 

 

(1) Beihilfen bei Kurzarbeit gemäß § 37b AMSG und für Beihilfen bei 
Kurzarbeit mit Qualifizierung gemäß § 37c AMSG wie Ausgaben nach dem 
AlVG zu behandeln. In den Jahren 2013 und 2014 sind Ausgaben für 
Fachkräftestipendien gemäß § 34b AMSG wie Ausgaben nach dem AlVG zu 
behandeln. Für die Bedeckung von Aktivierungsbeihilfen gilt eine Obergrenze, 
die im Jahr 2012 76 Mio. € und in den übrigen Jahren jeweils 56 Mio. € beträgt. 
Für die Bedeckung von Fachkräftestipendien gilt eine Obergrenze von 25 Mio. € 
jährlich. 

§ 13. (1) Beihilfen bei Kurzarbeit gemäß § 37b AMSG und Beihilfen bei 
Kurzarbeit mit Qualifizierung gemäß § 37c AMSG sind in den Jahren 2011 bis 
2014 wie Ausgaben nach dem AlVG zu behandeln. Aktivierungsbeihilfen gemäß 
§ 37d AMSG sind im Jahr 2012 bis zu einer Obergrenze von 76 Mio. € und im 
Jahr 2013 bis zu einer Obergrenze von 56 Mio. € wie Ausgaben nach dem AlVG 
zu behandeln. Fachkräftestipendien gemäß § 34b AMSG sind in den Jahren 2013 
und 2014 bis zu einer Obergrenze von 25 Mio. € jährlich wie Ausgaben nach dem 
AlVG zu behandeln. 

(2) Die Obergrenze für die Bedeckung von Beihilfen und Maßnahmen für 
Personen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und länger als 180 Tage beim 
Arbeitsmarktservice vorgemerkt sind, aus dem für Leistungen nach dem AlVG 
vorgesehenen Aufwand beträgt im Jahr 2014 und im Jahr 2015 jeweils 100 Mio. € 
und im Jahr 2016 150 Mio. €. Davon sind im Bundesdurchschnitt jeweils bis zu 
60 vH für Eingliederungsbeihilfen und Kombilohn sowie bis zu 40 vH für 
Sozialökonomische Betriebe und Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte zu 
verwenden. 

(2) Die Obergrenze für die Bedeckung von Beihilfen und Maßnahmen für 
Personen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und länger als 180 Tage beim 
Arbeitsmarktservice vorgemerkt sind, aus dem für Leistungen nach dem AlVG 
vorgesehenen Aufwand beträgt im Jahr 2014 100 Mio. €, im Jahr 2015 120 
Mio. € und im Jahr 2016 150 Mio. €. Davon sind im Bundesdurchschnitt jeweils 
bis zu 60 vH für Eingliederungsbeihilfen und Kombilohn sowie bis zu 40 vH für 
Sozialökonomische Betriebe und Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte zu 
verwenden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Ausgleich von Forderungen mit dem Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger 

 § 19. Die aus einer Überzahlung des Bundes für Versicherungsbeitrags-
leistungen für Pensionsvorschussbezieher resultierende Forderung des Bundes an 
den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger in Höhe von 
8 845 783,40 € und die aus der nicht erfolgten Abgeltung von Leistungen der 
Krankenversicherungsträger für Übergangsgeldbezieher resultierende Forderung 
des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger an den Bund 
in Höhe von 3 236 345,90 € werden durch eine Zahlung des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger an den Bund in Höhe von 
5 609 437,50 € ausgeglichen. Damit gelten alle wechselseitigen Forderungen aus 
dem Vollzug des AlVG für die Jahre 2002 bis 2004 als bereinigt, ungeachtet 
dessen, ob diese schon geltend gemacht wurden oder nicht. Der Ausgleich erfolgt 
durch Gegenrechnung im Zuge der Anweisung der Einhebungsvergütung gemäß 
der Einhebungsverordnung, BGBl. II Nr. 17/1998, in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 66/1998, am 1. Oktober 2014. 

Artikel 37 

Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 

§ 38d. (1) bis (3) … § 38d. (1) bis (3) … 

 (4) Personen, die eine überbetriebliche Lehrausbildung in einer Ausbil-
dungseinrichtung erhalten, gelten nicht als Dienstnehmer im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400/1988. Ausbildungsbeihilfen gelten 
für die Lohnsteuer nicht als steuerpflichtiger Lohn und für sonstige Abgaben 
nicht als Entgelt. Für Ausbildungsbeihilfen ist insbesondere auch keine Kommu-
nalsteuer zu entrichten. 

§ 78. (1) bis (29) … § 78. (1) bis (29) … 

(30) Die §§ 17 Abs. 3, 23 Abs. 3, 24, 25 Abs. 1, 42 Abs. 1 und 69 Abs. 1 
und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2013 treten mit 
1. Jänner 2014 in Kraft. 

(30) Die §§ 17 Abs. 3, 23 Abs. 3, 24, 25 Abs. 1, 42 Abs. 1 und 69 Abs. 1 
und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2013 treten mit 
1. Jänner 2014 in Kraft. 

(30) § 25 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2013 
tritt mit 1. September 2013 in Kraft. 

(31) § 25 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2013 
tritt mit 1. September 2013 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (32) § 38d Abs. 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I 
xxx/2014, tritt rückwirkend mit 28. Juni 2008 in Kraft. 

8. Abschnitt 

Familie und Jugend 

Artikel 38 

Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

§ 11. (1) Die Familienbeihilfe wird, abgesehen von den Fällen des § 4, für 
jeweils zwei Monate innerhalb des ersten Monats durch das Wohnsitzfinanzamt 
automationsunterstützt ausgezahlt. 

§ 11. (1) Die Familienbeihilfe wird, abgesehen von den Fällen des § 4, 
monatlich durch das Wohnsitzfinanzamt automationsunterstützt ausgezahlt. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

§ 30e. (1) Die Schulfahrtbeihilfe ist nur auf Antrag zu gewähren. Der Antrag 
ist bei dem nach Abs. 2 zuständigen Finanzamt bis 30. Juni des Kalenderjahres 
einzubringen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem das Schuljahr endet, für 
welches die Schulfahrtbeihilfe begehrt wird. Auf gesonderten Antrag kann die 
Schulfahrtbeihilfe nach § 30c Abs. 3 erster Satz für jeweils zwei Monate 
innerhalb des ersten Monats, frühestens beginnend mit Beginn des Schuljahres, 
für das die Schulfahrtbeihilfe begehrt wird, ausgezahlt werden. § 10 Abs. 5 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 30e. (1) Die Schulfahrtbeihilfe ist nur auf Antrag zu gewähren. Der Antrag 
ist bei dem nach Abs. 2 zuständigen Finanzamt bis 30. Juni des Kalenderjahres 
einzubringen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem das Schuljahr endet, für 
welches die Schulfahrtbeihilfe begehrt wird. Auf gesonderten Antrag kann die 
Schulfahrtbeihilfe nach § 30c Abs. 3 erster Satz monatlich, frühestens beginnend 
mit Beginn des Schuljahres, für das die Schulfahrtbeihilfe begehrt wird, 
ausgezahlt werden. § 10 Abs. 5 ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) bis (4) … (2) und (4) … 

§ 39. (1) und (2) lit. a) bis d) … § 39. (1) und (2) lit. a) bis d) … 

e) durch Ersatz des jährlichen Aufwandes für die Heimfahrtbeihilfe für 
Lehrlinge aus allgemeinen Budgetmitteln, 

 

§ 39g. (1) und (2) … § 39g. (1) und (2) … 

 (3) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ist dem Bund 
(Bundesministerium für Finanzen) bis zum 1. Dezember 2014 ein Pauschalbetrag 
von 250 000 € und ab dem Jahr 2015 jeweils bis zum 1. Juli ein Pauschalbetrag 
von einer Million € für die zusätzlichen Kosten, die durch die monatliche 
Auszahlung der Familienbeihilfe gemäß § 11 Abs. 1 entstehen, zu zahlen. 

§ 39k. (1) … § 39k. (1) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Der Aufwand für Informationsmaßnahmen betreffend das 
Kinderbetreuungsgeld nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl. I 
Nr. 103/2001, sowie Informationsmaßnahmen zur Sicherung der 
Inanspruchnahme von Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen ist aus Mitteln des 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu tragen. 

(2) Der Aufwand für Informationsmaßnahmen betreffend Leistungen nach 
diesem Bundesgesetz und betreffend das Kinderbetreuungsgeld nach dem 
Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl. I Nr. 103/2001, sowie Informationsmaßnah-
men zur Sicherung der Inanspruchnahme von Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen 
ist aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu tragen. 

§ 55. (1) bis (27) … § 55. (1) bis (27) … 

 (28) Für das Inkrafttreten der durch das Budgetbegleitgesetz 2014, BGBl. I 
Nr. xxx/2014, neu gefassten, geänderten oder eingefügten Bestimmungen sowie 
für das Außerkrafttreten der durch das genannte Bundesgesetz entfallenden 
Bestimmung gilt Folgendes: 

  a) § 11 Abs. 1 und § 30e Abs. 1 dritter Satz sind mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die monatliche Auszahlung der Familienbeihilfe und 
der Schulfahrtbeihilfe erstmalig im September 2014 erfolgt. 

  b) § 39 Abs. 2 lit. e tritt mit 31. Dezember 2013 außer Kraft. 

  c) § 39g Abs. 3 und § 39k Abs. 2 treten mit dem der Kundmachung des 
genannten Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft. 

9. Abschnitt 

Gesundheit 

Artikel 39 

Änderung des Krankenkassen-Strukturfondsgesetzes 

Mittel des Kassenstrukturfonds Mittel des Kassenstrukturfonds 

§ 7. (1) Der Fonds ist vom Bund jährlich zum 1. Jänner zu dotieren. Für das 
Jahr 2010 ist der Fonds per 1. Jänner dieses Jahres mit 100 Millionen Euro zu 
dotieren. In den Jahren 2011 bis 2015 ist der Fonds per 1. Jänner des jeweiligen 
Jahres mit 40 Millionen Euro zu dotieren. 

§ 7. (1) Der Fonds ist vom Bund jährlich zum 1. Jänner zu dotieren. Für das 
Jahr 2010 ist der Fonds per 1. Jänner dieses Jahres mit 100 Millionen Euro zu 
dotieren. In den Jahren 2011 bis 2014 ist der Fonds per 1. Jänner des jeweiligen 
Jahres mit 40 Millionen Euro zu dotieren. 

(2) … (2) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 10. (1) und (2) … § 10. (1) und (2) … 

 (3) § 7 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I 
Nr. xxx/2014, tritt mit 1. Jänner 2015 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

10. Abschnitt 

Umwelt 

Artikel 40 

Änderung des Umweltförderungsgesetzes 

§ 1. Ziele dieses Bundesgesetzes sind § 1. Ziele dieses Bundesgesetzes sind 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. Schutz der Umwelt durch materielle und immaterielle Leistungen bei 
Maßnahmen im Ausland, die der Umsetzung nationaler, gemeinschafts-
rechtlicher oder internationaler Umwelt- und Klimaschutzziele gemäß 
§ 35 ff dienen. 

 3. Schutz der Umwelt durch materielle und immaterielle Leistungen bei 
Maßnahmen im Ausland, die der Umsetzung nationaler, gemeinschafts-
rechtlicher oder internationaler Umwelt- und Klimaschutzziele gemäß 
den §§ 35 ff und dem 5a. Abschnitt dienen; 

 4. …  4. … 

Mittelaufbringung Mittelaufbringung 

§ 6. (1) Die Mittel für die Förderungen und Ankäufe von Ansprüchen auf 
Emissionsreduktionseinheiten werden aufgebracht: 

§ 6. (1) Die Mittel für die Förderungen und Ankäufe von Ansprüchen auf 
Emissionsreduktionseinheiten werden aufgebracht: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. für Zwecke des österreichischen JI/CDM-Programms (§ 35ff) aus den für 
diese Zwecke im Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes 
verfügbaren Mitteln. 

 4. für Zwecke des österreichischen JI/CDM-Programms (§ 35ff) aus den für 
diese Zwecke im Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes 
verfügbaren Mitteln; 

  5. für Zwecke der internationalen Klimafinanzierung (§§ 48a bis 48c) aus 
Bundesmitteln nach Maßgabe der für diese Zwecke im Rahmen des 
jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren Mittel. 

(1a) Die Mittel für die Abwicklung der Förderungen und Ankäufe werden 
aufgebracht: 

(1a) Die Mittel für die Abwicklung der Förderungen und Ankäufe werden 
aufgebracht: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. für Zwecke des österreichischen JI/CDM-Programms (§ 35ff), ein-
schließlich der Kosten der Registerstelle (§ 47), aus den für diese Zwecke 
im Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren Mitteln. 

 4. für Zwecke des österreichischen JI/CDM-Programms (§ 35ff), ein-
schließlich der Kosten der Registerstelle (§ 47), aus den für diese Zwecke 
im Rahmen des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren Mitteln; 

  5. für Zwecke der internationalen Klimafinanzierung (§§ 48a bis 48c) aus 
Bundesmitteln nach Maßgabe der für diese Zwecke im Rahmen des 
jeweiligen Bundesfinanzgesetzes verfügbaren Mittel. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) bis (2g) … (2) bis (2g) … 

(3) Der Aufwand für folgende Aufträge gemäß § 12 Abs. 8 ist ganz oder 
teilweise aus Mitteln gemäß Abs. 1 zu tragen: 

(3) Der Aufwand für folgende Aufträge gemäß § 12 Abs. 8 ist ganz oder 
teilweise aus Mitteln gemäß Abs. 1 zu tragen: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. Aufträge nach § 37 unter Einrechnung in den Zusagerahmen gemäß § 6 
Abs. 2d. 

 4. Aufträge nach § 37 unter Einrechnung in den Zusagerahmen gemäß § 6 
Abs. 2d; 

  5. Aufträge im Zusammenhang mit der internationalen Klimafinanzierung 
(§§ 48a bis 48c). 

Förderungsverfahren Förderungsverfahren 

§ 12. (1) bis (7) § 12. (1) bis (7) 

(8) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann, soweit öffentliche Rücksichten das erfordern, Aufträge 
zur Durchführung von Maßnahmen nach § 17 Abs. 1 Z 6, § 17a Z 6, § 21, § 24 
Z 4 und 5, § 27a, § 30 Z 3 und 4, § 33a und von themenspezifischen 
Aktionsprogrammen im Zusammenhang mit der Umsetzung der österreichischen 
Klimastrategie oder von sonstigen, im Zusammenhang mit den Förderungen oder 
Ankäufen nach diesem Bundesgesetz stehenden Maßnahmen, insbesondere zur 
Optimierung der Förderungen oder Ankäufe, erteilen. Soweit dem keine 
Unvereinbarkeitsgründe oder sonstige rechtliche Gründe entgegenstehen, kann 
die Betrauung auch an die Abwicklungsstelle erfolgen. 

(8) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann, soweit öffentliche Rücksichten das erfordern, Aufträge 
zur Durchführung von Maßnahmen nach § 17 Abs. 1 Z 6, § 17a Z 6, § 21, § 24 
Z 4 und 5, § 27a, § 30 Z 3 und 4, § 33a und von themenspezifischen 
Aktionsprogrammen im Zusammenhang mit der Umsetzung der österreichischen 
Klimastrategie oder von sonstigen, im Zusammenhang mit den Förderungen oder 
Ankäufen nach diesem Bundesgesetz stehenden Maßnahmen, insbesondere zur 
Optimierung der Förderungen oder Ankäufe, erteilen. Soweit dem keine 
Unvereinbarkeitsgründe oder sonstige rechtliche Gründe entgegenstehen, kann 
die Betrauung auch an die Abwicklungsstelle erfolgen. Diese Bestimmungen sind 
sinngemäß auch für Aufträge im Zusammenhang mit der internationalen 
Klimafinanzierung (§§ 48a bis 48c) anzuwenden. 

 
5a. Abschnitt 

 Internationale Klimafinanzierung 

 Ziel 

 § 48a. Ziel des österreichischen Beitrags zur internationalen 
Klimafinanzierung für Entwicklungs- und Schwellenländer ist es, einen Beitrag 
zur Stabilisierung der Konzentrationen von Treibhausgasen in der Atmosphäre zu 
leisten, damit gefährliche oder nachteilige Auswirkungen des Klimawandels 
abzuwenden und hohe Kosten des Nicht-Handelns, die durch notwendige 
Anpassungs- und Schadensbehebungsmaßnahmen entstehen, zu vermeiden. 
Dieser Beitrag soll im Einklang mit der Strategie Österreichs zur internationalen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Klimafinanzierung effektiv, effizient, transparent und in Kohärenz mit nationalen 
Maßnahmen erfüllt werden und Vereinbarungen auf internationaler Ebene und 
auf der Ebene der Europäischen Union umsetzen. 

 Abwicklungsstelle 

 § 48b. Mit der Abwicklung der Beiträge aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird die gemäß 
§ 46 Abs. 1 festgelegte Abwicklungsstelle betraut. Beiträge anderer Stellen 
können gegen entsprechende Abgeltung ebenfalls von der Abwicklungsstelle 
abgewickelt werden. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft kann sich für die nationale Datenerhebung sowie die 
Vorbereitung von Berichten zur internationalen Klimafinanzierung der 
Abwicklungsstelle bedienen. § 44 ist sinngemäß anzuwenden. 

 Richtlinien 

 § 48c. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat für Projekte aus Beiträgen gemäß § 48b Richtlinien im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und dem Bundesminister für 
Europa, Integration und Äußeres zu erlassen. Diese Richtlinien haben insbeson-
dere Bestimmungen über ökologische, ökonomische, soziale und entwicklungs-
politische Kriterien zu enthalten. Die Gültigkeit der Richtlinien wird zunächst auf 
die Periode 2014 bis 2020 begrenzt. Im Jahr 2018 ist eine Evaluierung der 
gemäß § 48b abgewickelten Projekte durchzuführen. Die ab dem Jahr 2020 fest-
zulegenden Richtlinien haben auf die Ergebnisse dieser Evaluierung abzustellen. 

§ 53. (1) bis (15) … § 53. (1) bis (15) … 

 (16) Die § 1 Z 3, § 6 Abs. 1 Z 4 und 5, Abs. 1a Z 4 und 5 sowie Abs. 3 Z 4 
und 5, § 12 Abs. 8 und der 5a. Abschnitt in der Fassung des Budget-
begleitgesetzes 2014, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 

 

53 der B
eilagen X

X
V

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

77 von 78

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 
7

8
 v

o
n

 7
8
 

5
3

 d
er B

eilag
en

 X
X

V
. G

P
 - R

eg
ieru

n
g

sv
o

rlag
e - T

ex
tg

eg
en

ü
b

erstellu
n

g
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 41 

Änderung des Umweltkontrollgesetzes 

§ 6. (1) Das Umweltbundesamt ist die Umweltschutzfachstelle des Bundes. 
Als solche hat das Umweltbundesamt 

§ 6. (1) Das Umweltbundesamt ist die Umweltschutzfachstelle des Bundes. 
Als solche hat das Umweltbundesamt 

 a) unter Beachtung der Zuständigkeitsvorschriften, insbesondere des 
Bundesministeriengesetzes, die Umweltpolitik und Vollziehung des 
Bundes nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes durch fachliche Arbeiten 
zu unterstützen, 

 a) die Umweltpolitik sowie die Vollziehung des Bundes, insbesondere im 
Bereich Umwelt, nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes durch fachliche 
Arbeiten und durch sonstige IT- und Laborleistungen zu unterstützen; 
bei Aufträgen von ausgegliederten Einheiten des Bundes ist von diesen 
die Zustimmung des zuständigen Eigentümervertreters einzuholen, 

 b) bis d) …  b) bis d) … 

§ 21. (1) bis (5) … § 21. (1) bis (5) … 

 (6) § 6 Abs. 1 lit. a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2014, BGBl. I 
Nr. xxx/2014, tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt 
in Kraft. 
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